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VORBEMERKUNGEN 

Die Bauleitplanung ist  e in zentrales Instrument der kommunalen Selbstverwaltung und 

städtebaulichen Entwicklung in Deutschland. Gemäß Ar t ikel  28 Absatz 2 des Grund-

gesetzes wird den Kommunen das Recht gewährle istet,  a l le Angelegenheiten der ör t-

l ichen Gemeinschaft  im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwor tung zu regeln. 

D iese verfassungsrecht l ich garant ier te Selbstverwaltungshoheit  umfasst auch die ei -

genverantwor t l iche Aufstel lung und Änderung von Bauleitplänen, die in § 2 Absatz 1 

des Baugesetzbuches (BauGB) veranker t ist .  D ie Gemeinden haben dabei die Pla -

nungshoheit  inne und sind für die Steuerung der städtebaul ichen Entwicklung in ihrem 

Gemeindegebiet zuständig  

Z ie l  und  Zwe is tu f igke i t  de r  Bau le i t p la nung  

Die Aufgabe der Bauleitplanung besteht gemäß § 1 Absatz 1 BauGB darin,  die baul iche 

und sonst ige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde vorzubereiten und zu le i ten. 

Bauleitpläne sol len eine nachhalt ige städtebaul iche Entwicklung gewährle isten, die 

soziale,  wir tschaft l iche und umweltschützende Anforderungen in Einklang bringt und 

eine dem Wohl der Al lgemeinheit  dienende sozialgerechte Bodennutzung sicher t.  

Das Baugesetzbuch sieht für die Bauleitplanung ein zweistuf iges System vor.  Auf der 

ersten Stufe steht der Flächennutzungsplan als vorbereitender Bauleitplan, der die 

beabsicht igte Ar t der Bodennutzung für das gesamte Gemeindegebiet in ihren Grund-

zügen darstel l t .  Er hat behördenverbindl ichen Charakter und gi l t  für das gesamte Ge -

meindegebiet.  Auf der zweiten Stufe konkret is ier t der Bebauungsplan als verbindl icher 

Bauleitplan die städtebaul iche Ordnung für räumliche Tei lbereiche des Gemeindege -

biets und tr i f f t  a ls Satzung rechtsverbindl iche Festsetzungen für die zulässige baul iche 

und sonst ige Nutzung von Grundstücken.  

Ver fah re n  zu r  Au fs te l lung  und  Änderung  vo n  Bau le i t p lä nen  

Das Verfahren zur Aufstel lung oder Änderung eines Bauleitplanes wird gemäß Bauge -

setzbuch in mehreren strukturier ten Verfahrensschrit ten durchgeführ t.  Nach dem Auf-

stel lungsbeschluss durch die Stadtver tretung, der or tsübl ich bekannt gemacht wird, 

folgen zunächst die frühzeit igen Betei l igungsverfahren.  

Fr ühze i t i ge  Be te i l i gung  de r  Ö f fe n t l i chke i t  und  Be hörden  

Im ersten Verfahrensschrit t  ist  die Öffent l ichkeit  mögl ichst frühzeit ig über die al lge -

meinen Ziele und Zwecke der Planung zu unterr ichten. Dabei werden die s ich wesent-

l ich unterscheidenden Lösungen, die für die Neugestaltung oder Entwicklung eines 

Gebiets in Betracht kommen, sowie die voraussicht l ichen Auswirkungen der Planung 

dargestel l t .  Der Öffent l ichkeit  ist  gemäß § 3 Absatz 1 BauGB Gelegenheit  zur Äuße -

rung und Erör terung zu geben. D iese frühzeit ige Betei l igung kann durch öffent l iche 

Informationsveranstaltungen, Auslegungen oder schri f t l iche Informationen erfolgen.  

Paral le l  dazu werden gemäß § 4 Absatz 1 BauGB die Behörden und sonst igen Träger 

öf fent l icher Belange (TÖB), deren Aufgabenbereich durch die Planung berühr t werden 

kann, unterr ichtet und zur Äußerung aufgeforder t.  Besonders wicht ig ist  dabei die 

Aufforderung zur Äußerung im Hinbl ick auf den erforderl ichen Umfang und  



 

Detai l l ierungsgrad der Umweltprüfung (Scoping).  D ie frühzeit ige Behördenbetei l igung 

dient der Sammlung wicht iger Informationen und der Ident i f iz ierung relevanter Belange 

für die weitere Planung.  

Form e l l es  Ve r fa h ren  m i t  ö f fen t l i che r  Aus legung  

Nach Auswer tung der Ergebnisse der frühzeit igen Betei l igung wird der Entwurf  des 

Bauleitplanes erarbeitet.  Im anschl ießenden formel len Verfahren ist dieser Entwurf  mit 

der Begründung und den nach Einschätzung der Kommune wesentl ichen, bereits vor-

l iegenden umweltbezogenen Stel lungnahmen gemäß § 3 Absatz 2 BauGB für die Dauer 

eines Monats öf fent l ich auszulegen. Or t und Zeit der Auslegung sind vorher or tsübl ich 

bekannt zu machen. Zeitgle ich werden gemäß § 4 Absatz 2 BauGB die Stel lungnahmen 

der Behörden und sonst igen Träger öf fent l icher Belange eingeholt .  D iese haben ihre 

Stel lungnahmen innerhalb eines Monats abzugeben. Zudem erfolgt e ine Abst immung 

des Bauleitplans mit  den benachbar ten Gemeinden im Sinne des interkommunalen Ab-

st immungsgebots.  

A bwägung  und  Be sch luss fassung  

Nach Ablauf der Auslegungsfr ist  werden die eingegangenen Stel lungnahmen gesichtet 

und bewer tet.  D ie Gemeinde wägt gemäß § 1 Absatz 7 BauGB die öf fent l ichen und 

privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht ab. Auf dieser Grundlage 

beschl ießt das zuständige Gemeindegremium, in diesem Fal l  die Stadtver tretung der 

Stadt Schmal lenberg, über die Satzung. Der Bebauungsplan sind  dabei  e ine Begrün-

dung mit den Angaben nach § 2a Baugesetzbuch sowie eine zusammenfassende Er-

klärung beizufügen.  

Re cht l i che  G r und lage n  

Die Bauleitplanung erfolgt auf Grundlage verschiedener Rechtsvorschri f ten, insbeson-

dere des Baugesetzbuches (BauGB), der Baunutzungsverordnung (BauNVO), der 

Planzeichenverordnung, der Bauordnung des jewei l igen Bundeslandes (hier : des Lan-

des Nordrhein-Westfalen) sowie der Gemeindeordnung (hier:  Gemeindeordnung  für 

das Land Nordrhein-Westfalen) in ihrer jewei ls aktuel len Fassung. D ie konkreten Ver-

fahrensschrit te werden in der Verfahrensleiste auf der Planzeichnung (Aufstel lungs - 

und Genehmigungsvermerk) dokumentier t und nachvol lz iehbar dargestel l t .  

Durch dieses gesetzl ich geregelte Verfahren wird s ichergestel l t ,  dass sowohl die Öf-

fent l ichkeit  a ls auch die Träger öf fent l icher Belange angemessen betei l igt  werden und 

ihre Interessen in die Planung einf l ießen können, während gleichzeit ig die kommunale 

Planungshoheit  gewahr t ble ibt.  

 

Schmallenberg, November 2025  

-  Amt für Stadtentwicklung - 
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1  Al lgemeine Zie le und Zwecke der Planung  

1.1  Planungsan lass  und  P laner fo rdern is  

Die Stadtver tretung Schmal lenberg hat am 28.09.2023 für das im Bereich „Zum Hal-

lenberg“ im Stadt tei l  Bad Fredeburg gelegene Plangebiet gemäß §  2 Abs.  1 Bauge -

setzbuch den Aufstel lungsbeschluss zur 46. Änderung des Flächennutzungsplanes so-

wie zur Aufstel lung des Bebauungsplans Nr.  176 „Zum Hal lenberg“ im Paral le lverfah-

ren nach §  8 Abs.  3 BauGB gefasst.  Anlass der Planung ist  der anhaltende und weiter 

zunehmende Nachfragedruck nach Wohnbaugrundst ücken im zweitgrößten Hauptor t 

der Stadt Schmal lenberg, Bad Fredeburg, der mit  den vorhandenen und nur vereinzelt  

verfügbaren Baulücken im Innenbereich nicht bewält igt werden kann. D ie Standor teig -

nung des Plangebiets ergibt s ich aus raumordnerischen und städtebaulichen Rest r ik-

t ionen, die alternat ive Erweiterungsf lächen ausschl ießen. D ie Wahl des Gebiets „Hal-

lenberg“ wurde insbesondere durch die infrastrukturel len Rahmenbedingungen, beste -

hende Nutzungen und die nachgewiesene Eignung für e ine geordnete städtebaul iche 

Entwicklung best immt. D ie Planung erfähr t landes - und regionalplanerische Zustim-

mung im Kontext der 42. FNP-Änderung und prof i t ier t  perspekt iv isch von einer prog-

nost iz ier ten Steigerung der Wohnraumnachfrage infolge der Inbetr iebnahme der Or ts -

umgehung L  776. Ein Erfordernis zur Erweiterung des bestehenden Sondergebietes 

„Kl in ikgebiet “ besteht nicht, da eine zusätzl iche Inanspruchnahme dieser Fl ächen für 

k l in ische Zwecke ausgeschlossen ist  und entsprechende Entwicklungsabsichten nicht 

bestehen  

Das Erfordernis der Bauleitplanungen ergibt s ich aus dem nachweisl ich bestehenden 

und for twirkenden Bedarf  an zusätzl ichen Wohnbauf lächen im Stadt tei l  Bad Frede -

burg, der mit  den gegenwär t ig planungsrecht l ich verfügbaren Flächen nicht gedeckt 

werden kann. Neben dem kont inuier l ichen Nachfraged ruck wirken die Verbesserung 

der infrastrukturel len Anbindung und die ör t l ichen städtebaul ichen Rahmenbedingun-

gen verstärkend auf die Wohnraumnachfrage und machen eine zeitnahe Ausweitung 

des Angebots unabdingbar.  Mangel  an baul ich nutzbaren Flächen außerhalb des Plan-

gebietes und die festgestel l te Nichtverfügbarkeit der bestehenden Baulücken unter-

streichen die Notwendigkeit  e iner Bauleitplanung. Nur durch die Umwidmung des bis -

herigen Sondergebiets in eine Wohnbauf läche können die Voraussetzungen für e ine 

nachhalt ige, bedarfsorient ier te und städtebaul ich ver trägl iche Entwicklung an diesem 

Standor t geschaffen werden.  

1.2  Z ie l  der  P lanung  

Ziel  der Planung ist  die bauleitplanerische Schaffung der rechtl ichen Voraussetzungen 

für e ine bedarfsgerechte Erweiterung des Wohnbauf lächenangebotes im Stadt tei l  Bad 

Fredeburg. Im Rahmen des Verfahrens wird im Flächennutzungsplan die bis lang dar-

gestel l te  Nutzung als „Sondergebiet – Kl in ik“ durch die Darstel lung einer „Wohnbau-

f läche“ gemäß §  5 Abs.  2 Nr.  1 BauGB in Verbindung mit §  1 Abs.  1 Nr.  1 BauNVO 

ersetzt.  D ie Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Paral le lverfahren gemäß 

§  8 Abs.  3 BauGB zur Aufstel lung des räumlich deckungsgleichen Bebauungsplans 

Nr.  176 „Zum Hal lenberg“. Mit Inkraft treten dieses Bebauungsplans wird für den be -

trof fenen Bereich der bisher recht l ich geltende Bebauungsplan Nr.  27 „Hal lenberg /  

Suntelt “  abgelöst , sodass eine zeitgemäße Festsetzung der Nutzung gemäß den 
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aktuel len wohnbaul ichen Anforderungen mögl ich wird und eine konsistente Weiterent-

wicklung der verbindl ichen Bauleitplanung aus der vorbereitenden Planung sicherge -

stel l t  ist.  

Weiteres Ziel  ist die Förderung einer nachhalt igen und sozialgerechten Stadtentwick-

lung gemäß §  1 BauGB, die eine städtebaul ich ver trägl iche Nachverdichtung und Ar-

rondierung bestehender Siedlungsstrukturen erm öglicht.  D ie Planung sol l  zur Siche -

rung des Wohnraumangebotes und zur Vermeidung weiterer Fl ächenknappheit  beitra -

gen. Zudem sol len die Voraussetzungen geschaffen  werden, um den gest iegenen An-

forderungen an Wohnbauf lächen gemäß den übergeordneten Zielen und Vorgaben der 

Landes - und Regionalplanung Rechnung zu tragen.  

1.3 Zweck der Planung  

Zweck der Planung ist  die kurzfr ist ige Bereitstel lung unmit te lbar nutzbarer Baugrund-

stücke zur Deckung des in Bad Fredeburg bestehenden, dr ingenden Wohnraumbedarfs 

unter Berücksicht igung städtebaul icher und siedlungsstrukturel ler Rahmenbedingun-

gen. D ie Maßnahme sol l  mit te l -  bis langfr ist ig die Rol le Bad Fredeburgs als zweitbe -

deutsamem Hauptor t der Stadt Schmal lenberg stärken, d ie aktuel le Nachfrage ab-

bauen und einer weiteren Verknappung des Wohnbauf lächenbestandes entgegenwir-

ken.  

Sie schaff t die bauplanungsrecht l ichen Voraussetzungen für e ine geordnete, städte -

baul ich ver trägl iche Entwicklung des Bereichs „Zum Hal lenberg“ durch Nutzung einer 

innerhalb eines bestehenden Bebauungsplanes ausgewiesenen Fläche, ohne zusätzl i -

che Inanspruchnahme des orig inären Außenbereichs. D ie Planung entspricht den Zie -

len und Vorgaben der Landes - und Regionalplanung und gewährle istet die zeitnahe 

Umsetzung real is ierbarer Wohnbauvorhaben.  

Mit der Aufstel lung des verbindl ichen Bebauungsplanes verfolgt die Stadt Schmal len-

berg somit das Ziel,  die städtebaul iche Entwicklung und Ordnung des Gemeindege -

biets gemäß den Best immungen des Baugesetzbuches (BauGB) rechtsverbindl ich zu 

s ichern. Hierdurch werden die baul iche und sonst ige Nutzung der betrof fenen Grund-

stücke neu festgelegt und eine nachhalt ige, sozialgerechte Bodennutzung im Sinne 

des §  1 BauGB gewährle istet. Der städtebaul iche Ordnungsrahmen trägt zur Förde -

rung des Al lgemeinwohls bei,  erfül l t  die Anforderungen an eine menschenwürdige Um-

welt  und unterstützt den langfr ist igen Schutz sowie die Entwicklung der natürl ichen 

Lebensgrundlagen.  

Die Bauleitplanung dient dabei a ls zentrales Instrument zur Vermeidung städtebauli -

cher Fehlentwicklungen und zur Sicherstel lung einer geordneten Siedlungsentwick-

lung. Sie koordinier t  die Belange der Öffent l ichkeit  und privaten Akteure und setzt die 

maßgebl ichen Entwicklungs -,  Ordnungs - und Schutzfunkt ionen des Baugesetzbuches 

um. Die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründen für die betrof fenen Grund-

stücke unmit te lbar geltendes Baurecht und bi lden die recht l iche Grundlage für die 

Zulässigkeit  zukünft iger Bau- und Nutzungsmaßnahmen gemäß §  30 Abs.  1 BauGB.   
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1.4  Ausgangss i tua t ion  

1.4.1  Räumliche Lage  

Das Plangebiet bef indet s ich im nördl ichen Bereich des Stadt tei ls Bad Fredeburg, 

Stadt Schmal lenberg, nordöstl ich des Friedhofes und umfasst die südwest l ichen Er-

weiterungsf lächen des Kl in ikgebietes im „Zum Hal lenberg“. Der räumliche Geltungs-

bereich erstreckt s ich auf die unmit te lbar an die Erschl ießungsstraße „Zum Hal len-

berg“ angrenzenden Grundstücke und beinhaltet die städt ischen Flurstücke Nr.  585, 

586 und 587 der Flur 1.  

 

Abbi ldung 1:  Übers ichtsplan zur Lage des räuml ichen Geltungsbereiches  

G röße  des  räum l ichen  Ge l tungsbere iches  

Gegenstand des Aufstel lungsbeschlusses war ursprüngl ich auch das Grundstück der 

Flur 1, Flurstück 383, welches jedoch aufgrund der nach dem Aufstel lungsbeschluss 

getät igten behördl ichen Abst immungen kein Gegenstand mehr des Plangebietes ist.  

D ie Gesamtgröße des Plangebietes beträgt rund 1,5 Hektar.  

Die Abgrenzung des Plangebiets or ient ier t  s ich an den ör t l ichen Gegebenheiten, ins -

besondere den vorhandenen Siedlungsstrukturen und der bestehenden Erschl ießung. 

Im Süden und Norden wird das Gebiet durch angrenzende  Bebauung und dem Grund-

stück des Kurmit te lhauses begrenzt, im Westen durch die bestehende Straße „Zum 

Hal lenberg“. Im Osten bi ldet die bestehe Nutzungs - und Grundstücksgrenze die 

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches. Das Plangebiet l iegt innerhalb des baul i -

chen Zusammenhangs zwischen Kurmit telhaus und Wohnbebauung und ist  durch die 
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vorhandene Infrastruktur direkt erschlossen. Eine weitergehende Flächeninanspruch-

nahme über die Erschl ießungsstraße hinaus in den Außenbereich erfolgt nicht.  

Re a lnu t zung  

Im Westen des Plangebietes verläuft  e ine bereits asphalt ier te Erschl ießungsstraße, die 

mit  den notwendigen Ver- und Entsorgungsleitungen ausgestat tet und auf die Versor-

gung des bisherigen Kl in ikgeländes ausgerichtet ist.  Ent lang dieses Straßenzuges be -

f inden sich zwei Einzelbäume, die als einzelne strukturgebende Landschaftselemente 

hervorzuheben sind.  

Im nördl ichen Bereich wird der Geltungsbereich durch die Hangkante des Kl in ikgelän-

des begrenzt.  D ie übrigen Flächen innerhalb des Plangebietes werden derzeit a ls in-

tensiv genutzte Wir tschaftswiese von geringem ökologischem Wer t bewir tschaftet.  

Eine weitergehende naturräumliche Ausstat tung oder besondere landwir tschaft l iche 

Nutzungsintensität ist  nicht festzustel len. Das Plangebiet weist somit überwiegend er-

schlossene und vorgeprägte Flächen auf,  die keine überdurchschnit t l ich schützens -

wer ten Biotope oder landschaft l ichen Strukturen enthalten.  

 

Abbi ldung 2:  Luftb i ldaufnahme im räuml ichen Kontex t  des Geltungsbereiches  

1.4.2  Planerische Ausgangslage  

La nde se n t w ick lungsp la n   

Das Plangebiet „Zum Hal lenberg“ bef indet s ich innerhalb des Geltungsbereichs des 

Landesentwicklungsplans Nordrhein -Westfalen (LEP NRW). Gemäß den Zielen und 

Grundsätzen des LEP NRW sind Siedlungsf lächen vorrangig im Zusammenhang mit  
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bestehenden Siedlungsstrukturen zu entwickeln und f lächensparende, nachhalt ige 

Flächennutzungen zu fördern.  

Bad Fredeburg als zweitgrößter Hauptor t der Stadt Schmal lenberg ist im LEP NRW als 

Bereich mit  Entwicklungspotenzial  für Siedlungserweiterungen ausgewiesen, sofern 

die Abgrenzung und Nutzungserfordernisse den übergeordneten raumordnerischen 

Vorgaben entsprechen und kein zusätzl icher Flächenbedarf für Sondernutzungen be -

steht.  D ie geplante Umwandlung der Flächen „Sondergebiet – Kl in ik“ in „Wohnbauf lä -

che“ entspricht der landesplanerischen Zielsetzung, bestehende Potenziale innerhalb 

des städtebaul ichen Zusammenhangs zu nutzen und angepasst neue Wohnraumange -

bote zu schaffen.  

Eine weitergehende Inanspruchnahme von Freiräumen oder Außenbereichsf lächen ist  

im vorl iegenden Fal l  n icht vorgesehen. D ie geplante Entwicklung ist  mit  den Vorgaben 

des LEP NRW vereinbar und unterstützt die Ziele einer nachhalt igen, auf den tatsäch-

l ichen Bedarf  ausgerichteten Stadtentwicklung.  

Re g iona lp la n  des  Reg ie r ungsbe z i r ks  Arnsberg ,  Te i l a bschn i t t  Ho chsauer landk re i s  

Das Plangebiet „Zum Hal lenberg“ unterl iegt den Fest legungen des Regionalplans für 

den Regierungsbezirk Arnsberg, Tei labschnit t  Hochsauerlandkreis.  In den vergange -

nen Jahren scheiter ten kommunale Bemühungen zur Ausweisung zusätzl icher Wohn-

bauf lächen im Planbereich zunächst an einem rechnerischen Überhang an Wohnbau-

reservef lächen im Flächennutzungsplan der Stadt sowie an der Zweckbindung „Kl in ik“ 

im Regionalplan. D ie in Anspruch genommenen Flächen stel len keine orig inäre Außen-

bereichsinanspruchnahme dar, sondern betref fen die Umwidmung des bereits beste -

henden Sondergebiets „Kl in ik“ innerhalb eines bestehenden Bebauungsplans. Den-

noch war eine Zust immung der Regionalplanungsbehörde daran geknüpft,  dass der 

Bestand an Wohnbaureserven vorab signi f ikant reduzier t  wird.  

Erst nach Umsetzung dieser Forderung im Rahmen der 42. Änderung des Flächennut-

zungsplans und der posit iven Bestät igung nach § 34 Abs. 1 LPlG durch die Bezirksre -

gierung Arnsberg konnten die formel len Voraussetzungen für e ine erneute Abst immung 

hinsicht l ich der Neudarstel lung von Wohnbauf lächen geschaffen werden. D ie aktuel le 

Planungsabsicht beschränkt s ich auf die wohnbaul ich nutzbaren und im Eigentum der 

Stadt bef indl ichen Flächen (Parzel le Nr.  587 , 586 und 585).  D ie  Tei l f lächen von Par-

zel le Nr.  383 wurden aufgrund fehlender Flächenverfügbarkeit  aus der Planung exklu -

dier t.  

Regionalplanrecht l ich ist zu berücksicht igen, dass das Plangebiet weiterhin als Al lge -

meiner Siedlungsbereich mit Zweckbindung „Kl in ik“ (ASB -Z) festgelegt ist .  Nach Ziel  

11 des Regionalplans s ind solche Bereiche ausschl ießl ich zweckgebunden nutzbar,  

sodass die beabsicht igte Umwandlung in Wohnbauf läche eine Zielabweichung im 

Sinne des § 6 Abs. 1 Raumordnungsgesetz (ROG) erforderl ich macht. Voraussetzung 

hierfür ist ,  dass die Grundzüge der Planung nicht berühr t und Belange aus dem Kur-

or tegesetz nicht negat iv beeinträcht igt werden.  

Im Ergebnis ist zu erwar ten, dass die angestrebte Änderung regionalplanerisch zuläs -

sig ist,  sofern mit der Umwidmung nachweisl ich der bestehende wohnbaul iche Bedarf 

gedeckt werden kann, die Belange und Anforderungen an den Status als staat l ich an-

erkanntes Kneipp-Hei lbad gewahr t ble iben und sämtl iche städtebaul ichen, sozialen 

sowie landschaftsplanerischen Interessen angemessen berücksicht igt werden. D ie 

Durchführung eines Zielabweichungsverfahrens sowie der Nachweis der 
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Unbedenkl ichkeit  im Hinbl ick auf die Kuror tqual i tät werden als notwendige Verfahrens -

schrit te vorausgesetzt,  um die Vereinbarkeit  mit den Grundsätzen des Regionalplans 

und einschlägigen raumordnungsrecht l ichen Vorgaben sicherzustel len .  

 

Abbi ldung 3:  Fest legungen im Regionalp lan, Tei labschnit t  Hochsauer landkreis  

Flä chennu t zung sp lan  de r  S tad t  Schma l l e nberg  –  Vo r  de r  Änder ung   

Der Flächennutzungsplan der Stadt Schmal lenberg wurde mit  Verfügung de r Bezirks -

regierung genehmigt und ist  seit  der Bekanntmachung der Genehmigung am 31. Jul i  

2001 rechtswirksam. Die Darstel lung im Flächennutzungsplan stel l t  für das betref-

fende Plangebiet „Sonderbauf lächen“ mit  der besonderen Zweckbest immung „Kl in ik-

gebiet“ dar.  Öst l ich und nördl ich grenzt das Plangebiet unmit te lbar an weitere „Son-

derbauf lächen“ mit  derselben Zweckbest immung. Im Westen wird der Bereich durch 

„Flächen für die Landwir tschaft“ abgegrenzt,  südl ich schl ießen „Wohnbauf lächen“ an 

das Plangebiet an. D ie  Flächenstruktur  spiegelt die vorhandenen Nutzungsar ten und 

deren städtebaul iche Einordnung im Zusammenhang der Gesamtplanung wider  

Infolge der bestehenden Darstel lungen im Flächennutzungsplan entsprechen die ak-

tuel len Entwicklungsziele der Stadt Schmal lenberg nicht der derzeit igen planungs-

recht l ichen Grundlage. Das Entwicklungsgebot gemäß §  8 Abs.  2 BauGB verlangt,  

dass Bebauungspläne aus dem Flächennutzungsplan entwickelt  werden.  

Zur Sicherstel lung der recht l ichen und planerischen Konformität ist  daher zwingend 

eine Änderung des Flächennutzungsplans erforderl ich, um die intendier te städtebau-

l iche Entwicklung rechtssicher umzusetzen. D ie Neuaufstel lung des Bebauungsplans 

und die Änderung des Flächennutzungsplans erfolgen im Rahmen eines Paral le lver-

fahrens gemäß §  8 Abs.  3 BauGB. Die beiden Planwerke werden inhalt l ich aufeinander 

abgest immt, sodass die Festsetzungen des Bebauungsplans aus den Darstel lungen 

des geänder ten Flächennutzungsplans abgeleitet werden können.  
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Abbi ldung 4:  Darste l lungen im rechtswirksamen Flächennutzungsplan  

Dars te l lunge n  vo n  um we l t schü t zende n  P lä nen  

Gemäß §  1 Abs.  6 Nr.  7g BauGB sind die Darstel lungen in umweltsch ützenden Fach-

plänen, insbesondere Landschaftsplänen sowie Plänen des Wasser -,  Abfal l -  und Im-

missionsschutzrechts,  im Rahmen der Bauleitplanung abzuwägen. Pläne mit  Rechts -

normqual i tät,  etwa Verordnungen oder Gesetze, s ind nach dem BauGB nicht Gegen-

stand der Abwägung.  

Das Plangebiet l iegt außerhalb des gült igen Landschaftsplanes, da es dem Siedlungs-

bereich zugeordnet wurde. Im Westen grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Or tsrand-

lage Bad Fredeburg“ an. D ie angrenzenden Grünlandhänge um Bad Fredeburg dienen 

dem Kuror t a ls bedeutende ökologische und landschaftsästhet ische Ausgleichsräume. 

Die Tei l f läche nordöst l ich umfasst den Kurpark. D ie im Osten und zentralen Westen 

verbl iebenen Rest-Frei f lächen sind als Offenland gegenüber der überwiegend bewal-

deten Umgebung minimier t,  weisen jedoch eine hohe Bedeutung für das Or ts - und 

Landschaftsbi ld sowie den Naturhaushalt auf.  
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Für das Plangebiet l iegen weder Tr inkwasserschutzgebiete noch Hei lquel lenschutzge -

biete vor;  besondere Flächen für die Sicherung der öf fent l ichen Wasserversorgung 

sind nicht betrof fen. Ebenso ergeben sich aus abfal l recht l icher Sicht keine planungs-

relevanten Inhalte oder Einschränkungen für das Plangebiet.  

Immissionsschutzrecht l ich s ind für die Fläche aktuel l  keine besonderen Vorgaben er-

s icht l ich. Sol l ten während des weiteren Planungsverlaufs entsprechende Inhalte fest-

gestel l t  werden, s ind diese in die weitere Abwägung einzubeziehen  

1.4.3  Rechtl iche Ausgangslage  

Schu t zg eb ie te  na ch  dem  Natu rschu t z re ch t  

Die geplante Aufstel lung und Änderung des Bauleitplans berühr t keine Schutzgebiete 

nach den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) und des Gesetzes 

zum Schutz der Natur in Nordrhein -Westfalen (Landschaftsgesetz NRW, LG NRW). 

Weder Naturschutzgebiete noch nach der europäischen Vogels chutzr icht l in ie (Richt l i -

n ie 2009/147/EG) ausgewiesene Gebiete l iegen innerhalb des Geltungsbereichs. D ie 

von der Planung betrof fenen Flächen werden durch die Maßnahmen nicht beeinträch-

t igt,  sodass spezi f ische naturschu tzrecht l iche Vorgaben für Schutzgebiete im Rahmen 

der Bauleitplanung hier keine Anwendung f inden.  

Ebenso ergeben sich aus den Darstel lungen des Landschaftsplans und den fachge -

setzl ichen Vorgaben zum Ar ten- und Biotopschutz keine weitergehenden Schutz - oder 

Prüfpf l ichten im Planbereich. Sol l ten s ich im Verlauf des weiteren Verfahrens neue 

Erkenntnisse oder Anforderungen – insbesondere im Zusammenhang mit seltenen oder 

streng geschützten Ar ten – ergeben, werden diese im Rahmen einer Ar tenschutzprü-

fung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG individuel l  geprüft und berücksicht igt.   

Schu t zg eb ie te  na ch  dem  Wasser re ch t  

Im Bereich des Plangebietes s ind keine ausgewiesenen Trinkwasserschutzgebiete oder 

Hei lquel lenschutzgebiete vorhanden; eine Beeinträcht igung von Flächen zur öf fent l i -

chen Wasserversorgung ist  somit ausgeschlossen. Darüber hinaus bef inden sich in-

nerhalb des räumlichen Geltungsbereichs weder Fl ießgewässer noch stehende Gewäs-

ser, sodass keine Gewässerrandstrei fen gegeben sind.  

Die betrachteten Flächen l iegen zudem außerhalb festgesetzter Überschwemmungs-

gebiete und unterl iegen daher keinen entsprechenden wasserrecht l ichen Einschrän-

kungen. D ie Hochwassergefahrenkar te für Nordrhein-Westfalen stel l t  für das Plange -

biet keine potent ie l l  gefährdeten Flächen dar.   

Jede Person, die durch Hochwasser betrof fen sein kann, ist  im Rahmen des ihr Mög-

l ichen und Zumutbaren zu geeigneten Schutz - und Vorsorgemaßnahmen verpf l ichtet.  

Insbesondere die Nutzung von Grundstücken ist  den mögl ichen nachtei l igen Folgen 

für Mensch, Umwelt oder Sachwer te durch Hochwasser anzupassen (§§ 5 Abs. 2 

WHG). Daher s ind Hinweise aus der  Starkregengefahrenhinweiskar te Nordrhein -West-

fa len zu prüfen. Der Kar te s ind keine Hinweise oder Gefahren im Plangebiet  zu ent-

nehmen.  

Zum Schutz vor Überf lutung durch außergewöhnl iche Regenereignisse oder unvorher-

sehbare Betr iebsstörungen sol l ten die im Plangebiet neu zu bebauenden Grundstücke 

durch geeignete konstrukt ive Maßnahmen überf lutungssicher ausgestaltet werden.  
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Da gegebenenfal ls baul iche Maßnahmen zur Überf lutungsvorsorge erforderl ich  wer-

den, wird im Bebauungsplan eine Kennzeichnung bzw. nachricht l iche Übernahme nach 

§ 9 (6a) BauGB vorgenommen. „Starkregenereignisse und daraus result ierende Sturz-

f luten sind nicht an best immte Gebiete gebunden und können jeden treffen. Hierfür 

werden Maßnahmen zur Bau - und Ris ikovorsorge empfohlen. Über Mögl ichkeiten der 

Eigenversorgung informier t die aktuel le Hoch wasserschutzf ibel  „Objektschutz und 

baul iche Vorsorge“ des Bundesmin ister iums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-

wesen“.  

Die nachricht l iche Darstel lung wird um den Hinweis auf die Anforderungen des § 78b 

WHG zu einer hochwasserangepassten Bauweise ergänzt.  Über Mögl ichkeiten der Ei -

genvorsorge informier t die Hochwasserschutzf ibel  – Objektschutz und baul iche Vor-

sorge des Bundes -  (Bundesminister ium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2018). 

Geländeveränderungen (Auffül lungen, Aufkantungen etc.),  die wi ld abf l ießendes Wa s-

ser aufstauen oder schädl ich umlenken können, dürfen nicht durchgeführ t werden .  

Denk ma lschu t z rech t l i che  Aspe k te  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereichs bef inden sich nach aktuel ler Datenlage 

keine geschützten Naturdenkmäler, Bau - oder Bodendenkmäler im Sinne des nord-

rhein-westfä l ische Denkmalschutzgesetz (DSchG NRW) . Eine Betrof fenheit  von Kultur-

denkmalen ist  für das Plangebiet nicht zu erwar ten. Damit bestehen aus denkmal-

recht l icher Sicht – zum aktuel len Zeitpunkt des Verfahrens -  keine Einschränkungen 

für die geplanten bauleitplanerischen Ma ßnahmen.  

A l t l as ten  /  A l t l as tenve rda ch ts f l ä che n  

Für die Flächen des Geltungsbereiches sowie in dessen unmit te lbarem Umfeld s ind 

nach aktuel lem Kenntnisstand keine schädl ichen Bodenveränderungen, Alt lasten oder 

Altablagerungen im Sinne des Bundes -Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) oder des 

Landesbodenschutzgesetz Nordrhein -Westfalen (LBodSchG NRW) registr ier t.  Ebenso 

l iegen keine bekannten Grundwasserschadensfäl le vor.   

Be s te he ndes  Baup la nungs rech t  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr.  176 „Zum Hal-

lenberg“ wurde durch amtl iche Bekanntmachung am 26.07.1968 der Bebauungsplan 

Nr.  27 „Hal lenberg und Suntelt “ in Kraft  gesetzt.  Der Bebauungsplan umfasst neben 

dem Kl in ikgelände auch ein Wohngebiet sowie die für die Baugebietsf lächen erforder-

l iche Erschl ießung.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches des verfahrensgegenständl ichen Bebau-

ungsplanes setzt der Bebauungsplan Nr.  27 „Hal lenberg und Suntelt “ e ine „Fläche für 

die Landwir tschaft“ fest.  
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1.5  Planer i sche  Über legungen und  Abwägung  

Mit der Aufstel lung des Bauleitplans werden die bauplanungsrecht l ichen Vorausset-

zungen für e ine wohnbaul iche Stadterweiterung geschaffen. Zie l  ist  es, die städtebau-

l iche Struktur sowie das Maß der baul ichen Nutzung in Anpassung an die bestehende 

Nachbarbebauung for tzuführen, um ein st immiges und harmonisches Or tsbi ld zu ge -

währle isten. D ie Ar t der zulässigen Nutzungen orient ier t  s ich dabei an der vorherr-

schenden Einfamil ien- und Doppelhausbebauung, wobei zusätzl ich eine Mehrpar teien-

wohnnutzung auf e inem Grundstück ermögl icht werden sol l ,  um ein vie lfä l t iges Wohn-

angebot zu schaffen.  

Zur Sicherstel lung geordneter Wohn - und Verkehrsverhältnisse wird auch die innere 

Erschl ießung des Plangebietes bauplanungsrecht l ich gesicher t.  Vorgesehen ist  die 

Ausweisung von mindestens 6,0 Meter breiten Verkehrsf lächen, die eine le istungsfä-

hige und sichere Erschl ießung für den motoris ier ten Verkehr sowie für Ver - und Ent-

sorgungsleitungen (Strom, Wasser,  Abwasser,  Kommunikation) gewährle isten. D ie 

St ichstraßen sind als verkehrsberuhigte Bereiche konzipier t  und mit Wendeanlagen 

versehen.  

Im öst l ichen Abschnit t  des Plangebietes wird ein Kinderspielplatz bauleitplanerisch 

festgesetzt,  um den Anforderungen an gesunde Wohn - und Lebensverhältnisse sowie 

den Bedürfnissen der künft igen Bewohner – insbesondere Famil ien mit  Kindern – zu 

entsprechen. Durch die arrondierende Lage und der angestrebten Nutzung sind aus -

reichend Flächen für pr ivate und öffent l iche Grünanlagen sowie eine angemessene 

Durchgrünung des Quar t iers s ichergestel l t ,  h ierdurch fügt s ich das Plangebiet in ein 

at trakt ives Wohnumfeld ein.  

Überö r t l i che ,  ve rkeh r l i che  Ersch l i eßung  

Die verkehrl iche Anbindung des Plangebietes erfolgt über die innerstädt ische „Hoch-

straße“, die als Haupterschl ießungsstraße das Gebiet direkt zugängl ich macht.  Über 

weitere innerstädt ische Straßen besteht Anschluss an die Bundesstraße 511 sowie an 

die Landesstraße 776. Durch diese Straßenanbindungen ist das Plangebiet an das 

übergeordnete Verkehrsnetz und die regionalen und überregionalen Zielpunkte in aus-

reichender Qual i tät  angebunden.  

Ver kehr l i che  Er sch l i e ßung  

Die verkehrl iche Erschl ießung des Plangebietes erfolgt auf Grundlage des bestehen-

den, durch den Bebauungsplan Nr.  27 „Hal lenberg und Suntelt “ vorgegebenen Er-

schl ießungskonzeptes und wird über die Straße „Zum Hal lenberg“ s ichergestel l t .  D ie 

erforderl ichen Versorgungsinfrastrukturen für Strom, Wasser,  Abwasser und Telekom-

munikat ion s ind im Randbereich des Plangebietes vorhanden und gewährle isten die 

technische Anbindung al ler Baugrundstücke.  
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Abbi ldung 5:  Bestehende Erschl ießungsstraße "Zum Hal lenberg"  

Für die innere Erschl ießung des Wohngebietes werden ergänzend zwei 6,0 Meter 

breite,  verkehrsberuhigt ausgebaute St ichstraßen mit Wendeanlagen vorgesehen.  

Ö f fen t l i che r  Pe r sone nna hverkehr  –  Fuß -  und  Radwe geverb indung en  

Das Plangebiet zeichnet s ich durch eine gute Einbindung in das öf fent l iche Verkehrs -

netz aus und prof i t ier t  von der kurzen Entfernung zur Bushaltestel le in der „Bödefelder 

Straße“ oder „Parkstraße“ , die fußläuf ig in etwa sechs Minuten erreichbar s ind. D ie 

„Hochstraße“ lässt sich innerhalb von rund fünf bis sechs Minuten zu Fuß erreichen, 

wobei hier a l lerdings ein Höhenunterschied von etwa 25 Metern zu überwinden ist.  In 

der „Hochstraße“ sowie in der Straße „Im Ohle“ stehen verschiedene Dienst le istungs-

angebote wie Apotheke, Fr iseursalon, Gastronomie, Cafés, e in Optiker oder ein Spor t-

fachgeschäft  zur Verfügung. Auch die Grundschule ist  innerhalb von ungefähr zehn 

Gehminuten erreichbar.  

In unmit te lbarer Nähe des Plangebietes bef inden sich somit Haltestel len des regelmä-

ßigen Linienbusverkehrs, die eine komfor table Verbindung gewährle isten . Fußläuf ig ist  

die Erreichbarkeit  sowohl des Stadtzentrums als auch zentraler Einr ichtungen des täg-

l ichen Bedarfs s ichergestel l t .  Insgesamt wird durch diese Anbindung eine nachhalt ige 

und verkehrsreduzierende Erschl ießung erreicht,  welche die Nutzung des öffent l ichen 

Nahverkehrs als Alternat ive zum Individualverkehr oder den Fuß - und Radverkehr be -

günst igt.  D ie vorl iegende Planung trägt somit zur Umsetzung der Grundsätze des §  1 

Abs.  6 Nr.  9 BauGB (Vermeidung und Verr ingerung von Verkehr) bei.  

Te chn ische  Ersch l i eßung  

Die Versorgung der Baugrundstücke innerhalb des Plangebietes mit  Strom, Trink - und 

Löschwasser sowie Telekommunikat ionsdienst le istungen ist  durch die bestehenden, 
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an die jewei l igen Versorgungsnetze angebundenen Leitungen und die zuständigen Un-

ternehmen sichergestel l t .  

Zur Gewährle istung einer ordnungsgemäßen und unter städtebaul ichen Gesichtspunk-

ten einheit l ich gestalteten Infrastruktur werden sämtl iche Versorgungsleitungen für 

Strom, Wasser,  Löschwasser,  Wärme und Telekommunikat ion unterirdisch verlegt. D ie 

Versorgung mit Tr ink- und Brauchwasser erfolgt über das Verbundsystem der Stadt 

Schmal lenberg; für die Löschwasserversorgung stehen mindestens 800 Liter pro Mi -

nute über einen Zeitraum von zwei Stunden aus dem städt ischen Netz zur Verfügung.  

Die ordnungsgemäße Abwasser- und Oberf lächenwasserentsorgung erfolgt über das 

vorhandene Mischkanal isat ionssystem. Das Schmutzwasser wird gesammelt und über 

einen Schmutzwassersammler an die Ruhrverbands -Kläranlage in Bremke weitergelei -

tet und dor t behande lt.  Eine Versickerung des Niederschlagswassers direkt auf den 

Grundstücken ist  aufgrund der Geländesituat ion und der mögl ichen Beeinträcht igung 

von Unterl iegergrundstücken ausgeschlossen.  

Die Telekommunikat ion wird durch die Deutsche Telekom AG gesicher t,  während die 

Stromversorgung durch die Westnetz GmbH übernommen wird.  

Die Abfal lentsorgung in der Stadt Schmal lenberg erfolgt getrennt nach vorbehand-

lungsbedürft igen, verwer tbaren und zu beseit igenden Abfäl len. Hausmül l,  Sperrmül l,  

hausmül lähnl iche Gewerbeabfäl le und Sonderabfäl le gehen zur Vorbehandlungsanlage 

Meschede -Enste (RELO Wer tstof faufbereitung GmbH). Wer thalt ige Stoffströme wie 

Leichtverpackungen (Gelber Sack/Tonne),  Altglas, Altholz,  Metal lschrot t,  Altpapier 

und Elektroaltgeräte werden separat über die Systembetreiber des Dualen Systems 

Deutschland und kommunale Sammelstel len verwer tet. Bioabfäl le werden dem Kom-

postwerk Bri lon zugeführ t und Abfäl le zur Beseit igung an die Reststof fdeponie Fr ie l in-

ghausen oder die entsprechenden Bauschut tdeponien im Kreisgebiet weitergeleitet.  

Durch die  Erschl ießungskonzeption ist  die Ver- und Entsorgung gewährle istet,  den ge -

sunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen sowie der Sicherheit  der Bevölkerung  wird mit  

der Konzeption ausreichend Rechnung getragen .  

Energ iee f f i z i en te  Gebäude  /  So nne ne nerg ie  /  Nu t zung  e rneuerba re r  Energ ie n  

Die Bauordnung des Landes Nordrhein -Westfalen legt fest,  dass bei der Err ichtung 

von Wohngebäuden, für die der Bauantrag  nach dem 1. Januar 2025 gestel l t  wird, 

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den dafür geeig -

neten Dachf lächen zu instal l ieren und zu betreiben  sind. D ie Stadt Schmal lenberg be -

absicht igt daher keine weitergehenden Festsetzungen zur Verwendung von Anlagen 

zur Nutzung solarer Strahlungsenergien zu tref fen.  

Aufgrund der landesrecht l ichen Vorgabe beabsicht igt die Stadt Schmal lenberg für das 

Baugebiet kein Nahwärmenetz auszubauen. Für das verfahrensgegenständl iche Bau-

gebiet sowie die umliegenden Wohngebiete darf aufgrund der bundesrecht l ichen Vor-

gaben angenommen werden, dass energieeff iz iente Gebäuden err ichtet werden. Neu-

bauten verfügen in der Regel  über eine sehr gute Dämmung und erfül len Niedrigener-

gie - oder Passivhausstandards. Dadurch ist  der Wärmebedarf  gering, was die Wir t-

schaft l ichkeit  e ines Nahwärmenetzes in Neubaugebieten stark beeinträcht igt .  Insbe -

sondere bei diesen energieeff iz ienten Gebäuden mit Anlagen zur Nutzung solarer 

Strahlungsenergien kann sich eine Eigenversorgung durch Wärmepumpen oder andere 

Systeme wir tschaft l ich als deut l ich günst iger erweisen.   
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Um widmungssper rk l ause l  

Die Umwidmung landwir tschaft l icher Flächen für die geplante baul iche Entwicklung 

erfolgt unter Berücksicht igung der Vorgaben aus §  1a Abs.  1 BauGB, wonach mit 

Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen ist  und landwir tschaft l ich, a ls 

Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur im erforderl ichen Umfang f ür andere 

Nutzungen in Anspruch genommen werden dürfen. D ie Notwendigkeit  der Flächenin-

anspruchnahme wurde im Rahmen einer kommunalen Abw ägung umfassend geprüft  

und konkret begründet,  wie es §  1a Abs.  1 Satz  4 BauGB verlangt.   

Maßgebender Grund für die Umwandlung ist  der Vorrang der wohnbaul ichen Erweite -

rungsinteressen gegenüber der bisherigen landwir tschaft l ichen Nutzung, da im Zuge 

einer Prüfung alternat iver Standor te im Vorfeld des Bauleitplanverfahrens keine inner-

städt ischen, den Anforderungen entsprechende Flächen zur Entwicklung gefunden 

werden konnten. D ie ausgewählten landwir tschaft l ichen Flächen zeichnen sich zudem 

durch eine geringe landwir tschaft l iche Nutzbarkeit  aus und l iegen unmit te lbar zwi -

schen zwei Bebauungen, wodurch eine geordnete und arrondierende Or tsranderwei -

terung entlang bestehender Infrastrukturen gewährle istet wird.  

Die Umwidmung erfolgt somit ausschl ießl ich für den notwendigen räumlichen und funk-

t ionalen Bedarf und trägt den städtebaulichen, sozialen und ökologischen Zielsetzun-

gen Rechnung. Al le Mögl ichkeiten zur Innenentwicklung und zur Nutzung bereits vor-

handener Flächen wurden zuvor ausgeschöpft beziehungsweise erwiesen sich als 

nicht real is ierbar.   

Bo denschu t zk lause l  

Im Sinne der Bodenschutzklausel gemäß §  1a Abs.  2 BauGB ist  bei der planerischen 

Entwicklung mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen; dabei sol len 

insbesondere Mögl ichkeiten der Nachverdichtung, der Wiedernutzbarmachung von 

Flächen und der vorrangigen Innenentwicklung gepr üft  werden, bevor Flächenum-

wandlungen im Außenbereich erfolgen. Ziel  ist  es, die zus ätzl iche Inanspruchnahme 

von Flächen für baul iche Zwecke auf das notwendige Ma ß zu begrenzen und unver-

meidbare Bodenversiegelungen so gering wie möglich zu halten.   

Durch die vol lständige Anbindung des Plangebietes an das vorhandene äußere Er-

schl ießungssystem kann sichergestel l t  werden, dass keine zusätzl ichen Flächen für 

neue Zufahr ten oder Leitungen versiegelt  werden müssen. D ie technischen An-

schlüsse für Elektr iz ität,  Wasser,  Abwasser und Telekommunikat ion l iegen bereits ent-

lang der bestehenden Infrastruktur an u nd werden genutzt,  ohne dass hierfür größere 

Erdarbeiten im Schutzgut Boden erforderl ich s ind. Der Anschluss des Plangebietes an 

das bestehende Kanalnetz kann unter Verwendung der vorhandenen Strukturen und 

mit e inem sehr begrenzten Eingri f f  in den Boden erfolgen, sodass die Auswirkungen 

auf den Naturhaushalt  minimal ble iben.  

Die Planung trägt somit in besonderem Maße dem Grundsatz der Flächensparsamkeit  

und des Bodenschutzes Rechnung. Al le zur Erschl ießung erforderl ichen Maßnahmen 

sind so gestaltet,  dass der Umfang der versiegelten und in Anspruch genommenen 

Fläche minimier t und der Eingri f f  in das Schutzgut Boden deut l ich eingeschränkt wird. 

Damit erfül l t  die städtebaul iche Konzeption die Anforderungen an eine nachhalt ige und 

verantwor tungsbewusste Entwicklung und steht im Einklang mit den Zielen und Vor-

gaben des Baugesetzbuches.  
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K l imaschu t zk lause l  

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß §  1 Abs.  5 Satz  2 und §  1a Abs.  5 BauGB 

die Belange des Kl imaschutzes und der Kl imaanpassung als integrale Planungsziele 

zu berücksicht igen. D ie Planung des Plangebietes z ie l t  darauf ab, Ma ßnahmen zu för-

dern, die sowohl der Minderung von Treibhausgasemissionen als auch der Anpassung 

an die Folgen des Kl imawandels dienen.  

Es wird darauf geachtet,  dass die baul iche Entwicklung unter Erhalt  und Stärkung 

einer durchgrünten Struktur erfolgt.  D ie Festsetzungen im Bauleitplan ermögl ichen 

und fördern die Nutzung dezentraler Anlagen zur Erzeugung, Speicherung und Ver tei -

lung von Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien. D ie Verwendung von Bauwei -

sen, die eine passive Solarenergienu tzung und geringe gegenseit ige Verschat tung er-

lauben, wird berücksicht igt.  

Durch eine kompakte und ressourcenschonende Siedlungsstruktur sowie die Minimie -

rung zusätzl icher Bodenversiegelungen wird das Mikrokl ima des Quar t iers gestärkt 

und Überwärmung entgegengewirkt.  

Die Bauleitplanung le istet somit e inen akt iven Beitrag zur Erreichung und Sicherstel-

lung der lokalen und übergeordneten Kl imaschutzzie le sowie zur Anpassung an zu -

künft ige kl imatische Anforderungen und ist  damit mit  den zwingenden Vorgaben des 

Kl imaschutzrechts vereinbar.  

2  Begründung der Festsetzungen nach § 9 BauGB  

2.1  Baup lanungsrech t l i che  Fes tset zungen  

2.1.1  Ar t und Maß der baul ichen Nutzung  

Ar t  de r  bau l i chen  Nu t zung  

Die für die Erweiterung vorgesehenen Flächen werden planungsrecht l ich entspre -

chend §  1 Abs.  1 BauNVO hinsicht l ich der al lgemeinen Ar t der baul ichen Nutzung als 

Wohnbauf lächen und gemäß §  4  BauNVO in der besonderen Ar t der baul ichen Nutzung 

als „Al lgemeine Wohngebiete“ festgesetzt.  D ie Festsetzung als al lgemeines Wohnge -

biet bezweckt eine einheit l iche und ruhige st ädtebaul iche Entwicklung, die s ich an der 

Charakterist ik und Struktur der bereits angrenzend vorhandenen Wohnbebauung ori -

ent ier t  und diese konsequent for tschreibt.  

Durch die Ausweisung als „ Al lgemeines Wohngebiet“ wird das ausdrückl iche Ziel  ver-

folgt,  hochwer t ige und überwiegend störungsfreie Wohn- und Lebensverhältnisse zu 

gewährle isten, schädl iche Umwelteinwirkungen sowie Belastungen durch nicht wohn-

ver trägl iche Nutzungen auszuschl ießen und die Wohnruhe zu s ichern. D iese Ge -

bietskategorie entspricht dem planerischen Leitbi ld für das Plangebiet , das auf ge -

sunde, famil ienfreundl iche und sozial  ver trägl iche Siedlungsstrukturen mit  Grün - und 

Frei f lächen ausgerichtet ist.  

Die Festsetzung trägt ebenso dem Erfordernis Rechnung, die Nachbarschaft  zu beste -

henden Wohngebieten harmonisch zu gestalten und eine hohe Aufenthaltsqual i tät für 

die Bewohner zu gewährle isten. Im Bebauungsplan wird daher die Ausprägung der 

zulässigen Nutzungen, die Dichte und das Maß der baul ichen Ausnutzung, im Einklang 
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mit den al lgemeinen und speziel len städtebaul ichen Zielen und Rechtsvorgaben gesi -

cher t und gesteuer t.  

Die mit  Gar tenbaubetr ieben und Tankstel len  verbundenen Immissionen, insbesondere 

durch f lächenintensive Anlagen, Lärm -, Geruchs- und Verkehrsbeläst igungen, können 

die Schutzwürdigkeit und Funkt ion eines Al lgemeinen Wohngebiets erhebl ich beein-

trächt igen. Tankstel len s ind zudem mit e inem erhebl ichen Kundenverkehr,  potent iel l  

erhöhter nächt l icher Lärmbeläst igung sowie Gefahren durch den Umgang mit brenn-

baren Stoffen verbunden, was dem Schutzzweck des Wohngebiets zuwiderläuft.  Gar-

tenbaubetriebe beanspruchen durch ihre Betr iebsabläufe und erforderl iche Flächen-

struktur ebenfal ls e in Maß an Gewerbelärm und Flächenbedarf,  das nicht mit  dem 

Wohnnutzungszweck vereinbar ist.  Der Ausschluss dieser Nutzungen erfolgt daher 

städtebaulich geboten zum Schutz der Wohnfunkt ion und zur Wahrung der Wohnqua-

l i tät im Al lgemeinen Wohngebiet gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO, um unzumutbare Beläst i -

gungen für die Bewohner auszuschl ießen und eine homoge ne Wohnstruktur s icherzu-

stel len.  

Ma ß de r  bau l i chen  Nu t zung  

Die Festsetzung zur überbaubaren Grundstücksf läche im Bebauungsplan erfolgt auf  

Grundlage von §  16 Abs.  3 Nr.  1 BauNVO, wonach stets die Grundf l ächenzahl (GRZ) 

oder die Größe der Grundf lächen der baul ichen Anlagen festzusetzen ist.  Nach der 

höchstr ichterl ichen Rechtsprechung (vgl.  OVG NW, Ur tei l  vom 16.8.1995 – 7a D 

154/94 – NVwZ 1996, 923 = NWVBl.  1997, 265) ist  die GRZ ma ßgebl ich, um die zu-

lässige Versiegelung und baul iche Ausnutzung eines Grundst ücks verbindl ich zu be -

st immen und den Anforderungen des Bodenschutzes sowie einer geordneten städte -

baul ichen Entwicklung Rechnung zu tragen.  

Die Grundf lächenzahl gibt an, wieviel  Quadratmeter Grundf läche je Quadratmeter 

Baugrundstück überbaut werden darf.  Mit  der Festsetzung der GRZ stel l t  die Stadt 

Schmal lenberg sicher,  dass die städtebaul iche Entwicklung gesteuer t ble ibt und ins -

besondere die aus bodenschutzrecht l ichen, s iedlungsstrukturel len und landschafts -

planerischen Gründen erforderl ichen Begrenzungen des Flächenverbrauchs eingehal-

ten werden.  

Darüber hinaus dient die Festsetzung dazu, im Einzelfa l l  das sogenannte „Summen-

maß“ der baurecht l ich maßgebl ichen Grundf lächen (Baugebiete) ermit te ln zu können. 

Berücksicht igt werden dabei al le in die als Baugebiet festgesetzten Flächen des Be -

bauungsplans; Flächen außerhalb oder eindeut ig als „Private Grünf läche“ oder „Ver-

kehrsf läche“ ausgewiesene Grundstückstei le gelten nicht  a ls Bauland und bleiben bei 

der Berechnung unberücksichtigt.  

Höhe  bau l i che r  An lage n  

Die Festsetzung zur Höhe baul icher Anlagen erfolgt auf der Grundlage von §  16 Abs.  3 

Nr.  1 BauNVO, wonach bei Festsetzung des Ma ßes der baul ichen Nutzung im Bebau-

ungsplan eine Regelung zur Höhe baul icher Anlagen immer dann erforderl ich ist,  wenn 

ohne eine solche Festsetzung öffent l iche Belange – insbesondere das Or ts - und Land-

schaftsbi ld – beeinträcht igt werden könnten. D ie Stadt Schmal lenberg hat im Rahmen 

der pf l ichtgemäßen Ausübung des ihr zustehenden Planungsermessens gepr üft,  ob ein 

Verzicht auf e ine entsprechende Festsetzung mögl ich erscheint.  Da im konkreten Fal l  

durch die geplanten baul ichen Entwicklungen und die exponier te Lage der Flächen 

Einwirkungen auf das Landschaftsbi ld und die städtebaul iche Eigenar t im Sinne von 
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§  1 Abs.  5 BauGB nicht ausgeschlossen werden können, wurde die zulässige Gebäu-

dehöhe in Metern als Höchstmaß verbindl ich festgelegt.  

Zur Sicherstel lung einer eindeut igen und überprüfbaren Festsetzung wird die zulässige 

Höhe baul icher Anlagen gemäß §  18 Abs.  1 BauNVO durch Bezug auf e inen best imm-

ten Messpunkt best immt. Der Bezugspunkt und die zul ässige maximale Gebäudehöhe 

werden in Metern angegeben und im Bebauungsplan f ür die Baugebiete tex t l ich ein-

deut ig geregelt .  Hierdurch wird gewährle istet,  dass s ich zukünft ige baul iche Anlagen 

harmonisch in die vorhandene Topographie und das Or tsbi ld einfügen und negative 

Auswirkungen auf das Umfeld ausgeschlossen werden.  

2.1.2  Bauweise  

Die offene Bauweise, bei der die Gebäude mit seit l ichem Grenzabstand err ichtet wer-

den, wird festgesetzt,  um die aufgelocker te Bebauung for tzusetzen. D ie Bauweise sol l  

zu einem angenehmen Wohnumfeld beitragen. Durch diese Aspekte unterstützt die 

of fene Bauweise die Schaffung einer nachhalt igen und lebenswer ten Wohnumgebung, 

die den modernen Anforderungen an Wohnqual i tät und Wohlbef inden entspricht.  

Gleichzeit ig sol l  die Bauweise eine opt imale Bel ichtung und Belüftung al ler Räume 

ermögl ichen, was zu einem gesunden Wohnkl ima  beiträgt.  Hierdurch erhöht s ich die 

Privatsphäre der Bewohner, da keine gemeinsamen Wände mit Nachbarn exist ieren, 

was potenziel le Lärmbeläst igungen minimier t und ein ungestör teres Wohnen ermög-

l icht.  D ie of fene Bauweise er laubt zudem mehr Flexibi l i tät  in der Grund rissgestaltung, 

da Fenster und Öffnungen an al len Seiten mögl ich s ind, was eine opt imale Anpassung 

an individuel le Wohnbedürfnisse und das Kl ima gestat tet. Durch die Festsetzung sol l  

bei  der individuel len Planung eine bessere Integrat ion von Grünf lächen ermögl icht 

werden, um diese als pr ivate Gär ten oder gemeinschaft l iche Freiräume nutzen zu kön-

nen, was wiederum die Biodiversität förder t und Erholungsräume schafft .  Mit  e iner 

of feneren Gestaltung des Wohnumfelds sol len soziale Interaktionen zwischen Nach-

barn begünst igt werden.  

Durch diese Aspekte sol l  die of fene Bauweise die Schaffung einer nachhalt igen und 

lebenswer ten Wohnumgebung unterstützen, die den modernen Anforderungen an 

Wohnqual ität und Wohlbef inden entspricht .  

2.1.3  Überbaubare Grundstücksf lächen  

Die zeichnerische Festsetzung der überbaubaren Grundstücksf lächen erfolgt,  um eine 

planvol le und geordnete städtebaul iche Entwicklung zu gewährle isten. Dabei werden 

die Abstandsf lächen zu öf fent l ichen Verkehrsf lächen sowie zu benachbar ten Bauge -

bieten so festgelegt, dass das bestehende Or tsbi ld bei der Weiterentwicklung erhalten 

bleibt.  D ie k lare Def ini t ion dieser Flächen schaff t  Rechtssicherheit  für Bauherren und 

Nachbarn und trägt dazu bei,  potenziel le Konf l ikte zu vermeiden. Gleichzeit ig sol l  in-

nerhalb der festgesetzten Grenzen den zukünft igen Grundstückseigentümern ausrei -

chend Gestaltungsspielraum eingeräumt  werden, um eine kl imaangepasste und nach-

halt ige Bebauung zu ermögl ichen .  
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2.1.4  Verkehrsf lächen  

Die Festsetzung von öffent l ichen Verkehrsf lächen im Bebauungsplan dient dazu, e ine 

geordnete, s ichere und nachhalt ige Erschl ießung des Plangebietes zu gewährle isten. 

D ie hierfür vorgesehenen Verkehrsf lächen werden analog zu den bereits bestehenden 

Festsetzungen als öf fent l iche Straßenverkehrsf lächen gemäß §  9 Abs.  1 Nr.  11 BauGB 

ausgewiesen, um die al lgemeine Zugängl ichkeit  und die le istungsfähige Anbindung des 

Quar t iers s icherzustel len.  

Zudem werden die inneren Erschl ießungsstraßen als Verkehrsf lächen besonderer 

Zweckbestimmung „Verkehrsberuhigter Bereich“ festgesetzt.  Mit  dieser planerischen 

Maßnahme wird das Ziel  verfolgt,  die Wohnqual i tät und Aufenthaltsfunkt ion im Quar t ier 

besonders zu stärken, denn verkehrsberuhigte Bereiche dienen der Minimierung von 

Verkehrsbelastungen und fördern ein ruhiges, famil ienfreundl iches Wohnumfeld.  

Durch die Def ini t ion der Verkehrsf lächen – einschl ießl ich Wendeanlagen – wird außer-

dem sichergestel l t ,  dass die Erschl ießung für sämtl iche Nutzergruppen komfor tabel 

und sicher erfolgt.  D ie Festsetzung schafft  die planungsrecht l ichen Voraussetzungen 

für zukünft ige Gestaltungs -,  Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen und ist  Grundlage 

zur Umsetzung der Erschl ießung und Sicherung der funkt ionalen Anforderungen an 

das Wohngebiet.  

2.1.5  Führung von Versorgungsanlagen und - leitungen  

Die Festsetzung der unterirdischen Führung von Versorgungsleitungen erfolgt aus 

städtebaulichen Gründen auf der Grundlage des §  9 Abs.  1 Nr.  13 BauGB. Durch diese 

Maßnahme werden Beeinträcht igungen des Or ts - und Landschaftsbi lds, wie s ie bei  

oberirdischer Verlegung auftreten könnten, wirkungsvol l  vermieden und die opt ische 

Integri tät des Plangebiets dauerhaft  bewahr t.  Gleichzeit ig wird das Ris iko betr iebsbe -

zogener Störungen, etwa durch äußere Einf lüsse und unbeabsicht igte mechanische 

Beschädigungen, minimier t und die Betr iebssicherheit  wesent l ich erhöht.  

Die unterirdische Verlegung trägt auch den anerkannten Regeln der Technik Rech-

nung, wonach die nachhalt ige städtebauliche Entwicklung und Ordnung eine den ör t-

l ichen Gegebenheiten und Schutzbedürfnissen entsprechende Leitungsführung erfor-

der t.  D ie Festsetzung dient somit dem öffent l ichen Interesse an einer störungsarmen, 

s icheren und ästhet isch ver trägl ichen Versorgung und kommt zugleich den Interessen 

der Grundstückseigentümer und des Infrastruktur trägers entgegen .  

2.1.6  Maßnahmen zum Schutz, zur Pf lege und zur Entwicklung von Boden, 

Natur und Landschaft  

Zur Vermeidung l ichtbedingter Umweltbeeinträcht igungen werden für die pr ivate Au-

ßenbeleuchtung verbindl iche Festsetzungen getrof fen. D iese basieren auf den umwelt - 

und ar tenschutzrechtl ichen Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes und des Bau-

gesetzbuches (insb. §  9 Abs.  1 Nr.  20,  24 BauGB) und minimieren potenziel le nachtei -

l ige Wirkungen auf nachtakt ive Insekten , Vögel  und Fledermäusen in den Übergangs -

bereichen. Hierzu s ind ausschl ießl ich Leuchten mit gezielter Bodenausrichtung und 

geringer Seitenstreuung zu lässig, wobei der Einsatz von Lichtquel len auf das erforder-

l iche Mindestmaß zu beschränken ist.  Zie l  ist  es, sowohl die Licht immissionen als auch 
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ökologische Störwirkungen zu reduzieren und das natürl iche Nachtökosystem zu er-

halten.  

Die Festsetzung, wonach die erstmal ige Baufeldfreimachung und Rodung von Gehöl-

zen ausschl ießl ich außerhalb der gesetzl ichen Brut - und Setzzeiten im Zeitraum vom 

01.10. bis 28.02. durchzuführen ist,  beruht auf den Vorgaben des al lgemeinen Ar ten-

schutzes gemäß §  44 Abs.  1 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Zie l  ist  der um-

fassende Schutz wi ldlebender Vogelar ten und ihrer For tpf lanzungsst ät ten.  

Durch die zeit l iche Beschränkung werden Tötungs - und Störungsverbote für brütende 

Vögel und die Zerstörung von Nestern oder For tpf lanzungsstät ten vermieden. Fal ls in 

Ausnahmefäl len Arbeiten außerhalb des vorgesehenen Zeitraumes zwingend erforder-

l ich s ind, stel l t  e ine verbindl iche fachgutachterl iche Überprüfung sicher,  dass keine 

akt iven Brutvorkommen betroffen werden. D ie Regelung, bei nachgewiesenen Bruten 

die Arbeiten bis zum Abschluss der Brut -  und Aufzuchtphase auszusetzen, dient dem 

konsequenten Schutz  des for tpf lanzungsrelevanten Lebensraums.  

Zudem ist vorgesehen, die Vegetat ion nach der Freimachung kurz zu halten. D ies ver-

hinder t,  dass die Flächen zwischenzeit l ich wieder als Bruthabitat genutzt werden, und 

entspricht ar tenschutzrecht l ichen Vorgaben zur Minimierung potenziel ler Konf l ikte.  

2.2  Flächen  oder  Maßnahmen zum Ausgle ich  

Im Rahmen der Bauleitplanung ist  der erforderl iche Ausgleich bzw. Ersatz nach den 

Vorschri f ten des Baugesetzbuches durchzuführen. Über die Notwendigkeit,  die Ar t und 

den Umfang von Ausgleichsmaßnahmen nach der städtebaul ichen Eingri f fsregelung ist  

jedoch im Bauleitplanverfahren im Wege der Abwägung zu entscheiden.  

Nach § 15 BNatSchG sind unvermeidbare Eingri f fe in Natur und Landschaft aus -

gleichspf l icht ig. D ies gi l t  gemäß § 18 BNatSchG auch im Zusammenhang mit der Bau-

le itplanung. Grundsätzl ich sol len die Ausgleichsmaßnahmen unter Wahrung einer ge -

ordneten städtebaul ichen Entwicklung die quant i tat ive und qual i tat ive Kompensat ion 

gewährle isten.  

Die Bewer tung des Eingri f fs und die Ermit t lung des Ausgleichs erfolgt auf Grundlage 

einer verbal -argumentat iven Bewer tung unter Zuhi l fenahme einer standardis ier ten Be -

wer tungsmethode nach dem kreiseigenen Bewer tungsrahmen „Berücksicht igung qua-

l i tat ive Aspekte bei der Bewer tung von Eingri f fen in Natur und Landschaft und Aus-

gleichs - oder Ersatzmaßnahmen“ (Stand 2006).  

2.2.1  Anwendung des Bewer tungsrahmens des Hochsauerlandkreis  

Bei der verbal -argumentat iven Bewer tung einzelner Schutzgüter wird eine standardi -

s ier te Bewer tungsmethode als Hi l fsmit te l  herangezogen, um die „Biotopwer t igkeit “ zu 

erfassen und darüber hinaus die Bedeutung best immter Formen der Bodennutzung für 

Flora und Fauna abzuleiten. Das zusätzl iche Heranziehen einer mathematischen Be -

wer tungsmethode stel l t  e in geeignetes Hi l fsmit te l  zur annäherungsweisen Quanti f iz ie -

rung der Beeinträcht igung und ihres Ausgleichs dar.  Durch die Anwendung des kreis -

eigenen Bewer tungsrahmens können somit sektorale Beeinträcht igungen quanti f iz ier t  

und kompensier t  werden. D ie Bewer tung des Eingri f fs erfolgt nach den aktuel len Er-

kenntnissen des wissenschaft l ichen Naturschutzes.  
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Als Bewer tungsgrundlage zur Ermit t lung der Eingrif fserhebl ichkeit  dient e ine Begut-

achtung der Eingri f fsf lächen mit e iner Bestandsaufnahme der Biotop - und Nutzungs-

typen. D ie Bi lanzierung des Eingri f fs erfolgt über das Bewer tungsschema des Hoch-

sauerlandkreises vom 30.12 .1992, Stand Januar 2006 .  

2.3  Naturschu t z fach l i che r  Ausg le ich  

Die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1a BauGB und §  135a 

BauGB dient der gesetzl ich geforder ten Kompensat ion unvermeidbarer Eingri f fe in Na-

tur und Landschaft,  die durch die Bebauung im Plangebiet entstehen. Auf den Flurstü -

cken 585, 586 und 587 der Gemarkung Fredeburg entsteht e in noch rechnerisch zu 

ermit te lndes Biotopwer tdefiz i t ,  das durch gezielte,  vorlaufende Ersatzmaßnahmen 

ausgegl ichen werden sol l .  

Die im weiteren Verfahren noch zuzuordnende Ökokontomaßnahme wird s icherstel len,  

dass der eintretende Funkt ionsverlust für den Naturhaushalt und das Landschaftsbi ld 

durch Aufwer tungsmaßnahmen vol lständig kompensier t  wird.   

3  Belange des Umwelt -  und Naturschutzes sowie der 

Landschaftspf lege  

Die Umweltprüfung ist  verbindl icher Bestandtei l  des Verfahrens zur Aufstel lung  oder 

Änderung von Bauleitplänen und umfasst die Ermit t lung und Bewer tung der 

voraussicht l ich erhebl ichen Umweltauswirkungen der jewei l igen Planung auf die 

Belange des Umweltschutzes.  

In Übereinst immung mit den formel len Anforderungen wird die Umweltprüfung auf der 

Ebene des Bebauungsplans durchgeführ t,  da im Bebauungsplan als konkretes 

Satzungsinstrument die zu erwar tenden Eingri f fe in Natur und Umwelt sowie die 

jewei l igen Vermeidungs - und Ausgleichsmaßnahmen im Detai l  festgelegt werden. D ie 

Umweltprüfung erfolgt im Rahmen des Scopings unter Berücksicht igung des 

Untersuchungsumfangs, der durch die Planausgestaltung bedingt ist,  und bezieht a l le 

gemäß §  1 Abs.  6 Nr.  7 BauGB relevanten Umweltbelange systematisch mit  e in.  

Das Ergebnis der Umweltprüfung wird in einem Umweltbericht dokumentier t,  der 

integraler Bestandtei l  der Abwägung ist  und im weiteren Planverfahren rechtskonform 

zu berücksicht igen ist.  D iese Vorgehensweise gewährle istet die Rechtssicherheit  und 

die vol lständige Integrat ion der Umweltbelange in den Entscheidungsprozess der 

Bauleitplanung gemäß den Vorgaben des Baugesetzbuches.  

3.1  Ar tenschu t z  

Bei der Aufstel lung von Bebauungsplänen sind die ar tenschutzrecht l ichen Verbote und 

Ausnahmeregelungen gemäß den Vorgaben des Bundesnaturschutzgesetzes 

(BNatSchG) zu berücksicht igen. Zwar grei fen die ar tenschutzrecht l ichen Verbote 

grundsätzl ich erst beim Vol lzug des Bebauungsplans, a lso bei der konkreten 

Umsetzung der baul ichen Maßnahmen, und nicht während der planerischen 

Vorbereitung durch die Änderung oder Aufstel lung von Bauleitplänen. Dennoch ist es 

erforderl ich, bereits im Rahmen der Bauleitplanung si cherzustel len, dass keine 

unüberwindbaren Hindernisse durch den besonderen Ar tenschutz entstehen. 

Bauleitpläne, deren Festsetzungen gegen ar tenschutzrecht l iche Vorgaben verstoßen 
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und somit nicht umsetzbar s ind, können ihre städtebaul iche Entwicklungs - und 

Ordnungsfunkt ion nicht erfül len und widersprechen damit § 1 Abs. 3 BauGB. Dieser 

Paragraph verlangt, dass Bauleitpläne eine nachhalt ige städtebaul iche Entwicklung 

gewährle isten und dabei auch die Belange des Umweltschutzes berücksicht igen.  

Im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplans wurde eine ar tenschutzrechtl iche 

Prüfung durchgeführ t.  D ie Ergebnisse sind dem Tei l  D „Ar tenschutzbericht“ zu 

entnehmen.  

3.2  Geb ietsschu t z  

Der Gebietsschutz wird in der planerischen Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 Nr.  7 Buch-

stabe b BauGB und § 1a Abs. 4 BauGB berücksicht igt.  Aufgrund der Lage des Plan-

gebietes bzw. der Entfernung zu Schutzgebieten können nachtei l ige Auswirkungen auf  

die „Erhaltungsz iele und Schutzzwecke der Gebiete gemeinschaft l icher Bedeutung 

(Natura 2000-Gebiete) und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bun-

desnaturschutzgesetzes“ mit  hinreichender Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen wer-

den.  

Natu ra  2 00 0 - Ge b ie te  –  FFH-Ver t räg l i chke i t  

Das nächstgelegene FFH-Gebiet bef indet s ich in einer Entfernung von 4.500 Metern 

öst l ich zum Plangebiet.  Hierbei handelt es s ich um das FFH -Gebiet „Hunau, Oberes 

Neger tal,  Renautal  und Steinberg“.  Aufgrund der Entfernung zum Plangebiet ist  mit  

hinreichender Sicherheit  anzunehmen, dass keine nachtei l igen Auswirkungen auf das 

1.495 Hektar umfassende FFH-Gebiet zu erwar ten sind.  

Natu r schu t zge b ie te  

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet bef indet s ich in einer Entfernung von 2.000 

Metern öst l ich des Plangebietes. Hierbei handelt  es s ich um das Naturschutzgebiet 

„Westernahtal“. Aufgrund der Lage und der Entfernung zum Plangebiet  ist mit 

hinreichender Sicherheit  anzunehmen, dass keine nachtei l igen Auswirkungen auf das 

16.400 Hektar umfassende Naturschutzgebiet zu erwar ten sind.  

La ndscha f t sschu t zge b ie te  

Im Westen grenzt das Landschaftsschutzgebiet „Or tsrandlage Bad Fredeburg“ an.  

Erhebl iche nachtei l ige Auswirkungen sind aufgrund des Schutzzie ls nicht zu erwar ten.  

B io topka tas te r f l äche n ,  B io topve r bund f l ä che n ,  ge set z l i ch  ge schü t z te  B io to pe  

Der Landschafts informationssammlung (LINFOS) NRW, bereitgestel l t  vom Landesamt 

für Natur,  Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein -Westfalen, s ind keine 

entsprechenden Flächen zu entnehmen.  

4  Umweltauswirkungen  

Schu t zgü te r  Boden  und  F läche  

Das Plangebiet stel l t  derzeit  e ine intensiv genutzte Wir tschaftswiese dar,  die regelmä-

ßig gemäht oder landwir tschaft l ich genutzt wird. D ie Böden sind aufgrund der Nutzung 

bereits anthropogen überprägt, besitzen aber weiterhin wesentl iche natürl iche Boden-

funkt ionen, insbesondere als Wasser- und Nährstof fspeicher, Fi l termedium für Schad-

stof fe sowie als Lebensraum für Bodenorganismen. D ie vorhandenen Grünlandf lächen 
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tragen in geringem Maße zur landschaft l ichen Durchgrünung bei und übernehmen eine 

Pufferfunkt ion zwischen dem Kl in ikgelände und dem angrenzenden Wohngebiet.  

Insgesamt ist  der ökologische Wer t der Fläche als gering bis mäßig einzustufen, da 

durch die intensive Nutzung eine reduzier te Ar tenviel fa l t  und geringe Strukturvie l fa l t  

vorl iegt.  

Während der Bauphase ist  mit  temporären Beeinträcht igungen durch Grundbewegun-

gen, Baustel lenverkehr und Materia l lagerung zu rechnen. Verdichtungen des Ober -  

und Unterbodens beeinträcht igen die Porenstruktur, den Gashaushalt  und die biologi -

sche Akt ivi tät.  Durch Abtrag, Umlagerung und tei lweise Verlust von Oberboden gehen 

wer tvol le Humusschichten verloren.  

Dauerhafte Beeinträcht igungen treten vor al lem durch die geplante Bodenversiegelung 

auf.  Zufahr ten, Gebäudegrundf lächen und befest igte Wege führen zu einem vol lstän-

digen Funkt ionsverlust der betrof fenen Böden. Dadurch gehen Speicher -, Fi l ter-,  und 

Pufferfunkt ionen dauerhaft verloren. D ie natürl iche Versickerung von Niederschlägen 

wird reduzier t,  was zu einer verminder ten Grundwasserneubi ldung und einer stärkeren 

Oberf lächenabf lussbi ldung führen kann. Auch die thermische Belastung steigt im Som-

mer durch die geringere Verdunstung und höhere Wärmespeicherung versiegelter Flä -

chen.  

Durch die Bebauung erfolgt e ine dauerhafte Umwandlung landwir tschaft l ich genutzter 

Fläche in Siedlungsf läche. Damit wird die Flächeninanspruchnahme erhöht und die 

Bodenversiegelung im Gemeindegebiet ausgeweitet.  D ie Maßnahme fügt s ich aufgrund 

der Lage zwischen bestehenden Siedlungsstrukturen zwar städtebaul ich ein, führ t je -

doch zu einer weiteren Fragmentierung der of fenen Landschaftsbereiche.  

Die Eingri f fs intensität wird aufgrund der dauerhaften Flächenversiegelung als mit te l  

bis erhebl ich bewer tet,  bezogen auf die Funkt ionen des Bodens. Aufgrund der Lage 

zwischen bestehenden Siedlungsf lächen und der bereits e ingeschränkten Bodenqua-

l i tät durch landwir tschaft l iche Nutzung ist  die räumliche Betrof fenheit  jedoch be -

grenzt.  Unter Berücksicht igung geplanter Minderungsmaßnahmen kann die verblei -

bende Beeinträcht igung als ausgleichbar eingeschätzt werden.  

Schu t zgü te r  P f l anzen ,  T i e re  und  b io lo g i sche  V ie l f a l t  

Das Plangebiet ist  derzeit e in homogener und ar tenarmer Wir tschaftsgrünlandstand-

or t,  der durch intensive Nutzung, Düngung und regelmäßige Mahd geprägt ist.  D ie 

Flora setzt s ich überwiegend aus häuf igen Grünlandar ten zusammen, während struk-

turreiche und naturschutzfachl ich wer tvol le Lebe nsräume fehlen. Dennoch erfül l t  die 

Fläche als Wir tschaftsgrünland eine Funkt ion als Tr i t tstein für zahlreiche Kleint iere und 

Insekten, auch wenn die Lebensraumeignung insgesamt begrenzt ist.  D ie Fläche fun-

gier t  a ls Verbundelement zwischen einem extensiv gepf legten Bereich mit  Gehölzen 

im Osten und angrenzenden Siedlungsstrukturen, wodurch einzelne Ar ten, insbeson-

dere Vögel,  Kle insäuger und Insekten, das Gebiet durchqueren oder als Nahrungsha-

bitat nutzen können.  
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Abbi ldung 6:  Aktuel ler Zustand der Wiesenf läche im Plangebiet  

Während der Bauphase entstehen temporäre und dauerhafte Zerstörungen bestehen-

der Gras - und Krautschicht,  Ver treibung und mögl iche Verletzung bodenbewohnender 

Tiere (Kleinsäuger,  Insekten) sowie Emissionen durch Lärm, Licht,  Staub und Stoffe -

inträge. Damit geht ein temporärer Verlust der Lebensraumfunkt ion einher.  

Anlagebedingt führ t die Versiegelung und Bebauung zu einem vol lständigen und dau-

erhaften Funkt ionsverlust der Fläche als Lebens - und Nahrungsraum für P f lanzen und 

Tiere. Insbesondere für wiesenbewohnende Insekten, aber auch für nachtakt ive Ar ten 

wie Fledermäuse, bedeutet dies eine  Veränderung des Lebensraums. Weitere Auswir-

kungen ergeben sich auch durch künst l iche Lichtquel len im Betr ieb, die nachtaktive 

Ar ten grundsätzl ich beeinträcht igen  können.  

Die geplante Bebauung führ t zu einer dauerhaften Reduzierung nutzbarer Grünland-

f läche und einer weiteren Strukturierung des Landschaftsraumes. Offene Flächen und 

landschaft l iche Durchlässigkeit  werden verminder t, Lebensraumkorr idore unterbro-

chen.  

Der Eingri f f  ist  ökologisch als erhebl ich einzustufen, da durch Versiegelung, Verlust  

of fener Bodenf lächen und den Wegfal l  der Wiesenstruktur die biologische Funkt ions -

fähigkeit  der Fläche dauerhaft e ingeschränkt wird. Aufgrund der bereits geringen öko-

logischen Wer t igkeit  der Fläche und der Einbindung zwischen Siedlungsräumen kann 

bei konsequenter Umsetzung umfassender Ausgleichsmaßnahmen eine Kompensat ion 

erreicht werden.  

Schu t zgu t  Wasse r  

Der aktuel le Zustand des Plangebiets als intensiv genutzte Wir tschaftswiese ermög-

l icht e ine weitgehend natürl iche Inf i l t rat ion von Niederschlagswasser in den Boden. 
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Die Böden übernehmen die zentrale Funkt ion als Wasserspeicher, Fi l termedium und 

Regulator für die Grundwasserneubi ldung. Temporäre Wasseransammlungen und Si -

ckerwasser werden durch den meist durchlässigen Ober- und Unterboden zurückge -

halten, gef i l ter t  und verzöger t der Grundwasserschicht zugeführ t.  

Während der Bauausführung kommt es zu Verdichtung und Störung der Bodenstruktur 

durch schwere Maschinen und Baustel lenverkehr.  D ies geht mit  e iner temporären Re -

dukt ion der Versickerungsfähigkeit  und damit e inem erhöhten Oberf lächenabf luss ein-

her. Durch unsachgemäße Baustel lenlogist ik können zudem lokal schädl iche Stoffe 

und Chemikal ien ins Grundwasser gelangen, fa l ls diese in den Boden eindringen.  

Im Betr iebszustand entfa lten s ich die wesent l ichen Auswirkungen durch die dauerhafte 

Versiegelung der Flächen. Befest igte Wege, Gebäude und Stel lplätze unterbrechen 

den natürl ichen Wasserkreis lauf,  der Oberf lächenabf luss nimmt zu, die direkte Grund-

wasseranreicherung nimmt signi f ikant ab. Damit wird nicht nur die Wasserverfügbar-

keit  für das Grundwasser,  sondern auch die natürl iche Reinigung durch Bodenpassage 

reduzier t.  Stof fe inträge wie Streusalz,  Reifenabrieb oder Streusalze können im Ober-

f lächenwasser angereicher t und bei Starkregenereignissen unkontrol l ier t  abge -

schwemmt werden.  

Die Eingri f fs intensität ist  in Bezug auf Wasserhaushalt  und Grundwasser als erheblich 

zu bewer ten. D ie natürl iche Speicher-,  Fi l ter-  und Pufferfunkt ion des Bodens geht auf 

versiegelten Flächen vol lständig verloren, wodurch lokale Grundwasserneubi ldung na-

hezu ausgeschlossen wird. D ie Lage des Plangebiets zwischen bestehenden Sied-

lungsstrukturen kann die Auswirkungen geringfügig relat iv ieren, verschärft  in der Ge -

samtsicht jedoch die Flächeninanspruchnahme und die Belastung des lokalen Entwäs -

serungssystems. D ie Gefahr von Oberf lächenabf luss, Erosion und Überlastung der Ka-

nal isat ion wird erhöht,  insbesondere bei Starkregenereignissen.  

Schu t zgü te r  Lu f t  und  K l ima  

Die Wiesenf läche dient momentan als Kalt luftproduzent. Grünland mit niedriger Vege -

tat ionsdecke kühlt  nachts durch Abstrahlung stark aus. D ie Kalt luft  f l ie ßt insbesondere 

in windarmen Nächten von den Wiesenbereichen in den südl ich angrenzenden Sied-

lungsraum und sorgt dor t für Temperaturausgleich, Verbesserung der Schlafbedingun-

gen und Abschwächung von Wärmeinseln.  D ie Wiesenf läche f i l ter t während der Vege -

tat ionsperiode zudem Luftschadstoffe und erhöh t die Luft feucht igkeit durch Verduns-

tung.  

Während der Bauphase entstehen durch den Betr ieb von Baumaschinen und Trans -

por tfahrzeugen kurzfr ist ige Luftschadstoffe wie St ickoxide, Feinstaub (PM10/PM2,5),  

Schwefeldioxid und Kohlendioxid, die die lokale Luftqual i tät beeinträcht igen und tem-

porär zur Belastung des Kl imas beitragen. Zusätzl iche Staubentwicklung entsteht 

durch Erdarbeiten, Aufschüt tungen sowie den Betrieb auf unbefest igten Flächen. Der 

dabei entstehende Energieverbrauch führ t zur Freisetzung von Treibhausgasen mit ne -

gat iven Auswirkungen auf  das regionale und globale Kl ima.  

Im laufenden Betr ieb können weitere Emissionen, insbesondere durch Abgase aus Hei -

zungsanlagen, Kl imaanlagen und erhöhtem Verkehrsaufkommen, eine Verschlechte -

rung der Luftqual i tät bewirken und die CO ₂-Belastung erhöhen. D iese verkehrsbeding -

ten Emissionen verstärken sowohl die Luftverschmutzung als auch den Kl imawandel.  
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Durch die dauerhafte Versiegelung von Flächen im Zuge der Err ichtung von Gebäuden, 

Straßen und weiteren Infrastrukturen gehen wesentl iche Funkt ionen der natürl ichen 

Vegetat ion verloren, wie die Bindung von Schadstoffen und die CO ₂-Aufnahme. Gleich-

zeit ig entfä l l t  die Mögl ichkeit  zur natürl ichen Verdunstungskühlung, wodurch sich die 

Umgebungstemperaturen erhöhen und das lokale Mikrokl ima veränder t wird. Versie -

gelte Flächen bewirken eine stärkere Aufheizung und reduzieren die Luftz irkulat ion, 

wodurch sich thermische Belastungen verstärken und die Luftqual i tät weiter s inkt.  D ie 

Umwandlung landwir tschaft l icher Flächen in Siedlungs - und Verkehrsf lächen ver-

schlechter t zudem die Fähigkeit  des Gebiets,  Schadstoffe aus der Umgebungsluft zu 

f i l tern.  

Schu t zgu t  La ndscha f t  /  Landscha f t sb i ld  

Die Wiese fungier t  a ls wicht iger Bestandtei l  des Landschaftsbi lds im ländl ichen Raum. 

Sie bietet of fene Sichtachsen, gl ieder t die umgebenden Siedlungsbereiche und erhöht 

den landschaftsästhet ischen Wer t insbesondere im Übergang zu ex tensiven und na-

turnahen Strukturen im Osten. Das gemeinsam mit k le inräumigen Gehölzen und ex-

tensiv genutzten Bereichen entstehende Mosaik unterstützt die landschaftstypische 

Viel fa l t  und trägt wesent l ich zur Erholung und Ident i f ikat ion der Bevölkerung mit der 

Region bei.  

Während der Bauphase sind erhebl iche, überwiegend temporäre Veränderungen im 

Landschaftsbi ld zu erwar ten. Der Einsatz von Baumaschinen, Baustel lenfahrzeugen 

und Baustel leneinr ichtungen verursacht Lärm -, Staub- und Schadstoffemissionen, die 

die akust ische und visuel le Qual i tät der landschaft l ichen Umgebung temporär beein-

trächt igen. Durch Erdbewegungen, Abgrabungen und technische Aufbauten werden 

die natürl iche Topograf ie und gewachsene Landschaftsstrukturen gestör t.  

Betr iebsbedingte Einf lüsse entstehen insbesondere durch Verkehrslär m und künst l i -

che Beleuchtungen. D ie Erhöhung der Verkehrs intensität führ t zu einer nachhalt igen 

Steigerung des Lärmpegels, wodurch die Erholungsfunkt ion der Landschaft  geminder t 

und die ruhige Nutzung des Umfelds beeinträcht igt wird.  

Die dauerhafte Versiegelung von Flächen im Zuge der Err ichtung von baul ichen Anla-

gen, Straßen und Verkehrsf lächen stel l t  e ine t iefgrei fende Veränderung der Land-

schaftsstruktur dar.  Hierdurch gehen naturräumliche und landschaftsästhet ische Qua-

l i täten verloren. Durch die Lage des Plangebietes zwischen vorhandener Bebauung ist 

keine weitere Zerschneidung der Landschaft  zu erwar ten, v ie lmehr integrier t  s ich und 

arrondier t  das Plangebiet das bestehende Siedlungsgefüge.  

Die Eingri f fs intensität in das Landschaftsbi ld ist  a ls mit t lere Beeinträcht igung  einzu-

stufen. D ie Wirkung wird durch die Einbindung zwischen bestehenden Siedlungsf lä -

chen le icht abgeschwächt;  die ländl iche Prägung geht jedoch auf der Parzel le weitge -

hend verloren.  
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Abbi ldung 7:  Bl ick in R ichtung Kl in ikgelände  

Schu t zgü te r  Mensch  und  se ine  Gesundhe i t  

Die bestehende Wiesenf läche verfügt über wicht ige ökologische und sozialräumliche 

Funkt ionen für die Bevölkerung. Als of fene Grünf läche trägt s ie unmit te lbar zur Erho-

lung, zum Landschaftserleben und zur Verbesserung des lokalen Mikrokl imas bei,  ins -

besondere durch nächt l iche Kalt luftprodukt ion, Verdunstungskühlung und Fi l ter le is -

tung für Luftschadstoffe.  Zusätzl ich ergeben sich Vor tei le bezügl ich der Lärmminde -

rung und des psychischen Wohlbef indens für angrenzende Wohn gebiete und Kl in ikbe -

reiche.  

Während der Bauphase treten temporäre Belastungen für den Menschen und seine 

Gesundheit  auf, die auf den Einsatz von Baustel lenfahrzeugen, Maschinen und tempo-

rären Anlagen zurückzuführen sind. Es kommt zu erhöhten Emissionen von Staub, 

Lärm und Licht,  welche die Wohn- und Erholungsqual i tät der Anwohner und Pat ienten 

im Umfeld beeinträcht igen können. Zusätzl ich entstehen Erschüt terungen durch Bau-

maßnahmen, die das subjekt ive Wohlbef inden der Bevölkerung beeinf lussen.  

Im späteren Betr ieb ist  mit  e iner geringen Zunahme des Verkehrs zu rechnen. Weiter-

hin können Lichtemissionen und stof f l iche Einträge (wie Abgase oder Staub) die Um-

welt-  und Lebensqual i tät der angrenzenden Wohnbereiche beeinträcht igen.  

Anlagenbedingt führ t die Err ichtung eines Wohngebietes zu einer dauerhaften Um-

wandlung und Versiegelung von Flächen, was nicht nur die lokale Flora und Fauna 

beeinf lusst,  sondern auch zu einer Neubewer tung der landschaft l ichen und 
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kleinkl imatischen Bedingungen im Plangebiet und dessen Umgebung führ t.  D ie Zer-

schneidung bestehender Strukturen kann Funkt ionszusammenhänge und Naherho-

lungsqual i täten dauerhaft  beeinträcht igen. D ie Summe dieser Auswirkungen macht die 

Notwendigkeit  e iner planerischen Berücksicht igung und Umsetzung geeigneter Min-

derungsmaßnahmen zum Schutz des Menschen, seiner Gesundheit  und Lebensqual i tät  

deut l ich.  

Um die in  diesem Kapitel  beschriebenen Beeinträcht igungen, die mögl icherweise ein-

treten, innerhalb der verschiedenen Schutzgüter zu vermeiden bzw. zu minimieren 

oder auszugleichen, werden  die bei Umsetzung des Planvorhabens zu berücksicht i -

genden Maßnahmen im Folgenden dargestel l t .  

4.1  Verme idungsmaßnahmen  

Inanspruchnahme von bereits versiegelten und vorgeprägten Flächen  

Zur Reduzierung zusätzl icher Flächeninanspruchnahme wird prior i tär auf bereits ver-

s iegelte oder technisch vorgeprägte Flächen  innerhalb des gült igen Geltungsbereichs 

eines Bebauungsplans zurückgegri f fen. D ie wohnbaul iche Erweiterung erfolgt aus-

schl ießl ich auf Flächen, die gemäß der baul ichen Umgebung bereits e iner Vorprägung 

und planungsrecht l ichen Sicherung unterl iegen, sodass eine Ausdehnung in bis lang 

unversiegelte Bereiche des Außenbereichs vermieden wird.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen ohne Schutzgebiete oder ge -

schützte Biotope, auf Flächen mit ger ingem ökologischem Wer t  

Die Auswahl der Grundstücke zur Bebauung orient ier t  s ich streng an dem Grundsatz,  

Flächen in Anspruch zu nehmen, die nicht a ls Schutzgebiete, Biotope oder Bestandtei l  

des gesetzl ichen Biotopschutzes (§ 30 BNatSchG) ausgewiesen sind. Auch Flächen 

mit geringerem ökologischem Wer t werden dafür bevorzugt.  Negative Wirkungen auf  

Biodiversität und besonders schützenswer te Lebensräume werden damit maßgebl ich 

vermieden.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Landschaftsstrukturen ohne besondere Ge -

ländemerkmale  

Des Weiteren werden Flächen mit besonderen landschaftsprägenden Geländemerkma-

len, markanten Rel iefstrukturen oder wer tvol len Sichtachsen von einer Bebauung aus-

genommen, um Beeinträcht igungen des Landschaftsbi ldes und negative Folgen für die 

Erlebbarkeit ,  Orient ierung und Ident i f ikat ion mit  der Kultur landschaft  zu vermeiden. 

D ies reduzier t zudem den Erschl ießungsaufwand und wahr t die landschaftsästhet i -

schen Qual i täten.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen ohne besonderen Wer t für ge -

schützte und schützenswer te Bau - und Bodendenkmäler  

Die Bebauung wird weiterhin expl iz i t  auf Flächen gelenkt, die keinen besonderen Wer t  

a ls Bau- oder Bodendenkmäler im Sinne des Denkmalschutzgesetzes besitzen. D ie 

Integri tät und Unterschutzstel lung kulturhistor isch bedeutsamer Bereiche bleiben un-

veränder t gewährle istet;  negat ive Eingri f fe in diese Zeugnisse histor ischer Entwick-

lung sind ausgeschlossen.  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen ohne übergeordnete thermische 

Ausgleichsfunkt ion  

Die Auswahl der Bebauungsf lächen schl ießt jegl iche Grundstücke mit  übergeordneter 

k l imatischer Ausgleichsfunkt ion kategorisch aus. Dadurch wird den Anforderungen der 
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Klimaanpassung nach den recht l ichen Vorgaben Rechnung getragen und die Entste -

hung lokaler Wärmeinseln vermieden .  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf bereits technisch überprägte Flächen  

Die Flächeninanspruchnahme erfolgt ausschl ießl ich auf solche Bereiche, deren Um-

gebung bereits technisch ausgeprägt ist,  so dass vorhandene Versorgungs -,  Verkehrs -  

und Kommunikat ionsinfrastrukturen ef f iz ient genutzt und neuer Infrastrukturbedarf mi -

nimier t  werden kann. Damit wird eine weitere Zersiedlung und zusätzl iche Belastung 

bis lang unbeanspruchter Flächen vermieden .  

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen mit vorhandener Anbindung an be -

stehende Verkehrsf lächen  

Die Lenkung der Bebauung erfolgt auf Flächen mit direkter Anbindung an das beste -

hende Straßennetz und vorhandene Versorgungsleitungen, sodass zusätzl iche infra -

strukturel le Maßnahmen geprüft,  gebündelt  und nach Mögl ichkeit  reduzier t  werden. 

Arrondierende Er weiterungen der Siedlungsf läche vermeiden eine räumliche Zerspl i t-

terung und tragen zur Erhaltung räumlich zusammenhängender Landschaftsbereiche 

bei.   

Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf Flächen ohne Funkt ion als Verbindungskor-

r idor, keine Zerschneidung von Landschaftstei len, stat tdessen Arrondierung des 

Stadtrandes  

Ferner wird darauf geachtet,  dass Flächen, die als Verbindungskorr idor,  Durchwe -

gungsachse oder Bestandtei l  ökologischer Netzwerke dienen, von einer Bebauung 

ausgenommen sind. Damit wird im Einklang mit den Zielen des BNatSchG und des 

ROG der Erhalt  von wirksamen Landschafts - und Lebensraumverbundsystemen ge -

währle istet .  

Fest legung von Zeiträumen zur Baufeldfreimachung außerhalb der gesetzl ichen Brut -  

und Setzzeiten  

Schl ießl ich s ieht die Planung verbindl ich vor,  dass sämtl iche Maßnahmen zur Baufeld-

freimachung und Erdarbeiten außerhalb der gesetzl ich def in ier ten Brut -  und Setzzei -

ten umgesetzt werden. Hierdurch ist  der Schutz wi ldlebender Tiere und ihrer For t-

pf lanzungsstät ten s ichergestel l t  und den Anforderungen des nat ionalen und europäi -

schen Ar tenschutzes wird rechtskonform entsprochen .  

4.2  Minderungsmaßnahmen  

Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche  

Durch die Begrenzung der Maßzahl zur Steuerung der überbaubaren Grundstücksf lä -

che (Grundf lächenzahl)  wird der Antei l  der bebauten oder versiegelten Flächen auf  

e inem Grundstück eingeschränkt.  D ies minimier t  die negat iven Auswirkungen auf das 

natürl iche Bodenökosystem, wie beispielsweise die Beeinträcht igung der Wasserauf-

nahmefähigkeit .  Eine geringere Versiegelung ermögl icht e ine natürl iche Versickerung 

von Regenwasser,  was Überschwemmungen reduzier t  und grundsätzl ich das Grund-

wasser auffül l t .  D ies ist  besonders wicht ig für den Schutz natürl icher Wasserressour-

cen und die Vermeidung von Hochwasserr is iken. D ie Begrenzung der Grundf lächen-

zahl sorgt dafür,  dass ausreichend unbebaute Flächen für Grünanlagen oder andere 

naturnahe Nutzungen erhalten bleiben. D ies tr ägt zur Erhaltung von Lebensräumen für 

Tiere bei.  D ie Begrenzung verhinder t e ine übermäßige Bebauungsdichte, wodurch 
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ausreichende Abstände zwischen Gebäuden sowie Bel ichtung, Belüftung und Pri -

vatsphäre gewährle istet werden. D ies steiger t die Lebensqual ität für Bewohner.  

Vorgaben zur Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen  

Die Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen stel l t  e ine wicht ige Minde -

rungsmaßnahme dar,  da begrünte Flächen den Wasserhaushalt  verbessern, indem sie 

die Wasseraufnahmefähigkeit  des Bodens erhöhen, die Versickerung fördern und den 

Oberf lächenabf luss bei Starkregenereignissen reduzieren. Gleichzeit ig tragen sie zur 

Regul ierung des Kl imas bei,  da s ie durch Verdunstung und geringere Aufheizung der 

Flächen die sommerl iche Hitzeentwicklung mindern und die nächt l iche Abkühlung be -

günst igen. Darüber hinaus bieten solche Flächen wer tvol le Lebensräume für Insekten,  

Vögel und andere Tiere und fördern so die biologische Viel fa l t .  D ie Grünf lächen unter-

stützen die Grundwasserneubildung, indem sie das Versickern von Regenwasser er-

mögl ichen und so zur Anreicherung des Grundwasserspiegels beitragen. Begrünte 

Flächen verbessern die Luftqual i tät,  da P f lanzen Schadstoffe aus der Luft  f i l tern und 

Sauerstof f  produzieren. Gleichzeit ig wirken sie als natürl icher Erosionsschutz, da die 

Wurzeln der P f lanzen den Boden stabi l is i eren und ihn vor Abtragung durch Starkregen 

schützen.  

Pf lanzung von Bäumen in Abhängigkeit  der Grundstücksgröße  

Das Anpf lanzungsgebot für Bäume sicher t den Antei l  gestalter isch und kle inkl imatisch 

wirksamer Bepf lanzung, die Lebens - und Nahrungsräume für Insekten und Vögel bie -

tet.  Der festgesetzte Mindestantei l  von Vegetat ionsstrukturen mit  Bäumen und Sträu-

chern sol l  die ör t l ichen Kl imaverhältnisse posit iv beeinf lussen, indem Temperaturext-

reme durch eine Vegetat ionsbedeckung gemilder t,  Stäube und Schadstoffe ausge -

kämmt werden und der Wasserabf luss zeitverzöger t wird. Durch eine geringere Ver-

dunstung werden im Zusammenhang mit der Beschat tung ausgegl ichenere Tempera-

turverhältnisse bewirkt und Aufheizeffekte versiegelter Flächen geminder t.  Zudem sol l  

die Bepf lanzung Sauerstof f  produzieren und gleichzeit ig Kohlenstoffdioxid binden. D ie 

strukturbi ldenden Anpf lanzungen sol l en das Erscheinungsbi ld des Baugebietes berei -

chern und die Einbindung in das Umfeld verbessern. D ie Anpf lanzungen sol len zur 

Gestaltung und Qual ität des Umfeldes beitragen.  

Pf lanzung von Bäumen in den Vorgär ten  

Die Vorgaben zur Pf lanzung eines Baumes im Vorgar tenbereich soll zur For tführung des 

historischen Straßenbildes beitragen. Durch Anpf lanzungen im Vorgar tenbereich sollen 

durch die Beschattung ausgeglichenere Temperaturverhältnisse im Straßenraum erzielt 

und Aufheizeffekte versiegelter Flächen geminder t werden.  Zur Vermeidung einer über-

mäßigen Flächenversiegelung sowie zur Förderung naturnaher Lebensräume für Pf lanzen 

und Tiere wird die Anlage von Schotter- und Kiesgärten im Plangebiet ausgeschlossen. 

Eine Gestaltung als Schotter- oder Kiesf lächen ohne dauerhafte Bepf lanzung ist nicht 

zulässig. Dadurch wird die ökologische Funktionsfähigkeit des Bodens erhalten, die Bio-

diversität im Baugebiet geförder t und einem Klimawandel -bedingten Hitzeinseleffekt ent-

gegengewirkt.  
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Verwendung heimischer und standor tgerechter Ar ten  

Die Verwendung einer auf die ör t l ichen Standor tbedingungen abgest immten Auswahl 

e inheimischer Ar ten stel l t  e ine Voraussetzung für die dauerhafte Be - bzw. Durchgrü-

nung des Raumes mit e inem Gerüst naturnaher Gehölzstrukturen, das Lebensräume 

für e ine große Anzahl heimischer Tierar ten bietet,  dar.  D ie Verwendung standor tge -

rechter einheimischer Ar ten reduzier t  darüber hinaus den Pf legeaufwand. P f lanzen 

können sich opt imal entwickeln und Nahrungsgrundlage sowie Lebensräume für die 

heimische Tierwelt bieten. Weiterhin dient die Verwendung einheimischer Ar ten der 

langfr ist igen Erhaltung des gebietstypischen Charakters der vorhandenen Vegetat ion.   

Bestimmung von Pf lanzgrößen bei Jungbäumen  

Entsprechende Pf lanzgrößen bei Jungbäumen sol len bereits in kurzer Zeit die Entwick-

lung ökologisch und visuel l  wirksamer Freiraumstrukturen für e ine at trakt ive Begrü-

nung des Baugebietes s icherstel len. Zudem ist zu erwar ten, dass bei Bäumen mit grö-

ßeren Stammumfängen geringere Beschädigungen durch Zerstörung auftreten. D ie 

Festsetzung sol l  die Entwicklung des kl imatisch wirksamen Grünvolumens bereits  

kurz- bis mit te lfr ist ig s icherstel len und bereits nach kurzer Entwicklungszeit  e ine at-

trakt ive Durchgrünung/E ingrünung des Baugebietes ermögl ichen.  

Gestaltung der baul ichen Anlagen  

Die or tstypische Gestaltung von baul ichen Anlagen berücksicht igt die gewachsenen 

städtebaulichen Strukturen, sodass die Auswirkungen auf das bestehende Or ts - und 

Landschaftsbi ld minimier t werden.  

Verwendung insektenschonender Leuchtmit te l   

Herkömmliche Beleuchtung, insbesondere solche mit  hohem Blau - und UV-Antei l ,  

lockt Insekten stark an und stör t  ihren natürl ichen Lebensrhy thmus. D ies führ t zu Er-

schöpfung, Desorient ierung und erhöhter Sterbl ichkeit  der Insekten, was wiederum 

das ökologische Gleichgewicht beeinträcht igt.  Insektenschonende Leuchtmit te l,  wie 

best immte LED -Leuchten mit  warmweißem Licht und geringem Blauantei l ,  haben eine 

deut l ich geringere Anlockwirkung auf Insekten. Sie emit t ieren kein UV -Licht und kön-

nen so gestaltet werden, dass s ie weniger störend auf nachtakt ive Ar ten wirken. Durch 

die Verwendung von Licht mit  mehr Rotantei len und einer Farbtemperatur bis 2700K 

wird die Beeinträcht igung von Insekten minimier t.  Zusätzl ich zur Wahl geeigneter 

Leuchtmit te l  tragen auch die r ich t ige Ausrichtung der Leuchten (nach unten gerich-

tet),  die Verwendung von Bewegungsmeldern und Zeitschaltuhren sowie eine insge -

samt sparsamere Beleuchtung zur Schonung der Insektenpopulat ionen bei.  D ie Maß-

nahmen helfen nicht nur den Insekten, sondern reduzi eren auch die Lichtverschmut-

zung, was sich posit iv auf andere Tierar ten und den Menschen auswirkt.  

Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen  

Durch die Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen wird das Or ts - und Landschaftsbi ld 

geschützt und verhinder t,  dass die Si lhouet te des Baugebietes die der natürl ichen 

Umgebung durch übermäßig hohe Bauwerke negativ beeinf lusst.  D ies trägt zur Wah-

rung des ästhet ischen Charakters der Umgebung bei und förder t e ine harmonische 

Integrat ion neuer Bauvorhaben in bestehende Strukturen.  

Begrünung der Dachf lächen von baul ichen Anlagen  

Die ex tensive Begrünung von Dachf lächen reduzier t die Folgen der 

Flächenversiegelung, indem sie Lebensräume schafft,  CO ₂  b indet,  Regenwasser 
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speicher t und das Mikrokl ima verbesser t.  Sie wirkt mindernd auf Umweltbelastungen 

wie Luftverschmutzung und Temperaturerh öhungen.  

4.3  Ander we i t i ge  P lanungsm ögl i chke i ten  

Im Rahmen der städtebaul ichen Abwägung wurde geprüft,  ob alternat ive Standor te für 

die vorgesehene Wohnbauentwicklung in Bad Fredeburg in Betracht kommen. Auf-

grund der besonderen topograf ischen Gegebenheiten des Or tstei ls bestehen jedoch 

erhebl iche planungsrecht l iche und tatsächl iche Einschränkungen, die eine Inan-

spruchnahme anderer Flächen ausschl ießen oder nur mit  unverhältnismäßigem Auf-

wand ermögl ichen würden.  

Das Siedlungsgebiet Bad Fredeburg l iegt in einem Talraum zwischen zwei bewaldeten 

Höhenzügen, die den Or t westl ich und öst l ich rahmen. D iese topograf ische Lage führ t 

dazu, dass die zur Verfügung stehenden Flächen weitgehend durch bestehende Nut-

zungen, topograf ische Lagen oder infrastrukturel le Erschl ießungszwänge vorgeprägt 

s ind. Eine weitere Verdichtung im bestehenden Or tskern ist  aufgrund fehlender Bau-

lücken nicht mögl ich.  

Im Nordosten des Or tstei ls bef indet s ich zudem die akt ive Schiefergrube, deren Be -

tr iebsbereich nicht nur aufgrund immissionsschutzrecht l icher Einschränkungen, son-

dern auch wegen der betr iebl ichen Sicherheitsabstände einer Wohnnutzung entgegen-

steht.  Südlich der Bundesstraße B 511 sind größere Flächen durch gewerbl iche Nut-

zungen geprägt,  deren Lärm- und Verkehrsaufkommen eine schutzwürdige Wohnnut-

zung ausschl ießen.  

Die west l ich verlaufende Landesstraße L 776 in Form der neu err ichteten Or tsumge -

hung erzeugt zusätzl iche Emissionen, die zu beachten sind und bei e iner heranrücken-

den Bebauung erhebl iche Abstandsf lächen erfordern würden. Eine planerische Ver-

dichtung im unmit te lbaren Nahbereich dieser Verkehrstrasse ist  daher weder aus städ-

tebaul icher noch aus immissionsschutzrecht l icher Sicht ver tretbar.  

Unter Berücksicht igung dieser Rahmenbedingungen verbleiben im Ergebnis ledigl ich 

die nördl ich des bestehenden Siedlungsbereichs gelegenen Flächen als potenziel l  ge -

eigneter Entwicklungsraum. Diese Flächen sind aufgrund ihrer topograf ischen Be -

schaffenheit ,  der günst igen Erschl ießungssituat ion und der städtebaul ichen Integra-

t ion als s iedlungsstrukturel l  ver trägl iche Erweiterungsoption zu bewer ten. Darüber 

hinaus lässt s ich die geplante Wohnnutzung hier in einem funkt ionalen und räumlichen 

Zusammenhang zur bestehenden Bebauung real is ieren, ohne in erhebl ichem Maße in 

konkurr ierende Nutzungen oder Schutzgüter einzugrei fen.  

Vor diesem Hintergrund ist  festzustel len, dass alternat ive Standor te für die geplante 

Entwicklung nicht in vergleichbarer Weise geeignet s ind. D ie vorgesehenen Flächen 

im Norden des Or tstei ls stel len damit die einzige sachgerechte und planungsrecht l ich 

umsetzbare Option für die Weiterentwicklung der Wohnsiedlungsstruktur Bad Frede -

burgs dar.  
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5  Voraussicht l iche Auswirkungen der Planung  

5.1  Soz ia le  Ausw i rkungen  

Die planerische Maßnahme förder t die bedarfsgerechte Versorgung mit Wohnraum, 

insbesondere für Famil ien, Paare und Einzelpersonen, wodurch die strukturel le und 

demograf ische Entwicklung des Stadt tei ls Bad Fredeburg posit iv beeinf lusst w erden 

kann.  

Durch die gebietsbezogene Fest legung als al lgemeines Wohngebiet wird eine städte -

baul ich geordnete und sozial  ver trägl iche Nachbarschaft  s ichergestel l t ,  die einem stö-

rungsarmen, von gewerbl ichen oder sozial - fremden Nutzungen weitgehend freien Woh-

numfeld entspricht.  Hierdurch werden die Voraussetzungen für ge sunde Wohnverhält-

nisse, Sicherheit  und eine hohe Lebensqual i tät geschaffen; potenziel le Belastungen 

durch nicht vereinbare Nutzungen werden planungsrecht l ich ausgeschlossen. D ie Be -

schränkung der Nutzung auf Wohnzwecke trägt zudem zur Wahrung des Gebietscha-

rakters und zur Sicherstel lung von Privatsphäre, ausreichenden Freiräumen und sozi -

alen Interakt ionen innerhalb der Wohnbevölkerung bei.  

Die Bereitstel lung von erschlossenen Wohngebieten trägt zur Entspannung des lokalen 

Wohnungsmarktes bei und ermögl icht sowohl bestehenden Einwohnern als auch Zu-

zugswi l l igen die angemessene Deckung ihres Wohnbedarfs.  D ie geplante Wohnge -

bietsstruktur förder t zudem sozialräumliche Integrat ion und eine Durchm ischung der 

Bevölkerungsstruktur im räumlichen Zusammenhang  des Stadt tei ls Bad Fredeburg . 

Wohnnahe Freiräume und Spielmögl ichkeiten werden im Rahmen der bauplanungs -

recht l ichen Entwicklung integrier t .  Insgesamt s ind nach aktuel len Erkenntnissen der 

Bebauungsplanaufstel lung keine negat iven sozialen Auswirkungen oder Erfordernisse 

für weitergehende soziale Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des BauGB zu erwar ten. 

Vielmehr unterstützt die Planung die nachhalt ige und s ozial  ausgewogene Entwicklung 

des Stadt tei ls und entspricht den gesetzl ichen Vorgaben für die soziale D imension der 

Bauleitplanung.  

5.2  Stad tp laner i sche  Ausw i rkungen  

Mit der Festsetzung eines al lgemeinen Wohngebiets gemäß §  4  BauNVO auf bislang 

landwir tschaft l ich genutzten Flächen wird ein städtebaul ich strukturier ter Siedlungs-

bereich geschaffen, der die vorhandene Wohnnutzung im r äumlichen Zusammenhang 

arrondier t  und damit e ine geordnete Weiterentwicklung des Stadt tei ls erm ögl icht.  D ie 

Ausweisung als al lgemeines Wohngebiet trägt dazu bei,  die planerische Trennung un-

terschiedl icher Nutzungsar ten im Sinne des Gebots der st ädtebaul ichen Ordnung zu 

s ichern. Insbesondere werden gewerbl iche, störende oder anderweit ig nicht mit dem 

Wohnzweck vereinbare Nutzungen planungsrecht l ich ausgeschlossen.  

Der Vol lzug des Bebauungsplanes führ t zur Erweiterung und Arrondierung des beste -

henden Siedlungsgefüges, wodurch eine nachhalt ige und funkt ionsgerechte Stadtent-

wicklung mit e iner klar erkennbaren Gebietsstruktur gewährleistet wird. D ie Festset-

zung der Anzahl und Ver tei lung der Baugrundst ücke ermögl icht e ine maßvol le Verdich-

tung, die sowohl die Anforderungen an Wohnraumschaffung als auch die Wahrung 

städtebaulicher Qual i tät und des Or tsbi ldes berücksicht igt.  Gleichzeit ig wird mit te ls 

Festsetzungen zu Maß und Ar t der baul ichen Nutzung, der Bauweise und der 
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Verkehrserschl ießung eine angemessene Durchgrünung und soziale Funkt ionsfähigkeit 

des Quar t iers erreicht.  

Durch die Planung werden die Herausforderungen des kommunalen Flächenbedarfs 

adressier t,  der Wohnungsmarkt ent lastet und die Voraussetzungen für gesunde, sozial 

und funkt ional gemischte Wohnverhältnisse geschaffen. D ie Einbindung der neuen 

Wohnf lächen ins bestehende Erschl ießungs - und Versorgungsnetz sowie die Berück-

sicht igung von öffent l ich nutzbaren Freizeit f lächen gewährle isten eine Integrat ion in 

das Stadtgefüge und verhindern unerwünschte städtebaul iche Zersiedelung. D ie Maß-

nahme entspricht damit den G rundsätzen einer nachhalt igen, sozialver trägl ichen und 

kl imaangepassten Stadtentwicklung und ist  städtebaul ich gerechtfer t igt.  

5.3  I n f ras t ruk tu re l le  Ausw i rkungen  

5.3.1  Technische Infrastruktur  

Die geplante Wohnbebauung führ t zu einer maßvol len Mehrbelastung der bestehenden 

technischen Versorgungssysteme für Strom, Wasser, Abwasser und Telekommunika-

t ion. Aufgrund der vol lständigen Anbindung des Plangebiets an das vorhandene äu-

ßere Erschl ießungssystem sind keine wesentl ichen Kapazitätsengpässe oder zusätzl i -

chen Flächeninanspruchnahmen im Bereich der Leitungsinfrastruktur zu erwar ten; der 

erforderl iche Ausbau beschränkt s ich im Wesentl ichen auf die innere Erschl ießung und 

die bedarfsgerechte Verlängerung der Versorgungsleitungen innerhalb des Plange -

biets.  D ie ordnungsgemäße Entsorgung von Schmutz - und Niederschlagswasser er-

folgt über das vorhandene Kanalsystem; die Leistungsfähigkeit der verbauten Anlagen 

wird überprüft  und erforderl ichenfal ls im Zug e der Umsetzung bedarfsgerecht ange -

passt.  

Die Energieversorgung (Strom, Heizung, ggf. a l ternat ive Energiequel len) sowie die 

Wasserversorgung werden entsprechend den aktuel len technischen und recht l ichen 

Anforderungen ausgebaut.  D ie Telekommunikat ion wird durch den Ausbau bestehen-

der Netze und die Einbindung moderner Kommunikat ionsinfrastruktur s ichergestel l t .  

D ie Anforderungen an den Brandschutz werden durch die Bereitstel lung ausreichender 

Löschwassermengen und durch die Einhaltung der einschlägigen Vorschri f ten gewähr-

le istet.  

Nach derzeit igen Erkenntnissen sind negative Auswirkungen auf die Leistungsfähig-

keit ,  Sicherheit  oder Funkt ionsfähigkeit  der technischen Infrastruktur nicht zu erwar-

ten; v ie lmehr trägt die Planung zur nachhalt igen und opt imier ten Nutzung der vorhan-

denen Kapazitäten bei und erfül l t  a l le einschlägigen gesetzl ichen Vorgaben für die 

Ausstat tung und Erschl ießung von Wohngebieten.   

5.3.2  Soziale Infrastruktur  

Durch die geplante Ausweisung zusätzl icher Wohnbauf lächen wird die Nachfrage an 

sozialer Infrastruktur gestützt,  welche sich insbesondere auf die Kapazitäten von Kin-

der tagesstät ten, Schulen, Spiel -  und Freizeit f lächen sowie gegebenenfal ls auf Ange -

bote der ör t l ichen Daseinsvorsorge (z.  B. medizinische Versorgung, Nahversorgungs-

einr ichtungen) erstreckt.  D ie Planung förder t gezielt  die Aufnahme neuer Einwohner,  

darunter Famil ien mit  Kindern, und trägt zur demograf ischen und strukturel len 
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Stabi l is ierung des Stadt tei ls bei.  Hierdurch werden mit te l -  bis langfr ist ig zusätzl iche 

Anforderungen an die bedarfsgerechte Bereitstel lung und Dimensionierung von Ein-

r ichtungen und Dienst le istungen der sozialen Infrastruktur begründet.  

Die vorgesehene Integrat ion wohnor tnaher sozialer Angebote, wie etwa die planeri -

sche Festsetzung eines Kinderspielplatzes, dient der Schaffung ausgewogener und 

k indgerechter Wohn- und Lebensbedingungen und unterstützt die sozialver trägl iche 

Entwicklung und Integrat ion des neuen Quar t iers in die Gesamtstruktur des Stadt tei ls.  

D ie Planung steht damit im Einklang mit den Zielen einer nachhalt igen, integrat iven 

und al le Bevölkerungsgruppen berücksicht igenden Stadtentwicklung sowie den ent-

sprechenden gesetzl ichen Vorgaben zur Gewährleistung sozialer Infrastruktur nach 

Maßgabe des §  1 Abs.  5 BauGB.  

5.3.3  Verkehrl iche Infrastruktur  

Das überör t l iche Verkehrsnetz, e inschl ießl ich der Anbindungen an die Bundesstraße 

511 und die Landesstraße 776, wird durch die neue Wohnnutzung nach derzeit igem 

Stand nicht überlastet.  D ie bestehende äußere Erschl ießung ist hinreichend le istungs-

fähig, sodass keine erhebl ichen zusätzl ichen Versiegelungen oder infrastrukturel len 

Ausbaumaßnahmen im öffent l ichen Raum erforderl ich werden.  

Die neue verkehrl iche Infrastruktur begünst igt fußläuf ige und radverkehrl iche Anbin-

dungen und ermögl icht e ine gute Erreichbarkeit  öf fent l icher und sozialer Einr ichtungen 

sowie des öf fent l ichen Personennahverkehrs. Mit  Bl ick auf das prognostiz ier te Mehr-

verkehrsaufkommen im Zuge der Wohngebietsentwicklung wird im Rahmen der  geplan-

ten Verkehrsinfrastruktur eine dauerhafte Funkt ionsfähigkeit  und Sicherheit  für al le 

Nutzergruppen sichergestel l t .  

6  Sonst ige Inhal te  

6.1  Flächenb i lanz  

Ar t der Nutzung  Fläche vor der Änderung  /  

Neuaufstel lung in m²  

Fläche nach der Änderung  

 in m²  

Flächen für d ie Landwir tschaft  13.452  0  

Verkehrsf lächen  1.736  3.463  

Wohngebietsf lächen  0  11.725  

davon überbaubare Flächen  0  6.610  

davon Hausgär ten  0  4.407  

davon Kinder Spie lp latz  0  708  

Summe  15.188  15.188  

Tabel le 1: Flächenbi lanz  

Die landwir tschaft l ich genutzten Flächen werden vol lständig aufgehoben und in Sied-

lungs - sowie Verkehrsf lächen überführ t.  Im Einzelnen sind folgende Umstrukturierun-

gen festzustel len:  
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Vor der Änderung umfasste das Plangebiet insgesamt 15.188 Quadratmeter,  welche 

sich in 13.452 Quadratmeter landwir tschaft l ich genutzte Flächen und 1.736 Quadrat-

meter für Verkehrsf lächen gl ieder ten. Eine wohngebietsspezi f ische Nutzung war ur-

sprüngl ich nicht  ausgewiesen.  

Nach Durchführung der Flächenumwandlung entfa l len die Flächen für die Landwir t-

schaft  vol lständig (0 Quadratmeter).  D ie Fläche der Verkehrsf lächen wird auf 3.463 

Quadratmeter erweiter t.  Für Wohnzwecke werden nunmehr 11.725 Quadratmeter aus-

gewiesen, wobei hiervon 6.610 Quadratmeter als überbaubare Grundstücksf lächen, 

4.407 Quadratmeter als Hausgär ten und 708 Quadratmeter für e inen Kinderspielplatz 

festgesetzt werden. D ie Summe al ler Nutzungsar ten bleibt mit  15.188 Quadratmeter 

unveränder t,  womit dem Grundsatz  der Flächenbi lanzierung im Bauplanungsrecht ent-

sprochen wird.  

Zusammengefasst führ t die Neuaufstel lung des Bauleitplans zu einer vol lständigen 

Umnutzung der vormals landwir tschaft l ich genutzten Grundstücke zugunsten einer 

wohnbaul ichen Entwicklung unter gle ichzeit iger Erweiterung der innerör t l ichen Ver-

kehrsf lächen. D ie städtebaul iche Planung trägt somit den aktuel len Entwicklungszie -

len hinsicht l ich einer Nachverdichtung und der Schaffung von Wohnraum Rechnung.  

6.2  Recht l i che  G rund lagen  

6.2.1  Fachgesetze und Fachplanungen  

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.  I  S.  

3634), zu letzt  geänder t  durch Ar t ikel  1 des Gesetzes vom 27. Oktober 2025 (BGBl.  

2025 I  Nr.  257) .  

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.  

I  S. 3786), d ie zuletzt  durch Ar t ikel  2 des Gesetzes vom 3. Jul i  2023 (BGBl.  2023 I  

Nr.  176) geänder t  worden ist .  

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Jul i  2009 (BGBl.  I  S. 2542), zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  

48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl.  I  Nr.  323) .  

Bundes -Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl.  I  S.  502),  das zuletzt  durch Ar t ike l  7 

des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl.  I  S. 306) geänder t  worden ist  

Bundeswaldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGBl.  I  S.  

2655), zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  3 des Gesetzes zur Vereinfachung des 

Waldumwandlungsrechts vom 1. Januar 2024 (BGBl.  I  S.  12) .  

Denkmalschutzgesetz Nordrhein -Westfa len (DSchG NRW) vom 13. Apr i l  2022 (GV. NRW. S.  

366),  zuletzt  geänder t  am 1. Juni  2022 (GV. NRW. S.  388).  

Energiewir tschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Jul i  2005 (BGBl.  I  S.  

1970), zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  2 des Gesetzes zur  Beschleunigung des 

Energienetzausbaus vom 30. Juni  2023 (BGBl.  I  S. 1750).  

Erneuerbare -Energien-Gesetz vom 21. Jul i  2014 (BGBl.  I  S. 1066),  zu letzt  geänder t  durch 

Ar t ike l  1 des Gesetzes zur Anpassung der Förderbedingungen für Windenergie an Land 

vom 18. Dezember 2024 (BGBl.  I  S.  2400).  

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein -Westfa len (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG 

NRW) vom 21. Jul i  2000 (GV. NRW. S.  710), zuletzt  geänder t  durch Gesetz vom 2. 

Oktober 2025 (GV. NRW. S.  487).  

Landesentwick lungsplan Nordrhein -Westfa len in der Fassung der dr i t ten Änderung vom 14. 

März 2025 (GV. NRW. S. 230), ergänzt durch die aktuel len Änderungsverordnungen 

zur Fest legung von Windenergie -Vorranggebieten.  
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Landesforstgesetz Nordrhein -West fa len (LFoG NRW) in der Fassung vom 1. Apr i l  2025 (GV.  

NRW. S. 661),  zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  1 des Gesetzes vom 18. September 2025 

(GV. NRW. S.  134).  

Landeskl imaschutzgesetz Nordrhein -West fa len (K l imaG NRW) in der Fassung vom 1. Apr i l  

2025 (GV. NRW. 2025 S. 288),  zu letzt  geänder t  durch das Gesetz zur  Neufassung des 

K l imaschutzgesetzes Nordrhein -Westfa len vom 1.  Apr i l  2025 (GV. NRW. S.  288).  

Landeswassergesetz Nordrhein -Westfa len (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juni  1995 (GV. NRW. S. 924),  zu letzt  geänder t  durch Ar t ikel  7 des Gesetzes 

vom 2. Oktober 2025 (GV. NRW. S.  222).  

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.  1991 I  S.  58),  die zuletzt  durch 

Ar t ike l  6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl.  2025 I  Nr.  189) geänder t  worden 

ist .  

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Jul i  2009 (BGBl.  I  S. 2585),  das zuletzt  durch Ar t ike l  2 des 

Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl.  I  S. 3901) geänder t  worden ist  

6.2.2  Verordnungen, Richtl inien und Verwaltungsvorschriften  

HSK (2006):  Hochsauer landkreis.  Berücksicht igung qual i tat iver Aspekte bei  der Bewer tung 

von Eingr i f fen in Natur und Landschaft  und von Ausgle ichs -  oder Ersatzmaßnahmen. 

Hochsauer landkreis,  Fachdienst 35 – Untere Naturschutzbehörde  
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1  Ein le i tung  

1.1  Z ie l  und  Zweck  des  Umwe l tber ich ts  

Der Umweltbericht hat das Ziel,  die voraussicht l ichen erhebl ichen Umweltauswirkun-

gen eines Bauleitplans umfassend zu ermit te ln,  zu beschreiben und zu bewer ten. Er 

dient a ls zentrales Instrument der Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und ist e in 

integraler Bestandtei l  der Begründung des Bauleitplans. Dabei unterstützt er die Ge -

meinde bei der Berücksicht igung von Umweltbelangen in der Planung und schaff t  e ine 

fundier te Grundlage für die Abwägungsentscheidung über den Bauleitplan.  

Der Zweck des Umweltberichts l iegt darin,  Transparenz über die Auswirkungen der 

Planung auf die Umwelt zu schaffen. Er beschreibt den derzeit igen Umweltzustand im 

Plangebiet,  prognostiz ier t  mögliche Veränderungen durch die Umsetzung oder Nich-

tumsetzung des Plans und stel l t  Maßnahmen zur Vermeidung, Verr ingerung und Kom-

pensat ion negat iver Auswirkungen dar. Zudem werden alternat ive Planungsmögl ich-

keiten geprüft  und bewer tet,  um die bestmögl iche Lösung für das Plangebiet zu f inden.  

Darüber hinaus trägt der Umweltbericht dazu bei,  die Ziele des Umweltschutzes ein-

zuhalten und eine nachhalt ige Entwicklung sicherzustel len. Er berücksicht igt u.a. die 

Schutzgüter wie Boden, Wasser,  Luft,  Kl ima, biologische Viel fa l t  sowie Mensch und 

Kultur-  und Sachgüter. Durch die öf fent l iche Auslegung wird eine breite Information 

der Öffentl ichkeit  gewährle istet und ermögl icht e ine Betei l igung al ler relevanten Ak-

teure, wodurch die Planung demokrat isch legit imier t  wird.  

1.2  Überb l ick  über  den  Bau le i tp lan  und  se ine  w ich t igs ten  Z ie le  

Der vorl iegende Bauleitplan betr i f f t  das Plangebiet „Zum Hal lenberg“ im Stadt tei l  Bad 

Fredeburg der Stadt Schmal lenberg, für dessen Bereich durch die Stadtver tretung am 

28.09.2023 der Aufstel lungsbeschluss zur Änderung des Flächennutzungsplanes so-

wie zur Aufstel lung des Bebauungsplanes Nr.  176 gemäß den einschlägigen Best im-

mungen des Baugesetzbuches (BauGB) im Paral le lverfahren gemäß §  8 Abs.  3 BauGB 

gefasst wurde. Anlass der Planung ist  der anhaltende und for twirkende Bedarf  an zu -

sätzl ichen Wohnbauf lächen im zweitgrößten Stadt tei l  der Stadt Schmal lenberg, der mit  

den derzeit  verfügbaren und nur vereinzelt  vorhandenen Baulücken im Innenbereich 

nicht gedeckt werden kann. D ie Eignung des Plangebiets result ier t  aus fachl ichen 

Restr ikt ionen und bestehenden infrastrukturel len Rahmenbedingungen, welche alter-

nat ive Erweiterungsf lächen ausschl ießen. D ie geplante Bebauung entspricht den Zie -

len der Landes - und Regionalplanung und wird im Kontext der bevorstehenden Inbe -

tr iebnahme der Or tsumgehung L  776 von einer prognost iz ier ten Steigerung des Wohn-

raumbedarfs prof i t ieren.  

Die bauleitplanerische Zielsetzung besteht in der Schaffung der recht l ichen Voraus-

setzungen für e ine bedarfsgerechte Erweiterung des Wohnbauangebots im Stadt tei l  

Bad Fredeburg. Im Rahmen des Paral le lverfahrens werden die bisherigen Sondernut-

zungsf lächen Kl in ik in Wohnbauf lächen umgewidmet und die Festsetzungen des Be -

bauungsplans aus den aktual is ier ten Darstel lungen des Flächennutzungsplans abge -

le itet.  Zugleich wird die städtebaul ich ver trägl iche Nachverdichtung und Arrondierung 

bestehender Siedlungsstrukturen gemäß §  1 BauGB angestrebt,  um das Wohnrauman-

gebot zu s ichern und weiterer Flächenknappheit  entgegenzuwirken. D ie 
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durchzuführende Bauleitplanung dient somit a ls Instrument zur nachhalt igen, sozial-

gerechten und geordneten Entwicklung des Gemeindegebiets,  gewährle istet die bo-

denrecht l iche Zulässigkeit  zukünft iger Bauvorhaben und trägt zur Sicherung des Al l-

gemeinwohls sowie zum langfr ist igen Schutz der natürl ichen Lebensgrundlagen bei.  

1.3  Beschre ibung  der  w ich t igs ten  Fes tset zungen des  P lans  

Die maßgebl ichen Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgen gemäß den Vorgaben 

des §  9 BauGB und umfassen insbesondere folgende bauplanungsrecht l iche und st äd-

tebaul iche Regelungen:  

Ar t und Maß der baul ichen Nutzung:  D ie für die Erweiterung vorgesehenen Flächen 

werden gemäß §  4 BauNVO als al lgemeine Wohngebiete festgesetzt,  um eine einheit-

l iche und ruhige städtebaul iche Entwicklung zu gewährle isten. D ie Festsetzung auf 

a l lgemeine Wohngebiete s icher t hochwer t ige und störungsfreie Wohnverhältnisse und 

schl ießt nicht wohnver trägl iche Nutzungen aus. D ie zulässige baul iche Dichte wird 

durch die Festsetzung der Grundf l ächenzahl (GRZ) best immt, wodurch die versiegelte 

Fläche und baul iche Ausnutzung im Sinne des Bodenschutzes begrenzt wird. D ie Ge -

bäudehöhe wird verbindl ich in Metern festgesetzt und durch Bezug auf e inen Mess -

punkt eindeut ig geregelt ,  um eine harmonische Einfügung in Topograf ie und Or tsbi ld 

zu gewährle isten.  

Bauweise:  Es wird die of fene Bauweise mit  seit l ichem Grenzabstand festgesetzt,  um 

eine aufgelocker te Bebauung, opt imale Bel ichtung/Belüftung der Räume, ein angeneh-

mes Wohnumfeld und die Integrat ion von Grünf lächen als pr ivate Gär ten oder gemein-

schaft l iche Freiräume zu ermöglichen.  

Überbaubare Grundstücksf lächen:  D ie zeichnerische Festsetzung der überbaubaren 

Flächen dient der Sicherung einer planvol len und geordneten städtebaul ichen Ent-

wicklung sowie der Wahrung des charakterist ischen Or tsbi ldes.  

Verkehrsf lächen:  D ie öf fent l ichen Straßenverkehrsf lächen werden analog zu bereits 

bestehenden Festsetzungen als solche ausgewiesen (§  9 Abs.  1 Nr.  11 BauGB). Die 

inneren Erschl ießungsstraßen sind als verkehrsberuhigte Bereiche mit  Wendeanlagen 

ausgestaltet,  um die Aufenthaltsqual i t ät des Quar t iers zu stärken und Belastungen 

durch Verkehrsaufkommen zu minimieren.  

Versorgungsanlagen:  D ie unterirdische Führung sämtl icher Ver- und Entsorgungslei -

tungen wird festgesetzt (§  9 Abs.  1 Nr.  13 BauGB), um opt ische Integri tät,  Betr iebssi -

cherheit und städtebaul iche Ver trägl ichkeit  zu gewährle isten.  

Maßnahmen zum Schutz,  zur P f lege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft:  Im Rahmen des Bauleitplans werden spezif ische umwelt -  und ar tenschutz-

recht l iche Festsetzungen getrof fen. Hierzu zählen Vorgaben zur Außenbeleuchtung 

(minimale Licht immissionen, gezielte Bodenausrichtung der Leuchten),  Rodungsver-

bote während der Brut -  und Setzzeit.  

Ausgleichsmaßnahmen:  Nach den Vorgaben des Baugesetzbuches (insb. §  9 Abs.  1a 

BauGB, §  135a BauGB) und des Bundesnaturschutzgesetzes s ind unvermeidbare Ein-

gri f fe durch Ausgleichs - und Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. D ie Bi lanzierung er-

folgt nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises unter Anwendung aktu -

el ler naturschutzfachl icher Methoden.  
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Weitere Festsetzungen:  Vorgaben zur Begrenzung der Grundf lächenzahl,  Begrünung 

von nicht überbaubaren Grundstücksf lächen, Bepf lanzungsgebote für Bäume zur kurz-

fr ist igen Herstel lung wirksamer Freiraumstrukturen, Nutzung heimischer und standor t-

gerechter P f lanzenar ten, sowie Vorgaben zur Begrünung von Dachf lächen zur Verbes-

serung des Mikrokl imas werden festgelegt.  

Die Festsetzungen des Bebauungsplanes begründen für die betrof fenen Grundstücke 

unmit te lbar geltendes Baurecht und bi lden die Rechtsgrundlage für die Zulässigkeit 

zukünft iger Bau - und Nutzungsmaßnahmen gemäß §  30 Abs.  1 BauGB.  

2  Recht l iche und planer ische Grundlagen  

2.1  Dars te l lung  der  re levanten  Fachgeset zen  und  Fachp läne   

Durch die Umweltprüfung werden die auf Grundlage der Anlage 1 zum Baugesetzbuch 

erhebl ichen Umweltauswirkungen ermit telt  und in dem vorl iegenden Umweltbericht 

beschrieben und bewer tet.  Der Umweltbericht bi ldet e inen gesonder ten Tei l  der Be -

gründung. Das Ergebnis der Umweltprüfung ist  ge m. § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der 

Abwägung zu berücksicht igen.  

Für die abzuhandelnden Schutzgüter s ind die jewei l igen Fachgesetze, in denen die 

al lgemeinen (nicht abschl ießenden) Grundsätze und Ziele def in ier t werden, von Be -

deutung.  

Schutzgut  Fachgesetz  Grundsätze und Zielaussagen  

 

 

 

Boden  

Baugesetz-

buch  

[BauGB] 

Sparsamer und schonender Umgang mit  Grund und Boden 

durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdich-

tung und Innenentwick lung zur Verr ingerung zusätz l icher 

Inanspruchnahme von Böden (Bodenschutzk lausel) .  

Bundesbo-

denschutzge-

setz 

[BBodSchG] 

Nachhal t ige Sicherung oder Wiederherste l lung der Funkt io-

nen des Bodens.  Schädl iche Bodenveränderungen abzu-

wehren, der Boden und Alt lasten sowie h ierdurch verur-

sachte Gewässerverunrein igungen zu sanieren und Vor-

sorge gegen nachte i l ige Einwirkungen auf den B oden zu 

t ref fen. Bei  Einwirkungen auf den Boden sol len Beeinträch-

t igungen seiner natür l ichen Funkt ionen sowie seiner Funk-

t ion a ls Archiv der Natur -  und Kulturgeschichte so weit  wie 

mögl ich vermieden werden.  

 

 

 

 

 

F läche 

Baugesetz-

buch [BauGB] 

Mit  Grund und Boden sol l  sparsam und schonend umgegan-

gen werden; dabei s ind zur Verr ingerung der zusätz l ichen 

Inanspruchnahme von Flächen für  baul iche Nutzungen die 

Mögl ichkei ten der Entwick lung der Gemeinde insbesondere 

durch Wiedernutzbarmachung von Fläc hen, Nachverdich-

tung und andere Maßnahmen zur Innenentwick lung zu nut-

zen sowie Bodenvers iegelungen auf  das notwendige Maß zu 

begrenzen. Landwirtschaft l ich, a ls Wald oder für Wohnzwe-

cke genutzte Flächen sol len nur im notwendigen Umfang 

umgenutzt  werden.  

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG] 

Großf lächige,  weitgehend unzerschnit tene Landschafts-

räume sind vor weiterer  Zerschneidung zu bewahren. Die 

erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie 

d ie Bebauung unbebauter  Flächen im beplanten und unbe-

planten Innenbereich, soweit  s ie n icht  fü r Grünf lächen vor-

gesehen s ind,  hat  Vorrang vor der Inanspruchnahme von 

Fre i f lächen im Außenbereich. Verkehrswege, 
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Energiele i tungen und ähnl iche Vorhaben sol len land-

schaftsgerecht  geführt ,  gesta l tet  und gebündel t  werden.  

 

 

Wasser 

 

Wasserhaus-

haltsgesetz 

[WHG] 

Sicherung der Gewässer als  Bestandtei l  des Naturhaushal-

tes und a ls Lebensraum für  T iere und Pf lanzen und deren 

Bewir tschaftung zum Wohl  der Al lgemeinhei t  und zur Unter-

lassung vermeidbarer Beeinträcht igung ihrer ökologischen 

Funkt ionen.  

Landeswas-

sergesetz 

Nordrhein-

West fa len 

[LWG NRW] 

Schutz der Gewässer vor vermeidbaren Beeinträcht igungen 

und die sparsame Verwendung des Wassers sowie d ie Be-

wirtschaftung von Gewässern zum Wohl der Al lgemeinheit .   

 

Luft ,  

K l ima 

 

Bundesimmis-

s ionsschutz-

gesetz  

[BImSchG] 

Schutz des Menschen, der T iere und Pf lanzen, des Bodens, 

des Wassers,  der Atmosphäre sowie der Kul tur -  und Sach-

güter vor schädl ichen Umwelte inwirkungen ( Immissionen) 

sowie Vorbeugung hins icht l ich des Entstehens von Immis-

s ionen (Gefahren, erhebl iche Nachtei le und Beläst igungen 

durch Luf tverunrein igung, Geräusche, Erschütterungen, 

L icht ,  Wärme, Strahlen und ähnl ichen Erscheinungen).  

 

 

 

 

 

 

Pf lanzen,  

T iere,  

Bio logische  

V ie l fa l t  

 

Baugesetz-

buch [BauGB] 

Bei der Aufstel lung von Baule i tp länen s ind insbesondere die 

Belange des Umweltschutzes, e inschl ießl ich des Natur-

haushal tes und der Landschaftspf lege insbesondere die 

Auswirkungen auf T iere,  Pf lanzen, Boden, Wasser,  Kl ima 

und das Wirkungsgefüge zwischen ihn en sowie die Land-

schaft  und die b io logische Vie l fa l t ,  d ie Erhal tungsz iele und 

der Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaft l icher Be-

deutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete, sowie 

d ie Vermeidung und der Ausgleich voraussicht l ich erhebl i -

cher Beeinträcht igungen des Landschaftsbi ldes sowie der 

Leistungs-  und Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushaltes von 

seinen in § 1,  Absatz 6 Nr.  7a bezeichneten Bestandtei len 

(E ingr i f fsregelung des Bundesnaturschutzgesetzes) zu be-

rücksicht igen.  

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG] 

Natur und Landschaft  s ind aufgrund ihres eigenen Wertes 

und als Lebensgrundlage des Menschen auch in Verantwor-

tung künft iger Generat ionen im besiedelten und unbesiedel-

ten Bereichen zu schützen, zu pf legen, zu entwickeln und 

soweit  erforder l ich wiederherzus te l len, dass d ie Leistungs-  

und Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushaltes,  d ie Regenera-

t ionsfähigkei t  und die nachhal t ige Nutzungsfähigkeit  der 

Naturgüter,  d ie Tier und Pf lanzenwelt  e inschl ieß l ich ihrer 

Lebensstätten und Lebensräume, sowie d ie Vie l fa l t ,  E igen-

art  und Schönheit ,  sowie der der Erholungswert  von Natur 

und Landschaft  auf  Dauer gesichert  s ind  

FFH- und Vo-

gelschutz-

r icht l in ie 

Schutz und Erhaltung der natür l ichen Lebensräume sowie 

der wi ld lebenden T iere und Pf lanzen von gemeinschaft l i -

cher Bedeutung zur S icherste l lung e iner b io logischen Vie l -

fa l t  und insbesondere die Erhaltung wi ld lebender Vogelar-

ten.  

 

Landschaft  

Baugesetz-

buch [BauGB] 

Vermeidung/Ausgle ich voraussicht l ich erhebl icher Beein-

t rächt igungen des Landschaftsbi ldes sowie der Leistungs -  

und Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushaltes.  

 

 

 

Mensch 

 

 

Baugesetz-

buch [BauGB] 

Berücksicht igung der Belange des Umweltschutzes bei  der 

Aufste l lung der Baule i tp läne, insbesondere die Vermeidung 

von Emiss ionen.  

Bundesimmis-

s ionsschutz-

gesetz  

Schutz des Menschen, der T iere und Pf lanzen, des Bodens, 

des Wassers,  der Atmosphäre sowie der Kul tur -  und Sach-

güter vor schädl ichen Umwelte inwirkungen ( Immissionen) 
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[BImSchG] sowie Vorbeugung hins icht l ich des Entstehens von Immis-

s ionen (Gefahren, erhebl iche Nachtei le und Beläst igungen 

durch Luf tverunrein igung, Geräusche, Erschütterungen, 

L icht ,  Wärme, Strahlen und ähnl ichen Erscheinungen).  

 

Kultur-  und  

Sachgüter  

 

 

Bundesnatur-

schutzgesetz 

[BNatSchG] 

Natur landschaften und histor isch gewachsene Kultur land-

schaften, auch mit  ihren Kultur - ,  Bau-  und Bodendenkmä-

lern s ind vor Verunsta l tung, Zers iedelung und sonst igen 

Beeinträcht igungen zu bewahren.  

Denkmal-

schutzgesetz  

Nordrhein 

West fa len 

[DSchG NRW] 

Kulturdenkmäler a ls  Quel len und Zeugnisse menschl icher 

Geschichte und Entwick lung zu schützen und zu erhalten 

sowie darauf  hinzuwirken, dass s ie in die städtebaul iche 

Entwick lung, Raumordnung und den Erhalt  der h istor isch 

gewachsenen Kultur landschaft  e inbe zogen werden.  

 

Die Darstel lung der Ziele des Umweltschutzes im Rahmen der Fachpläne umfasst die 

Berücksicht igung übergeordneter Prinzipien und spezi f ischer Vorgaben, die eine nach-

halt ige Entwicklung und den Schutz natürl icher Ressourcen sicherstel len. Im Folgen-

den werden die wesent l ichen Inhalte der relevanten Fachpläne zusammengefasst:  

Für das gegenständl iche Plangebiet s ind die Darstel lungen des Landschaftsplans zu 

berücksicht igen, wobei das Gebiet „Zum Hal lenberg“ dem Siedlungsbereich zugeord-

net ist  und außerhalb eines förml ich festgesetzten Landschaftsschutzgebietes l iegt. 

Im Westen grenzt das Landschaftsschutzgebiet an das Plangebiet,  die angrenzenden 

Grünlandhänge erfül len eine wicht ige ökologische und landschaftsästhet ische Aus-

gleichsfunkt ion für den Kuror t Bad Fredeburg. D ie in den Fachplänen dargestel l ten 

Schutzgebiete, insbesondere die Abgrenzungen nach Naturschutzrecht und Wasser-

recht, s ind im Rahmen der Bauleitplanung einzubeziehen und auf mögl iche Restr ikt io-

nen hin zu prüfen.  

Nach fachplanerischer Prüfung bestehen für das Plangebiet weder ausgewiesene 

Trinkwasserschutzgebiete noch Hei lquel lenschutzgebiete; speziel le Flächen für die öf-

fent l iche Wasserversorgung werden durch die beabsicht igte Planung nicht beeinträch-

t igt.  D ie Darstel lungen des Landschaftsplans weisen zwar angrenzende Grünlandbe -

reiche mit  erhöhter  Bedeutung für das Or ts - und Landschaftsbi ld aus, die bebaubaren 

Flächen selbst s ind jedoch auf bereits erschlossene und vorgeprägte Grundstücke be -

schränkt.  Im Rahmen der Umweltprüfung werden die Darstel lungen der Fachpläne in 

Bezug auf mögl iche ar tenschutzrecht l iche Belange, Biotopschutz,  Gewässerschutz 

und landschaftsbi ldrelevante Aspekte nach Maßgabe der gesetzl ichen Vorgaben di f-

ferenzier t  berücksicht igt und im Abwägungs prozess sachgerecht gewichtet.  

Zusätzl ich werden al le im Geltungsbereich bef indl ichen Fachplaninhalte,  insbesondere 

solche aus amtl ichen Datenbanken (z.  B. Angaben zu Alt lastenverdachtsf l ächen, Bo-

dendenkmälern, Hochwassergefahrenkar ten und planfestgestel l ten Infrastrukturma ß-

nahmen), geprüft und im Rahmen der verbindl ichen Bebauungsplan -Festsetzungen be -

achtet.  Eine abschl ießende recht l iche Bewer tung und Gewichtung al ler re levanten 

fachplanerischen Inhalte erfolgt nach Ma ßgabe des Abwägungsgebots gemäß §  1 

Abs.  7 BauGB im Rahmen des förml ichen Planungsverfahrens. Dabei wird s icherge -

stel l t ,  dass al le geltenden Fachplanvorgaben ordnungsgemäß implementier t  und mit  

den städtebaul ichen und umweltbezogenen Planungsz ielen sachgerecht in Einklang 

gebracht werden.  
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2.2  Berücks ich t igung der  Z ie le  des  Umwe l tschu t zes  

Im Rahmen der Bauleitplanung sind gemäß §  1 Abs.  6, §  1a Abs.  1 und Abs.  2 BauGB 

die Ziele des Umweltschutzes als eigenständige Belange in das Abwägungsverfahren 

einzubeziehen. Dabei umfasst der Umweltschutz die Erhaltung, Entwicklung und Wie -

derherstel lung der natürl ichen Lebensgrundlagen einschl ießl ich des Schutzes von Bo-

den, Wasser, Luft,  Kl ima, Tier-  und Pf lanzenwelt  sowie des Menschen und seiner Ge -

sundheit .  D ie Berücksicht igung der Umweltschutzzie le erfolgt insbesondere durch die 

Durchführung einer Umweltprüfung nach §  2 Abs.  4 BauGB, in deren Rahmen die vo-

raussicht l ichen erhebl ichen Umweltauswirkungen der Bauleitplanung auf die einzelnen 

Schutzgüter systematisch ermit te lt ,  beschrieben und bewer tet werden.  

Im Umweltbericht gemäß §  2a Satz 2 BauGB werden die Ergebnisse dieser Umwelt-

prüfung dargestel l t .  Vorrangig s ind dabei die Auswirkungen der Planung auf das 

Schutzgut Kl ima und die Minderung von Treibhausgasemissionen zu untersuchen, 

ebenso wie die Aspekte der Energieeff iz ienz, Ressourcenschonung und der nachhal-

t igen Nutzung erneuerbarer Energien. Des Weiteren sind Vorgaben zum Schutz von 

Biotopen, Lebensräumen und Ar ten zu beachten, wobei das Bundesnaturschutzgesetz 

und die hierzu er lassenen Fachpläne maßgeb l iche Beur tei lungsgrundlagen l iefern. D ie 

Gemeinde ist  verpf l ichtet,  im Bebauungsplan geeignete Maßnahmen zur Vermeidung, 

Minderung und zum Ausgleich unvermeidbarer Eingri f fe in Natur und Landschaft  zu 

tref fen (§  1a Abs.  2 BauGB). D ies umfasst insbesondere  Festsetzungen zur Begrü-

nung, zur Gestaltung von Regenwasserbewir tschaftung, zur Erhaltung ökologischer 

Strukturen sowie zur Begrenzung des Flächenverbrauchs. D ie tatsächl iche und recht-

l iche Umsetzbarkeit  der vorgesehenen Umweltschutzmaßnahmen wird im Umwe ltbe -

r icht aufgezeigt und im Abwägungsprozess präzise gewichtet.  

2.3  Anpassungsp f l i ch ten  nach  dem Baugeset zbuch  

Die Bauleitplanung unterl iegt gemäß §  1 Abs.  4 BauGB der Anpassungspf l icht an die 

Ziele der Raumordnung. Danach sind Flächennutzungspläne und Bebauungspläne so 

aufzustel len, dass s ie den entsprechenden, landes - und regionalplanerischen Vorga-

ben nicht entgegenstehen. D ie Anpassungspf l icht bezieht s ich  insbesondere auf die 

verbindl ichen Ziele der übergeordneten Raumordnungspläne, etwa hinsicht l ich Flä -

chenausweisung, Siedlungsentwicklung, Verkehrswege und des großräumigen Um-

weltschutzes.  

Die Anpassungspf l icht hat zur Folge, dass die Gemeinden im Zuge der Aufstel lung 

oder Änderung von Bauleitplänen die Ziele der Raumordnung ident i f iz ieren und im Ab-

wägungsverfahren berücksichtigen. Ein Bebauungsplan darf nur aufgestel l t  werden, 

soweit  er mit  den Zielsetzungen der Raumordnung vereinbar ist;  bei entgegenstehen-

den Festsetzungen ist  e ine Abst immung und gegebenenfal ls e ine Überarbeitung der 

Planung erforderl ich. D ie Anpassungspf l ichten bestehen unabhängig davon, ob im Ein-

zel fa l l  e ine Abweichung ohne größeren tatsächl ichen Aufwand beseit igt werden könnte 

oder ob die Festsetzungen des Bebauungsplans im späteren Planfeststel lungsverfah-

ren unmit te lbar verdrängt würden.  
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3  Beschreibung und Bewer tung der erhebl ichen Um-

weltauswirkungen auf…  

3.1  …die  Schu t zgüte r  Fläche  und  Boden  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet "Zum Hal lenberg" im Stadt tei l  Bad Fredeburg umfasst e ine intensiv 

genutzte Wir tschaftswiese von ca. 1,5 ha, die durch regelmäßige Mahd und landwir t-

schaft l iche Bewir tschaftung geprägt ist.  D ie Böden sind anthropogen überprägt,  wei -

sen aber wei terhin wesent l iche natürl iche Bodenfunkt ionen auf – insbesondere als 

Speicher- und Fi l termedium sowie als Lebensraum für Bodenorganismen. Eine beson-

dere naturräumliche Ausstat tung, erhöhte landwir tschaft l iche Nutzungsintensität oder 

wer tvol le Biotopstrukturen sind nicht festzustel len. Das Gebiet l iegt zwischen beste -

henden Siedlungsstrukturen und ist vol lständig erschlossen. Beeinträcht igungen 

durch Alt lasten oder Denkmalschutz s ind nach aktuel ler Kenntnis lage ausgeschlossen .  

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Bei Unterbleiben der Planung bl iebe die Fläche weiterhin als intensiv genutzte Wir t-

schaftswiese erhalten. D ie bestehenden Funkt ionen des Bodens – insbesondere Fi l ter-

,  Speicher- und Pufferfunkt ion – bl ieben bei weiterführender landwir tschaft l icher Nut-

zung größtentei ls erhalten. Der Wasserhaushalt und die natürl iche Grundwas serneu-

bi ldung wären durch die Versickerungsfähigkeit  gewährle istet;  lokale Kalt luftproduk-

t ion und Schadstoff f i l terung bl ieben wirksam. Beeinträcht igungen durch Intensivierung 

der Nutzung oder nicht nachhalt ige Bewir tschaftungsformen wären jedoch weiterhin 

mögl ich.  

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingri f fe in das Schutzgut Boden und 

die Funkt ional i tät der Fläche unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase sind temporäre Beeinträcht igungen zu erwar ten: Erdarbeiten, 

Baustel lenverkehr und Materia l lagerung können zur Verdichtung und Schädigung der 

Bodenstruktur führen, wodurch die biologische Akt iv ität und Wasseraufnahmefähigkeit  

beeinträcht igt wird. Es kommt zu Verlust von Ober- und Unterboden, Zerstörung der 

Gras - und Krautschicht sowie vorübergehenden Emissionen wie Staub, Lärm und Er-

schüt terungen.  

Anlagen- und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Die Bebauung führ t dauerhaft  zu einer vol lständigen Funkt ionsaufgabe als Wir tschafts -

wiese. Zufahr ten, Gebäude und befest igte Wege verursachen eine irreversible Versie -

gelung des Bodens, sodass Speicher-,  Fi l ter-  und Pufferfunkt ionen vol lständig entfa l-

len. D ie natürl iche Grundwasserneubi ldung wird durch die reduzier te Versickerung 

stark beeinträcht igt,  der Oberf lächenabf luss nimmt zu, während bodenbedingte Kl i -

mawirkungen und Fi l ter le istungen entfa l len. D ie Entwicklung führ t zu einer dauerhaf-

ten Umwandlung von landwir tschaft l icher Fläche in Siedlungsf läche und damit zu einer 

Steigerung der Flächeninanspruchnahme und Fragmentierung der of fenen Land-

schaftsbereiche. D ie Intensität des Eingri f fs ist  a ls erhebl ich zu bewer ten; s ie wird 

aufgrund der vorgegebenen Bebauungsstruktur und des bereits anthropogen über-

prägten Bodens jedoch räumlich begrenzt.  
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Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Die Stadt setzt auf gezielte Steuerung und technische Vorkehrungen, um Beeinträch-

t igungen zu reduzieren:  

•  Bauf lächen werden primär auf vorgeprägte und bereits erschlossene Bereiche ge -

lenkt, sodass die Ausdehnung unversiegelter Offenf lächen minimier t wird.  

•  Die Grundf lächenzahl zur Steuerung der versiegelten Flächen ist  begrenzt festge -

setzt,  um Bodenschutz und ausreichende Grünf lächen in dem Wohngebiet s icher-

zustel len.  

•  Nicht bebaubare Flächen werden verbindl ich begrünt,  die extensive Dachbegrü-

nung sowie die P f lanzung von Bäumen sind festgeschrieben.  

•  Die Ausrichtung der Erschl ießung an bestehender Infrastruktur verhinder t zusätz-

l iche Flächeninanspruchnahme.  

Ma ßna hme n  zu r  schu t zgu t überg re i fe nden  Kom pe nsa t ion  

Alle unvermeidbaren Eingri f fe in Boden und Fläche sind  im weiteren Verfahren  zu bi -

lanzieren durch rechtskonforme Kompensat ionsmaßnahmen  und auszugleichen:  

•  Die Bi lanzierung erfolgt nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises.  

•  Ersatzmaßnahmen werden auf stadteigenen Grundstücken durchgeführ t,  um Bio-

topwer tdefiz i te quanti tat iv und funkt ionel l  zu kompensieren.  

Bewer tung  

Unter Berücksicht igung der Bestandsaufnahme und der geplanten Minderungs - und 

Ausgleichsmaßnahmen ist  der Eingri f f  in Fläche und Boden als erhebl ich einzustufen. 

D ie dauerhafte Versiegelung beseit igt die natürl ichen Bodenfunkt ionen auf Tei l f lächen 

vol lständig. D ie räumliche Betrof fenheit  ble ibt aufgrund der Lage zwischen bestehen-

den Siedlungsstrukturen und des geringen ökologischen Wer ts der Ausgangsf läche 

begrenzt. Durch konsequente Umsetzung der recht l ich festgesetzten Ausgleichs - und 

Minderungsmaßnahmen wird eine vol lständige Kompensat ion der verbleibenden Be -

einträcht igungen angestrebt.  

 

3.2  …die  Schu t zgüte r  P f lanzen ,  Tie re  und  b io log ische  Vie l fa l t  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet wird gegenwär tig als intensiv genutztes Wir tschaftsgrünland mit ge -

r inger f lor ist ischer und faunist ischer Ausstat tung bewir tschaftet.  Strukturel le Vielfa l t ,  

Biotopausstat tung oder ökologisch wer tgebende Elemente (wie Hecken, Kleingewäs-

ser,  Al tgrasstrei fen oder Kleinstrukturen) fehlen weitgehend. Es dominieren häuf ige 

Grünlandar ten, wobei die Fläche aufgrund regelmäßiger Mahd und Düngung überwie -

gend ar tenarm ist.  Einzelbäume und Strauchgruppen sind randl ich vorhanden, bieten 

jedoch ledigl ich begrenzten Rückzugsraum für Vögel und Kleinsäuger.  D ie Fläche va-

l id ier t  zwar eine Funkt ion als Tr i t tsteinbiotop sowie Nahrungsraum für Insekten und 

bodenassozi ier te Ar ten, e ine besondere Bedeutung im Rahmen des Biotopverbunds 

ist  jedoch nicht gegeben.  

Die umfassende Recherche, inklusive ar tenschutzrecht l icher Vorprüfung, ergab keine 

Nachweise streng geschützter Ar ten im Sinne des §  44 BNatSchG. Hinweise auf 
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Quar t iere von Fledermäusen, Brutvorkommen seltener Vögel oder Lebensstät ten be -

sonders geschützter Amphibien/ Repti l ien l iegen  im Plangebiet  nicht vor.  D ie Umge-

bung wird im Osten und Süden durch Siedlungsräume und Kl in ikstrukturen, im Nord-

westen durch eine Erschl ießungsstraße begrenzt.  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Im Fal l  des For tbestands ohne Bebauungsplan bl iebe das Wir tschaftsgrünland erhalten 

und könnte weiterhin seiner (wenn auch eingeschränkten) Funkt ion als Habitat für 

häuf ige Vogelar ten, Kleinsäuger sowie für Insekten nachkommen. Struktur und Ar ten-

zusammensetzung wären jedoch weiterhin durch landwir tschaft l iche Nutzung geprägt, 

sodass s ich ohne zusätzl iche Naturschutzmaßnahmen keine s igni f ikante Zunahme der 

biologischen Viel fa l t  oder Entwicklung naturschutzfachl ich wer tvol ler Lebensräume er-

war ten l ieße. D ie Funkt ion als Verbindungselement zwischen öst l ichem Grünbestand 

und angrenzenden Offenf lächen bl iebe erhalten.  

 

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kommt es zu unmit te lbarer Zerstörung der bestehenden Vege -

tat ionsdecke sowie zu Ver treibung bodenbewohnender Fauna infolge von Erdarbeiten, 

Bodenbewegungen, Materialumlagerungen sowie Emissionen (Staub, Lärm, Licht).  D ie 

Rodung und Flächenfreimachung führen zu temporären Verlusten von Nahrung , De -

ckung und mögl ichen Rückzugsräumen für Kleinsäuger und Insekten.  

Bau- und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Nach Abschluss der Bauphase führ t die dauerhafte Versiegelung und Bebauung zu 

einem vol lständigen Funkt ionsverlust der Fläche als Lebens - und Nahrungsraum für 

wi ldlebende Pf lanzen- und Tierar ten. D ie Wiesenf läche wird durch Gebäude, Wege 

sowie Gär ten ersetzt.  D ie lokale biologische Viel fa lt  reduzier t s ich, die Funkt ion der 

Fläche als ökologisches Tri t tsteinbiotop entfä l l t .  Betr iebsbedingt können künst l iche 

Lichtquel len, Lärm sowie weitere Störungen die Restfauna in  angrenzenden Bereichen 

beeinträcht igen.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

•  Verbindl iche Vorgaben zur Baufeldfreimachung außerhalb der Brut -  und Setzzeiten 

(01.10.–28.02.) zur Vermeidung irreversibler Schäden an bodenbrütenden Vögeln, 

Säugetieren oder Insektenpopulat ionen.  

•  Einsatz insektenschonender,  nach unten gerichteter Außenbeleuchtung, Reduzie -

rung des Beleuchtungsumfangs, Baustel lenmanagement zur Staubredukt ion.  

•  Anlage von begrünenden Maßnahmen an den Grundstücken (ex tensive Dachbegrü-

nung, Hecken, Blühf lächen) zur Förderung der Ar tenviel fa l t  im Quar t ier.  

 

Ma ßna hme n  zu r  schu t zgu tüberg re i fe nden  Kom pe nsa t ion  

Alle unvermeidbaren Eingri f fe in Natur und Landschaft  s ind im weiteren Verfahren zu 

bi lanzieren und durch rechtskonforme Kompensat ionsmaßnahmen  auszugleichen:  
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•  Die Bi lanzierung erfolgt nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises.  

•  Ersatzmaßnahmen werden auf stadteigenen Grundstücken durchgeführ t,  um Bio-

topwer tdefiz i te quanti tat iv und funkt ionel l  zu kompensieren.  

 

Bewer tung  

Der Eingri f f  ist  aufgrund der dauerhaften Aufgabe der naturnahen Nutzungsfunkt ionen 

und der Versiegelung als erhebl ich und nicht mehr vol lständig umkehrbar zu bewer ten. 

D ie ökologische Wer tigkeit  der Ausgangsf läche ist  zwar gering bis mäßig, der vol lstän-

dige Verlust dieser als Lebensraum und Nahrungsf läche für P f lanzen und Tiere  die -

nenden Fläche wiegt jedoch umso schwerer.  Durch konsequente Berücksicht igung der 

Minderungs - und Kompensat ionsmaßnahmen kann jedoch – gemessen an der lokal 

begrenzten Funkt ion im Biotopverbund eine angemessene Kompensat ion von Eingri f-

fen in die biologische Viel fa l t  erreicht werden. D ie Maßnahmen sind verbindl ich fest-

zuschreiben und umweltplanerisch zu überwachen .  

 

3.3  …das Schut zgut  Wasser  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet "Zum Hal lenberg" im Stadt tei l  Bad Fredeburg stel l t  derzeit e ine intensiv 

genutzte Wir tschaftswiese dar.  D ie Böden im Geltungsbereich übernehmen die natür-

l ichen Funkt ionen als Wasserspeicher,  Fi l termedium und Regulator für die Grundwas-

serneubi ldung. Oberf lächenwasser kann auf dem meist durchlässigen Ober- und Un-

terboden weitgehend ungehinder t versickern, wobei temporäre Wasseransammlungen 

und Sickerwasser dem Grundwassersystem verzöger t zugeführ t werden.  

Es sind keine Fl ieß - oder Standgewässer im Plangebiet vorhanden. Flächen für die 

öf fent l iche Wasserversorgung sowie Trinkwasser- und Hei lquel lenschutzgebiete s ind 

nicht betrof fen. Alt lasten, Schadensfäl le oder schädl iche Veränderungen des Grund-

wassers wurden nach aktuel len Erkenntnissen nicht festgestel l t .  Das Plangebiet l iegt 

nicht innerhalb eines festgesetzten Überschwemmungsgebiets und ist  nach der Hoch-

wassergefahrenkar te NRW für Starkregen und Hochwasserereignisse nicht a ls beson-

ders gefährdet eingestuf t .  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Bei Unterbleiben der Planung bl iebe die Fläche als Wir tschaftswiese erhalten. D ie Ver-

sickerungsfähigkeit  der Böden und die Puffer-,  Fi l ter-  sowie Speicherfunkt ion wären 

weiterhin sichergestel l t .  D ie Grundwasserneubi ldung könnte im bisherigen Umfang er-

folgen, e in erhöhter Oberf lächenabf luss sowie lokale Wasseransammlungen wären 

durch die landwir tschaft l iche Nutzung und Bodenstruktur begrenzt.  Im Bestand sind 

Beeinträcht igungen des Wasserkreis laufs durch Schadstoffe intrag aus Düngung und 

landwir tschaft l icher Nutzung mögl ich, jedoch nur im Rahmen der ordnungsgemäßen 

Landwir tschaft,  daher nicht kri t isch .  
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Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingri f fe in das Wasser unvermeid-

bar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kommt es zu temporärer Verdichtung und Schädigung der Bo-

denstruktur durch schweren Baustel lenverkehr und Erdarbeiten. D ie Versickerungsfä-

higkeit  wird vorübergehend eingeschränkt,  der Oberf lächenabf luss nimmt zu. Unsach-

gemäßer Umgang mi t Maschinen oder Baustoffen  kann bei Eintrag in den Boden das 

Grundwasser lokal beeinträcht igen.  

Betr iebs - und anlagenbedingte Auswirkungen  

Die Anlagenerr ichtung führ t zu nachhalt iger,  f lächiger Versiegelung durch Gebäude, 

Wege und Verkehrsf lächen. D ie Speicher-,  Fi l ter- und Pufferfunkt ion des Bodens geht 

auf diesen Flächen vol lständig verloren; die Grundwasserneubildung wird deut l ich re -

duzier t,  der Oberf lächenabf luss nimmt zu. Stoffe inträge (z.B. Streusalz,  Reifenabrieb) 

können in Niederschlagswasser bei Starkregenereignissen konzentr ier t  auftreten. Bei 

Überf lutung besteht die Gefahr,  dass das lokale Entwässerungssystem überlastet wird. 

Insgesamt kommt es zu einer dauerhaften Unterbrechung des natürl ichen Wasser-

kreis laufs und einer Einengung der Grundwasserneubi ldungszone.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Die baul iche Inanspruchnahme wird auf funkt ionsarme Flächen gelenkt .  Weitere Mini -

mierungsmaßnahmen beinhalten:  

•  Die zulässige Grundf lächenzahl wird im Bebauungsplan beschränkt; of fene, nicht 

überbaute Flächen sind verbindl ich zu begrünen.  

•  Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lächen mit standor tgerechten Ar ten  

•  Anlage von Dachbegrünungen zur Verbesserung des Rückhaltevermögens  und der 

zeitversetzten Abgabe  

•  Pf lanzgebote für heimische Bäume in Abhängigkeit  von der Grundstücksgröße  

•  Sorgfält iger Umgang mit Bau - und Betr iebsstoffen zur Verhinderung von Schadstof-

fe inträgen  

Durch diese Regelungen wird das Ris iko einer erhebl ichen Grundwasser - oder Ober-

f lächengewässerbelastung wirksam reduzier t.  

 

Ma ßna hme n  zu r  schu t zgu tüberg re i fe nden  Kom pe nsa t ion   

Alle unvermeidbaren Eingri f fe in Natur und Landschaft  s ind im weiteren Verfahren zu 

bi lanzieren durch rechtskonforme Kompensat ionsmaßnahmen  und auszugleichen:  

•  Die Bi lanzierung erfolgt nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises.  

•  Ersatzmaßnahmen werden auf stadteigenen Grundstücken durchgeführ t,  um Bio-

topwer tdefiz i te quanti tat iv und funkt ionel l  zu kompensieren.  
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Bewer tung  

Die baubedingten und anlagenbedingten Auswirkungen auf die Schutzgüter Wasser 

und Grundwasser s ind aufgrund der dauerhaften Versiegelung und Einschränkung der 

Versickerungsfähigkeit  a ls erhebl ich einzustufen. D ie Speicher-, Fi l ter- und Pufferfunk-

t ion der Böden entfäl l t  weitgehend, die lokale Grundwasserneubi ldung wird deut l ich 

geminder t. D ie Belastung des Kanal isat ionssystems kann insbesondere bei Starkrege-

nereignissen zunehmen. Durch die konsequente Umsetzung der Minderungs - und 

Kompensat ionsmaßnahmen – insbesondere Begrenzung der Versiegelung  und Dach-

begrünung – kann die verbleibende Beeinträcht igung jedoch im Umfang minimier t  und 

funkt ionel l  kompensier t  werden. D ie Auswirkungen sind rechtssicher und umweltpla -

nerisch zu überwachen, sodass eine geordnete städtebaul iche Entwicklung im Ein-

klang mit  den gesetzl ichen Vorgaben des Wasserrechts gewährle istet ble ibt.  

 

3.4  …die  Schu t zgüte r  Lu f t  und  K l ima  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet "Zum Hal lenberg" besteht derzeit aus ex tensiv genutztem Wir tschafts -

grünland im Siedlungsrandbereich von Bad Fredeburg. D ie Fläche trägt mit ihrer of fe -

nen, niedrigen Vegetat ionsstruktur wesent l ich zur lokalen Kalt luftprodukt ion bei und 

sicher t den Abf luss kühler Nachtluft in angrenzende Siedlungsbereiche. D ie Erfassung 

temporärer Temperaturabsenkung und Luftbefeuchtung durch Verdunstung während 

der Vegetat ionszeit  verbesser t das Mikrokl ima. Offenlandf lächen wie diese fungieren 

als Fi l ter für Luftschadstoffe und tragen zur Reduzierung von Feinstaub, St ickstoffdi -

oxid und Ozongehalten bei.  Im Umfeld bestehen keine nennenswer ten immissionsre -

levanten Anlagen oder großf lächigen Versiegelungen, so dass die Luftqual i tät durch-

gehend als gut e inzustufen ist.  Emissionsquel len beschränken sich aktuel l  auf gerin-

gen landwir tschaft l ichen Maschinenverkehr.  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Im Fal l  des For tbestands ohne Bebauung behielte die Grünlandf läche ihre Funkt ion als 

lokaler Kalt luftproduzent und Luftschadstoff f i l ter.  Das Landschaftskl ima bl iebe durch 

den bisher geringen Versiegelungsantei l  günst ig,  die natürl iche Verdunstungskühlung 

und Frischluftzufuhr bl iebe unveränder t.  Negative mikrokl imatische Veränderungen, 

zum Beispiel  Verschiebungen des Bewuchses zu einheit l icheren, ar tenarmen Bestän-

den, wären nur bei deut l icher Nutzungsintensivierung zu erwar ten. Erhöhte Emissio-

nen oder relevante Zusatzbelastungen für die angrenzenden Wohn - und Kl in ikgebiete 

träten nicht e in.  

 

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingri f fe in d ie Schutzgüter Luft  und 

Kl ima unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase kommt es temporär zu Emissionen von Luftschadstoffen durch 

den Einsatz von Baustel lenfahrzeugen und -maschinen. Hierzu zählen insbesondere 

St ickoxide (NOx), Feinstaub (PM10/PM2,5),  Kohlenstoffdioxid (CO2) sowie temporäre 
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Erhöhungen der lokalen Staubbelastung infolge von Erdarbeiten, Aufschüt tungen und 

der zeitweisen Entfernung von Vegetat ionsbedeckung. Zusätzl ich kann es bei trocke -

ner Wit terung zu weiteren Staubemissionen kommen, welche die Luftqual i tät im Bau-

feld und dessen direktem Umfeld beeinträcht igen. Wesentl iche baubedingte Ris iken 

für die Gesundheit  der Bevölkerung oder das Kl ima sind aufgrund des begrenzten zeit-

l ichen Umfangs und durch Anwendung recht l icher Staub - und Emissionsschutzvorga-

ben jedoch nicht zu erwar ten.  

Anlagen- und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Die geplante Neuversiegelung des Bodens im Zuge der Bebauung führ t langfr ist ig zu 

einem Verlust k l imaregul ierender Funkt ionen, insbesondere durch die Reduzierung der 

Vegetat ion und Verdunstungskühlung. Dadurch wird das lokale Mikrokl ima nachweis -

l ich beeinträcht igt .  Versiegelte Flächen heizen sich stärker auf,  die Luft temperatur 

kann lokal ansteigen und die Luftz irkulat ion nimmt ab. D ie Fähigkeit  der Fläche zur 

natürl ichen CO2-Bindung und Luftreinigung durch Pf lanzen wird verminder t.  Zudem 

führen vermehr ter Individua l-  und Lieferverkehr sowie neue gebäudetechnische Anla-

gen (Heizungen, Kl imaanlagen) dauerhaft  zu einer Erhöhung der lokalen Emissionen 

(NOx, Feinstaub, CO2). Dadurch verschlechter t s ich die Luftqual i tät und die Häuf ig -

keit  von Hitzebelastungen kann zunehmen. Eine kumulat ive Verstärkung der Auswir-

kungen im Zusammenspiel  mit  benachbar ten Wohngebieten kann bei Ausbleiben ent-

sprechender Gegenmaßnahmen nicht ausgeschlossen werden.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Zur Begrenzung nachtei l iger Auswirkungen werden folgende verbindl iche Maßnahmen 

umgesetzt bzw. festgelegt:  

•  Lenkung der baul ichen Inanspruchnahme auf Flächen ohne besondere thermische 

Ausgleichsfunkt ion sowie auf bereits technisch überprägte Areale und solche mit  

bestehender Verkehrsanbindung.  

•  Str ikte Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche zur Minimierung zusätz-

l icher Versiegelungen.  

•  Erhaltung vorhandener Bäume, Gehölze und landschaftsprägender Vegetat ions-

strukturen, soweit  mögl ich.  

•  Vorgabe zur durchgängigen Begrünung nicht überbaubarer Grundstückstei le sowie 

zur Anlage von Dach- und Fassadenbegrünungen mit standor tgerechten, heimi -

schen Ar ten.  

•  Pf lanzgebote für Bäume und Fest legung von Pf lanzgrößen für Jungbäume in Ab-

hängigkeit  von Grundstücksgröße.  

Durch diese Maßnahmen werden die negat iven Effekte auf Luftqual i tät und Mikrokl ima 

maßgebl ich reduzier t und die Belastung insbesondere für angrenzende Nutzungen ab-

gepuffer t.  
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Bewer tung  

Die dauerhafte Versiegelung und die Umwandlung von Grünland zu Wohnbauf läche 

führen im Plangebiet zu negat iven Auswirkungen auf das Schutzgut Luft  und Kl ima. 

Insbesondere die Redukt ion der Verdunstungskühlung, die fehlende Kalt luftprodukt ion 

und die erhöhte Wärmebelastung in angrenzenden Wohngebieten können das lokale 

Stadtkl ima verschlechtern. D ie Auswirkungen werden durch den begrenzten Umfang 

des Eingri f fs  geminder t,  verbleiben jedoch im Hinbl ick auf die lokale Standor tfunktion 

als relevant.  Durch konsequente Anwendung von Minderungsvorgaben (z.  B. Begren-

zung der Versiegelung, Grünf lächenantei le,  Begrünung, kompakte Bebauung) kann die 

Intensität der Beeinträcht igung deut l ich auf e in unerhebl iches Maß reduzier t  werden.  

 

3.5  …das Wi rkungsgefüge  zw.  den  Schu t zgüte rn  nach  3 .1  b is  3 .4  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet "Zum Hal lenberg" besteht gegenwär t ig aus ex tensiv genutztem Wir t-

schaftsgrünland mit geringer ökologischer Wer t igkeit ;  re levante Biotopstrukturen und 

schutzwürdige Lebensräume sind nicht ausgeprägt. D ie Fläche dient a ls lokaler Kalt-

luftproduzent,  trägt zur Verdunstungskühlung und Frischluftzufuhr bei und ermögl icht 

durch hohe Bodendurchlässigkeit  die natürl iche Versickerung von Niederschlagswas-

ser. D ie grundlegenden Bodenfunkt ionen – Speicher, Fi l ter und Puffer – sowie der 

Rückhalt  und die verzöger te Zuführung von Wasser zum Grundwasser s ind aktuel l  ge -

währle istet.  D ie ar tenarme Flora und Fauna konzentr ier t  s ich vorwiegend auf häuf ige 

Grünlandar ten und bodenassozi ier te Kleint iere; Verbindungen zu angrenzenden Struk-

turelementen sind vorhanden, aber ökologisch begrenzt.  Belastungs - und Schadstof-

fe inträge aus der Landwir tschaft  l iegen auf e inem unkrit ischen Niveau. D ie Luftqual ität  

lässt s ich als gut e instufen, die thermische Belastung der Umgebung bleibt niedrig.  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Die Nul lvariante – das Verbleiben der Fläche im aktuel len Zustand ohne Bebauung – 

s icher t das Wirkungsgefüge der natürl ichen Schutzgüter.  Kalt luftprodukt ion, Luft-

schadstoff f i l terung und Verdunstungskühlung bleiben wirksam und le isten einen Bei -

trag zum lokalen Stadtkl ima und zur Luftqual i tät.  Die vie lschicht ige Interakt ion zwi -

schen Vegetat ion und Boden garant ier t eine weitgehend ungestör te Wasseraufnahme, 

Pufferung und Grundwasserneubi ldung. D ie Nutzungsfunkt ion für häufige Tierar ten 

und Insekten als Nahrungs- und Tri t tsteinbiotop bleibt bestehen. Stoffe inträge aus der 

landwir tschaft l ichen Praxis können das Schutzgut Wasser und Boden beeinträcht igen, 

s ind jedoch unter Kontrol le.  

 

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingri f fe in das Wirkungsgefüge zwi -

schen den bisher bearbeiteten Schutzgütern unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase wirkt der Baustel lenverkehr und Maschinenbetr ieb auf das ge -

samte Schutzgutgefüge ein.  Temporärer Verlust von Vegetat ions - und Krautschichten 

beeinträcht igt das Habitat -  und Rückzugsangebot für Fauna, setzt Staub und 
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Luftschadstoffe fre i  und führ t zur Verdichtung und Strukturschädigung der Böden. D ie 

Versickerungsfähigkeit  wird vorübergehend reduzier t,  der Oberf lächenabf luss steigt.  

Nähr- und Schadstoffe inträge werden mobi l is ier t.  D ie Kalt luftprodukt ion und Luftrein-

haltung der Fläche entfa l len für die Dauer der Bauarbeiten.  

Anlage - und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Dauerhaft werden durch die Umwandlung der Grünlandf läche in Wohnbaugebiet sämt-

l iche materie l len und funkt ionalen Verknüpfungen zwischen Boden, Wasser, Luft,  

P f lanzen und Tieren unterbrochen. D ie Versiegelung wirkt s ich auf Flächen - und Bo-

denstruktur aus, das Speicher-, Fi l ter-  und Puffervermögen des Bodens geht verloren, 

die Grundwasserneubi ldung wird deut l ich reduzier t.  D ie lokale biologische Viel fa l t  

n immt ab; Lebensraum, Nahrungsraum und Durchlässigkeit  für Tier -  und Pf lanzenar ten 

gehen weitgehend verloren. D ie Bindung von Luftschadstoffen und thermische Aus-

gleichsfunkt ion entfal len, wodurch Wärmeinseln entstehen. Ör t l iche Emissionen durch 

Betr ieb, Verkehr und Gebäudenutzung verstärken die Luftbelastung und mindern die 

Lebensqual i tät der angrenzenden Bere iche.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Um nachtei l ige Auswirkungen auf das Wirkungsgefüge zu vermeiden oder zu minimie -

ren, werden folgende Maßnahmen festgesetzt:  

•  Begrenzung der baul ichen Inanspruchnahme auf Funkt ionsf lächen mit geringer 

ökologischer Wer t igkeit  

•  Extensive Begrünung Dachf lächen  

•  Steuerung von Bauzeiten zur Minimierung störender Eingri f fe in sensible Phasen 

der Tier-  und Pf lanzenwelt  

•  Reduzierung der Bodenversiegelung, um die natürl ichen Austausch - und Speicher-

funkt ionen zwischen Boden, Wasser und Kl ima zu erhalten  

Die genannten Maßnahmen unterstützen den Erhalt zentraler Wechselwirkungen in-

nerhalb des Naturhaushalts und tragen zur Reduzierung kumulat iver Beeinträcht igun-

gen bei.  

 

Ma ßna hme n  zu r  schu t zgu tüberg re i fe nden  Kom pe nsa t ion   

Alle unvermeidbaren Eingri f fe in Natur und Landschaft  s ind im weiteren Verfahren zu 

bi lanzieren durch rechtskonforme Kompensat ionsmaßnahmen  und auszugleichen:  

•  Die Bi lanzierung erfolgt nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises.  

•  Ersatzmaßnahmen werden auf stadteigenen Grundstücken durchgeführ t,  um Bio-

topwer tdefiz i te quanti tat iv und funkt ionel l  zu kompensieren.  

 

Bewer tung  

Der geplante Eingri f f  in das Wirkungsgefüge der Schutzgüter ist  a ls erhebl ich zu wer-

ten. Insbesondere durch die dauerhafte und weitreichende Unterbrechung bodenkun-

dl icher,  vegetat ionsbedingter und hydrokl imatischer Interakt ionen gehen wesentl iche 
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natürl iche Funkt ionen verloren. D ie Fragmentierung und Reduzierung nutzbarer Grün-

f lächen für Flora und Fauna sowie der Funkt ionsausfal l  für Wasserhaushalt  und lokale 

Kl imaregulat ion können durch eine konsequente Umsetzung von Minderungs - und 

Kompensat ionsmaßnahmen zum Tei l  ausgegl ichen werden. D ie str ingente Ausrichtung 

der Bebauung an bereits erschlossene Flächen und die rechtssichere Umsetzung der 

Kompensat ionsmaßnahmen erlauben eine funkt ionsgerechte und tei lweise reversible 

Integrat ion des Eingri f fs in das Siedlungsgefüge. Dennoch kann die ganzheit l iche öko-

logisch-systemische Wer t igkeit  des Ausgangszustands nicht vol lständig wiederherge -

stel l t  werden; aber mit  angemessenen Kompensat ionsmaßnahmen an anderer Stel le  

ausgegl ichen werden.  

 

3.6  …die  Landscha f t  /  Landscha f tsb i ld  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet „Zum Hal lenberg“ weist a ls intensiv genutztes Wir tschaftsgrünland 

eine of fene, e inheit l iche Landschaftsstruktur auf,  die zwischen Kurgebiet,  Siedlungs-

bereichen und Kl in ikareal vermit te lt  und durch mehrere Einzelbäume sowie angren-

zende Kleinstrukturen landschaft l ich gegl ieder t ist .  D ie Wiesen f läche und die angren-

zend offenen Bereiche prägen den Übergang zwischen Siedlungsrand und landschaft-

l ich geprägtem Raum. Die topograf ischen Gegebenheiten ermögl ichen Fernsichten 

und eine harmonische Einbindung ins Landschaftsbi ld.  Wesentl iche landschaftsbi ld-

prägende Elemente (Schutzgehölze, Gewässer,  markante Rel iefstrukturen) s ind in der 

Fläche selbst nicht ausgeprägt, jedoch in der  weiteren Umgebung vorhanden.  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Bei Beibehaltung des Status quo bl iebe die of fene Nutzung als Wir tschaftsgrünland 

erhalten, sodass die landschaftsbi ldprägende Funkt ion weiter wirksam wäre. D ie 

Sichtbeziehungen zwischen Kurgebiet,  angrenzenden Wohnbereichen und Offenland 

würden nicht beeinträcht igt;  die Durchgrünung des Siedlungsrandes bl ieben unverän-

der t bestehen. D ie Wirkung als Bindegl ied im Raumgefüge und als landschaftsbi ldstär-

kendes Element wäre gesicher t,  Einschränkungen durch intensivier te Landwir tschaft 

wären auf e in Minimum reduz ier t  und landschaftsästhet isch nicht relevant.  

 

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Eingri f fe in das Schutzgut Landschaft 

/  Landschaftsbi ld  unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase treten temporäre Veränderungen im Landschaftsbi ld auf:  Ma-

schinen, Baustel lenverkehr,  technische Einr ichtungen und Erdbewegungen beein-

trächt igen opt isch und akust isch die Qual i tät des Landschaftsraums. D ie natürl iche 

Topograf ie wird gestör t,  die Offenheit  der Fläche und der Bl ickbeziehungen sind wäh-

rend der Bauzeit  reduzier t.  Staub, Lärm und Lichtemissionen beeinf lussen die Erleb-

nisqual i tät und die Erholungsfunkt ion der Umgebung.  
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Anlage - und betr iebsbedingte Auswirkungen  

Das Landschaftsbi ld erfähr t durch die dauerhafte Versiegelung, Err ichtung von Ge-

bäuden und Verkehrsf lächen eine erhebl iche Veränderung. D ie of fene Gl iederung  und 

landschaftstypischen Strukturen gehen verloren; die landschaftsästhet ische Lesbar-

keit  s inkt deut l ich. D ie Integrat ion neuer Baukörper in das vorhandene Siedlungsge-

füge arrondier t die bestehende Struktur,  führ t jedoch zu einer Reduzierung naturräum-

l icher und landschaftsbi ldergänzender Qual i täten auf den betrof fenen Flächen. D ie 

visuel le Belastung durch erhöhte Bebauungsdichte und technische Infrastrukturen so-

wie die potenziel le Zunahme künst l icher Lichtquel len kann die benachbar ten Bereiche  

im Erscheinungsbi ld beeinträcht igen.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Zur Vermeidung und Minimierung von landschaftsbi ldbeeinträcht igenden Effekten wer-

den folgende verbindl iche Vorgaben festgelegt:  

•  Lenkung der baul ichen Inanspruchnahme auf technisch vorgeprägte Flächen und 

solche ohne besondere morphologische oder histor ische Wer t igkeit ,  

•  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche und Fest legung gestalter ischer 

Vorgaben zur Gl iederung und Höhenbegrenzung der Baukörper,  

•  Begrünung nicht überbaubarer Flächen, Dachbegrünung zur opt ischen Integrat ion 

baul icher Anlagen,  

•  Vorgaben zur P f lanzung von Bäumen in Abhängigkeit  der Grundstücksgröße  

•  Einsatz insektenschonender und nach unten gerichteter Außenbeleuchtung zur Re -

duzierung von Licht immissionen  

Diese Maßnahmen gewährle isten eine Reduzierung der visuel len und ökologischen 

Eingri f fs intensität und tragen zur Verbesserung der landschaft l ichen Funkt ion und Ein-

bindung bei.  

 

Ma ßna hme n  zu r  schu t zgu tüberg re i fe nden  Kom pe nsa t ion   

Alle unvermeidbaren Eingri f fe in Natur und Landschaft  s ind im weiteren Verfahren zu 

bi lanzieren und durch rechtskonforme Kompensat ionsmaßnahmen  auszugleichen:  

•  Die Bi lanzierung erfolgt nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises.  

•  Ersatzmaßnahmen werden auf stadteigenen Grundstücken durchgeführ t,  um Bio-

topwer tdefiz i te quanti tat iv und funkt ionel l  zu kompensieren.  

 

Bewer tung  

Die Auswirkungen auf die Landschaft und das Landschaftsbi ld s ind im Plangebiet als  

erhebl ich einzustufen: D ie of fene und landschaftsprägende Struktur wird dauerhaft 

reduzier t und durch Wohnbebauung ersetzt.  D ie arrondierende Integrat ion mi lder t die 

negat ive Wirkung im Kontext des bestehenden Siedlungsgefüges, bedeutet jedoch ei -

nen Verlust an landschaftsästhet ischen Qual i täten und Erlebbarkeit  für die Al lgemein-

heit .  Durch die konsequente Einhaltung von Minderungs - und Kompensat ionsmaß -
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nahmen können landschaft l iche Funkt ionen und Qual i täten tei lweise erhalten und ge -

staltplanerisch integrier t  werden. Dennoch bleibt die dauerhafte Funkt ionsänderung 

der Fläche bestehen und ist a ls Eingri f f  zu bewer ten, der landschaftsplanerisch sorg -

fält ig auszugleichen ist.  

 

3.7  Umwel tbezogene  Ausw i rkungen au f  den  Schu t z zweck  der  Na -

tu ra  2000 -  Geb iete  

Im Rahmen der Aufstel lung des Bebauungsplanes „Zum Hal lenberg“ wurde eine um-

fassende Prüfung der umweltbezogenen Auswirkungen auf nahegelegene FFH - (Natura 

2000), Naturschutz- und Vogelschutzgebiete durchgeführ t.  Gemäß §  1 Abs.  6 Nr.  7b 

BauGB und §  1a Abs.  4 BauGB sowie den einschlägigen Best immungen des Bundesna-

turschutzgesetzes (BNatSchG) ist  s icherzustel len, dass die Erhaltungsziele und der 

Schutzzweck der betrof fenen Gebiete nicht beeinträcht igt werden .  

Das nächste FFH-Gebiet („Hunau, Oberes Neger tal,  Renautal  und Steinberg“) l iegt in 

einer Entfernung von ca. 4.500  m öst l ich des Plangebiets.  Das nächstgelegene Natur-

schutzgebiet („Westernahtal“) bef indet s ich etwa 2.000  m öst l ich des Plangebiets und 

ist  räumlich klar abgegrenzt. Die Prüfung der einschlägigen Landschafts -,  Schutz- und 

Biotopkar ten ergab, dass Vogelschutzgebiete nach der EU -Vogelschutzr icht l in ie nicht 

im Bereich des Plangebiets l iegen und auch nicht tangier t  werden.  

Aufgrund der erhebl ichen räumlichen Distanz zu den geschützten Flächen ist  mit  hin-

reichender Sicherheit auszuschl ießen, dass die Erhaltungsziele und der Schutzzweck 

der benannten FFH-, Naturschutz- und Vogelschutzgebiete durch das geplante Vorha-

ben direkt oder indirekt wesentl ich beeinträcht igt werden. Insbesondere ist  von dem 

Plangebiet keine erhebl iche Beeinträcht igung geschützter Ar ten (durch Störungen, 

Zerschneidung oder Flächenverluste) zu erwar ten, da die für Natura 2000 und natur-

schutzrecht l ich geschützten Lebensräume relevanten Lebensraumtypen und Ar tvor-

kommen im Plangebiet selbst nicht nachgewiesen wurden und keine Biotopverbindun-

gen in den Bereich der Schutzgebiete verlaufen.  

Es bestehen keine funkt ionalen oder hydraul ischen Beziehungen (z.  B. Gewässerach-

sen, Ausbreitungskorr idore),  über die mit te lbare Beeinträcht igungen entstehen könn-

ten. Auch sind lufthygienische, k l imatische oder hydrogeologische Auswirkungen, die 

über das Plangebiet hinaus auf die geschützten Flächen einwirken könnten, aufgrund 

der D istanz und räumlichen Arrondierung auszuschl ießen. Die planungsrecht l ichen 

und naturschutzfachl ichen Anforderungen hinsicht l ich der FFH -Ver trägl ichkeit,  des 

Gebietsschutzes und der europäischen sowie nat ionalen Schutzvorgaben sind somit  

vol lumfängl ich erfül l t .  

 

3.8  Umwel tbezogene  Ausw i rkungen au f  den  Menschen und  se ine  

Gesundhe i t  sow ie  d ie  Bevö lkerung  insgesamt  

Be s tandsau fnahme  

Das Plangebiet „Zum Hal lenberg“ ist  gegenwär t ig eine intensiv genutzte Wiesenf läche 

und übernimmt wicht ige ökologische sowie sozialräumliche Funkt ionen für die angren-

zende Wohnbevölkerung und Kl in iknutzung. Bedeutende posit ive Wirkungen betreffen 
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hierbei die Erholung, das Landschaftserleben sowie lokale Kleinkl ima -Effekte durch 

Kalt luftprodukt ion und Verdunstungskühlung. D ie Fläche trägt zur Fi l terung von Luft-

schadstoffen und Staub bei und begünst igt die Aufenthaltsqual i tät durch geringe 

Lärmbelastung und Begrünung. Eine Gefährdung durch Alt lasten, Schadstoffe oder 

ex treme Emissionen ist  nach aktuel lem Kenntnisstand ausgeschlossen; die Umgebung 

weist e ine gute Versorgung mit öf fent l icher Infrastruktur und sozialer Infrastruktur auf, 

und die Wohn- und Lebensverhältnisse s ind als gesund einzustufen.  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Ohne die baul iche Neuentwicklung bl iebe die Frei f läche erhalten und würde weiterhin 

als Grünraum mit Erholungsfunkt ion, Fr ischluftzufuhr und Staubbindung zur Lebens-

qual i tät beitragen. Kleinkl ima und Luftqual i tät bl ieben durch die kont inuier l iche Kalt-

luftproduktion und die Verdunstungskühlung stabi l ,  es wäre keine Erhöhung von Lärm, 

Staub, Schadstoff -  oder Licht immissionen zu erwar ten. D ie bestehenden Erholungs - 

und Freizeitmögl ichkeiten bl ieben uneingeschränkt erhalten. Gesundheit l ich relevante 

Belastungen für die Bevölkerung wären weiterhin auf e in Minimum begrenzt.  

 

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Durch die Umsetzung des Bebauungsplanes sind Auswirkungen auf das Schutzgut 

Menschen und seine Gesundheit  sowie die Bevölkerung insgesamt  unvermeidbar.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase treten temporäre Belastungen durch Baustel lenverkehr,  Ma-

schinenbetr ieb und Erdarbeiten auf,  die zu einer erhöhten Emission von Staub, Lärm 

und Licht führen. D ie Beeinträcht igungen können die Aufenthalts - und Erholungsqua-

l i tät für Anwohner,  Besucher und Kl in ikpat ienten vorübergehend mindern. Staubent-

wicklung, Erschüt terungen und baubedingte Störungen sind räumlich begrenzt und 

zeit l ich befr istet;  durch Maßnahmen wie Baustel lenmanagement und zeit l iche Steue -

rung kann das Gesundheitsr is iko minimier t  werden.  

Betr iebs - und anlagenbedingte Auswirkungen  

Nach Abschluss der Baumaßnahmen entstehen dauerhafte Veränderungen durch die 

Versiegelung und Bebauung der Fläche. Hierdurch werden lokale Durchgrünung und 

Frischluftzufuhr reduzier t,  Wohnumfeld und Kleinkl ima negativ beeinf lusst.  D ie Lärm-

belastung durch Verkehrs - und Anwohnerakt iv i täten steigt,  Abgas - und 

Feinstaubimmissionen können lokal zunehmen. Licht immissionen durch Außenbe -

leuchtung können das Wohlbef inden einzelner Personen beeinträcht igen. D ie Erho-

lungsfunktion und Flächen für Freizeitangebote werde n räumlich verlager t;  die Aufent-

haltsqual i tät in angrenzenden Wohngebieten bleibt jedoch durch planerische Vorgaben 

grundsätzl ich erhalten. D ie technische und soziale Infrastruktur ist  ausreichend di -

mensionier t,  sodass keine Versorgungsengpässe oder gesund heitsrelevanten Ausfäl le 

zu erwar ten sind.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Zur Sicherung des Schutzgutes Mensch und Gesundheit  werden folgende verbindl iche 

Maßnahmen festgesetzt:  
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•  Lenkung der Flächeninanspruchnahme auf vorgeprägte Bereiche ohne  beson-

dere /  übergeordnete  thermische Ausgleichsfunkt ion  

•  Begrenzung der überbaubaren Grundstücksf läche und Fest legung gestalter i -

scher Vorgaben;  

•  Begrünung nicht überbaubarer Flächen, Dachbegrünung sowie P f lanzung 

standor tgerechter Bäume zur Verbesserung der Aufenthaltsqual i tät und Luftrei -

nigung;  

•  Begrenzung der Gebäudehöhe und gezielte Einbindung baul icher Anlagen ins 

Stadtbi ld;  

•  Kontrol le und Einhaltung von Emissions - und Immissionsstandards während 

Bau- und Betr iebsphasen;  

Diese Maßnahmen mindern die Auswirkungen auf die Gesundheit  und Lebensqual i tät  

der Bevölkerung und fördern ein gesundes Wohnumfeld.  

 

Bewer tung  

Die baul iche Entwicklung im Plangebiet führ t temporär zu erhöhten Belastungen für 

die menschl iche Gesundheit  durch Staub, Lärm und Erschüt terungen, die aber räum-

l ich und zeit l ich begrenzt s ind und durch Minderungsmaßnahmen kontrol l ier t  werden 

können. D ie dauerhafte Versiegelung und die Änderung des Landschaftsbi ldes bewir-

ken eine Redukt ion von Grün- und Erholungsf lächen sowie eine potenziel le Ver-

schlechterung des Mikrokl imas und der Luftqual i tät.  Durch konsequente Umsetzung 

der festgesetzten Minderungsmaßnahmen wird die verbleibende Beeinträcht igung auf 

e in unerhebl iches Maß reduzier t  und die Lebensqual i tät der Bevölkerung dauerhaft 

gesicher t.  

 

3.9  Umwel tbezogene  Ausw i rkungen au f  Ku l tu rgüte r  und  sons t ige  

Sachgüter  

Be s tandsau fnahme  

Innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „Zum Hal lenberg“ l iegen nach 

aktuel ler Datenlage keine geschützten Bau -,  Boden- oder Naturdenkmäler im Sinne 

des nordrhein-westfä l ischen Denkmalschutzgesetzes (DSchG NRW) vor. D ie Flächen 

werden intensiv landwir tschaft l ich genutzt und erfül len keine besonderen Funkt ionen 

für das kulturel le Erbe. Alt lastenverdachtsf lächen, Schadensfäl le,  schädl iche Boden-

veränderungen sowie Grundwasserbelastungen sind nicht vorhanden. Bestehende 

technische und soziale Infrastruktur ist  ausreichend vorhanden, die Versorgung mit 

Strom, Wasser,  Abwasser und Kommunikation erfolgt über vorhandene Leitungen .  

 

En t w ick lung  be i  Nu l l va r ian te  

Ohne Umsetzung der Bauleitplanung bl iebe das Gebiet weiterhin als extensiv genutz-

tes Wir tschaftsgrünland erhalten. D ie bestehenden Sachgüter wären weiterhin ohne 

Einschränkung nutzbar,  die technischen und sozialen Infrastrukturen bl ieben funktio-

nal und versorgungsfähig. Negative Auswirkungen auf Kultur-  oder Sachgüter s ind bei  
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For tbestand des Status quo nicht zu erwar ten. Kulturhistor ische Wer te, or tstypische 

Strukturen und das Landschaftsbi ld bl ieben erhalten, die Funkt ionsfähigkeit der be -

tref fenden technischen Anlagen wäre uneingeschränkt gewährle istet.  

 

Pro gno se  und  Ausw i rkungen  be i  Bebauung  

Vor dem Hintergrund aktuel ler Informationen sind durch die Planung keine erhebl ichen 

Beeinträcht igungen von Kultur-  oder sonstigen Sachgütern zu erwar ten.  

Baubedingte Auswirkungen  

Während der Bauphase treten temporäre Belastungen für Sachgüter und Umgebung 

auf.  Baustel lenverkehr und Maschinenbetr ieb führen zu potenziel len Gefährdungen un-

ter irdischer Leitungen (Strom, Wasser,  Abwasser, Telekommunikat ion),  die jedoch 

durch technisches Management minimier t werden. Es entstehen vorübergehende Er-

schüt terungen und Lärmemissionen, die das subjekt ive Wohlbef inden beeinf lussen 

können, jedoch keine dauerhaften Schäden an Sachgütern oder vorhandenen Struktu -

ren erwar ten lassen.  

Betr iebs - und anlagenbedingte Auswirkungen  

Dauerhafte betr iebs - und anlagenbedingte Auswirkungen auf Kultur-  und Sachgüter 

bestehen nach derzeit igem Kenntnisstand nicht,  da keine entsprechenden Sachwer te 

vorhanden sind und keine dauerhafte Beeinträcht igung von Sichtbeziehungen, Zu-

gängl ichkeiten oder dem kulturhistor ischen Kontext relevanter Güter zu erwar ten ist.  

 

Ma ßna hme n  zu r  Ve rm e idung  und  M in im ie r ung  

Zur Sicherung des Schutzgutes werden folgende Maßnahmen festgesetzt:  

•  Prior is ierung der baul ichen Inanspruchnahme auf Flächen ohne bekannten 

Schutzwer t für Bau - und Bodendenkmäler;  

•  Nachricht l iche Übernahme:  Sofern im Zuge von Bauarbeiten bodendenkmalpf le -

gerisch relevante Strukturen wie Fundamente, Bodenverfärbungen, Ar tefakte 

oder Skelet treste entdeckt werden, s ind diese umgehend der Unteren Denkmal-

behörde oder dem zuständigen Fachamt zu melden. D ie Fundstel len und Ge -

genstände sind im vorgefundenen Zustand zu belassen, bis eine fachl iche Be-

wer tung erfolgt ist .  

 

Bewer tung  

Die Umweltauswirkungen auf Kultur-  und Sachgüter durch das geplante Bauvorhaben 

sind als gering einzustufen. Das Fehlen wer tgebender Kultur - und Sachgüter im Plan-

gebiet verhinder t re levante Beeinträcht igungen. D ie technische und soziale Infrastruk-

tur ble ibt funkt ions - und le istungsfähig; e intretende Belastungen sind temporär und 

durch technische sowie planerische Maßnahmen weitgehend vermeidbar.  
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3.10  Verme idung  von  Emiss ionen  sow ie  der  sachgerechte  Umgang  

m i t  Ab fä l len  und  Abwässern  

Die Err ichtung und der Betr ieb von Gebäuden im Plangebiet tragen maßgebl ich zu den 

nat ionalen Treibhausgasemissionen bei.  Etwa 30 Prozent der deutschen Gesamtemis -

sionen entfa l len auf den Gebäudesektor, wobei sowohl die Herstel lung der Baustoffe 

als auch der Energieverbrauch in der Nutzungsphase von besonderer Bedeutung sind. 

Schon die Herstel lung und Err ichtung eines Neubaus verursachen etwa die Hälfte der 

gesamten Treibhausgasemissionen während eines Lebenszyklus von 50 Jahren (soge -

nannte „Graue Energie“),  wohingegen der Endenergiebedarf die betr iebsbedingten 

Emissionen best immt.  

Vor diesem Hintergrund sind zur Einhaltung der Kl imaschutzzie le und der gesetzl ichen 

Vorgaben al le Lebenszyklusphasen – von Materia lprodukt ion über Err ichtung und Be -

tr ieb bis hin zu Rückbau und Verwer tung – in die Umweltvorsorge einzubeziehen. Im 

Rahmen der Bauleitplanung werden Maßnahmen zur Verr ingerung von Emissionen ver-

bindl ich berücksichtigt,  insbesondere durch den verstärkten Einsatz erneuerbarer 

Energien und die Förderung der Energieeff iz ienz. D ie bauordnungsrecht l iche Zulässig -

keit  der Vorhaben unter l iegt den energet ischen Mindestanforderungen des Gebäu-

deenergiegesetzes sowie der Bauordnung  für das Land Nordrhein -Westfalen. D iese 

regeln unter anderem den energieeff iz ienten Einsatz von Heizungs - und Kl imatechnik,  

Wärmedämmung und Hitzeschutz.  Der Antei l  regenerat iver Energien muss entspre -

chend den bereichsspezif ischen Vorgaben umgesetzt werden, wobei mindestens 30 

Prozent der Brut todachf lächen für die Nutzung solarer Strahlungsenergie festzulegen 

sind.  

Im Bereich Abfal lmanagement ist  gemäß § 1 Abs. 6 Nr.  7 Buchstabe g BauGB eine 

sachgerechte Entsorgung und Verwer tung integraler Bestandtei l  des städtebaul ichen 

Umweltschutzes. Mit  der Ausweisung des neuen Wohngebietes ist e in temporär erhöh-

tes Abfal laufkommen während der Bauphase zu erwar ten, das durch getrennte Erfas -

sung und fachgerechte Entsorgung zu behandeln ist.  Nach Abschluss der Bauarbeiten 

wird das dauerhafte Abfal laufkommen durch Unternehmen und Nutzer steigen . Zur 

Sicherstel lung eines ordnungsgemä ßen Umgangs mit  Abfäl len werden geeignete Sam-

mel-,  Trenn- und Entsorgungssysteme verbindl ich vorgesehen. D ie Planung orient ier t 

s ich am Kreis laufwir tschaftsgesetz (KrWG), sodass Abfal lvermeidung, stof f l iche Ver-

wer tung und umweltgerechte Beseit igung gewährl e istet s ind.  

In Bezug auf die Abwasserentsorgung führ t die geplante Bebauung zu einer moderaten 

Erhöhung der Belastung bestehender Abwasserinfrastrukturen. Nach fachl icher Prü-

fung können die zusätzl ichen Abwasserfrachten durch die bestehende Abwasserbe -

handlungsanlage aufgenommen werden; Erweiterungen im Kanalnetz s ind nicht erfor-

derl ich. D ie Abwasserbeseit igung erfolgt im Einklang mit § 55 Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) sowie den einschlägigen Vorschri f ten und technischen Regelwerken. Hierdurch 

werden die Funkt ionsfähigkei t der Abwassersysteme sichergestel l t ,  Überf lutungsris i -

ken vermieden und negative Umweltauswirkungen minimier t.   

Die ausgewählten und zu vol lz iehenden Maßnahmen zur Emissionsvermeidung, zum 

sachgerechten Umgang mit Abfäl len und Abwässern gewährle isten eine nachhalt ige 

Entwicklung im Plangebiet.  
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3.11  Nut zung e rneuerbare r  Energ ien ,  insbesondere  auch  im Zusam-

menhang  m i t  der  Wärmeversorgung  von  Gebäuden ,  sow ie  d ie  

sparsame und  ef f i z ien te  Nut zung von  Energ ie  

Die Planung des vorl iegenden Baugebiets s ieht keine gezielten Festsetzungen zur Nut-

zung erneuerbarer Energien vor.  D ie Stadt Schmal lenberg  formul ier t  in diesem Zusam-

menhang keine verbindl ichen Vorgaben zur Instal lat ion und Nutzung entsprechender 

Anlagen auf Neubauten. Der Antei l  regenerat iver Energien muss entsprechend den 

bereichsspezif ischen Vorgaben umgesetzt werden, wobei nach den gesetzl ichen Vor-

gaben seit 2025 mindestens 30 Prozent der Brut todachf lächen für die Nutzung solarer 

Strahlungsenergie festzu legen sind. H ierdurch wird der Ausbau erneuerbarer Energien 

am Or t des Verbrauchs maßgebl ich forcier t,  was einen unmit te lbaren Beitrag zur Re -

duzierung der Treibhausgasemissionen im Vergleich zu herkömmlichen Heizsystemen 

le istet.  D ie Planung trägt dazu bei,  die nat iona len und europäischen Kl imaschutzziele 

durch eine weitgehende Dekarbonis ierung der Wärme - und Energieversorgung im Bau-

gebiet e inzuhalten, indem die Baukörper fre i  auf dem Grundstück ausgerichtet werden 

können. Hierdurch können diese in Abhängigkeit  der individuel len Ansprüche posit io-

nier t  werden.  

Vor dem Hintergrund bundesrecht l icher und landesplanerischer Vorgaben werden die 

zu err ichtenden Gebäude konsequent energieeff iz ient konzipier t und ausgeführ t.  D ie 

energet ischen Mindestanforderungen des Gebäudeenergiegesetzes und der Bauord-

nung für das Land Nordrhein -Westfalen bei Neubauten sind einzuhalten.  Kombinier t  

mit  den energet ischen Standards der Gebäude wird somit e in sparsamer und eff iz ien-

ter Umgang mit Energie s ichergestel l t .  

3.12  Erha l tung  der  bes tmögl ichen  Lu f tqua l i t ä t  

Das Plangebiet entspricht dem Schutzniveau des §  50 Bundes -Immissionsschutzge -

setz (BImSchG), der für die Bauleitplanung den Grundsatz vorgibt,  Nutzungen so zu -

zuordnen, dass schädl iche Umwelteinwirkungen – unter anderem durch Luftschad-

stof fe oder Lärm – auf die Bevölkerung und andere schutzwürdige Gebiete soweit  wie 

mögl ich vermieden werden.  

Das Plangebiet ist  ausschl ießl ich von Wohn - und Erholungsnutzungen umgeben. Lärm-

quel len oder sonst ige emissionsintensive Anlagen bef inden sich nicht in der näheren 

Umgebung, sodass keine Konf l ikte aus benachbar ten Gewerbe -, Verkehrs - oder In-

dustr ief lächen zu erwar ten sind. Durch die geplanten Festsetzungen im Bebauungs-

plan (u.  a. Beschränkung der zulässigen Nutzungen auf emissionsarme Nutzungen, 

Sicherung ausreichender Grünf lächen, Förderung von Durchlüftungsmögl ichkeiten 

und Begrünung) wird den Anforderungen an eine dauerhaft  hohe Luftqual i tät umfas-

send entsprochen.  

3.13  Wechse lw i rkungen zw ischen  den  e inze lnen  Be langen des  Um-

we l t schu t zes  

Die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes stel len 

einen integralen Bestandtei l  der Umweltprüfung und -bewer tung im Rahmen der vor-

l iegenden Bauleitplanung dar.  D ie Belange umfassen insbesondere die Schutzgüter 

Boden, Wasser,  Lu ft,  Kl ima, Tiere, Pf lanzen, biologische Viel fa l t ,  Mensch und seine 

Gesundheit ,  Landschaft  sowie Kultur- und Sachgüter.  D ie Auswirkungen eines 
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Vorhabens sind vor dem Hintergrund dieser Schutzgüter stets ganzheit l ich zu betrach-

ten, da strukturel le oder funkt ionale Änderungen in einem Schutzgut regelmäßig Fol-

gewirkungen auf andere Schutzgüter und den Naturhaushalt a ls Ganzes nach sich 

ziehen können.  

Im Rahmen der Umweltprüfung werden die gegenseit igen Verknüpfungen und mögl i -

chen Ket tenwirkungen erfasst und bewer tet.  So beeinf lusst beispielsweise die Versie -

gelung von Flächen die Grundwasserneubi ldungsrate und erhöht den Oberf lächenab-

f luss, was negative  Konsequenzen für Wasserhaushalt ,  Bodenerosion und Vegetat ion 

haben kann. Veränderungen der Vegetat ionsstruktur wirken sich sowohl auf die Ar ten-

vie l fa l t  a ls auch auf die k l imaregul ierende Funkt ion des Gesamtgebietes aus. Erhöhte 

Emissionen durch Verkehr und Bebauung führen zu Belastungen der Luftqual i tät,  mit 

direkten Effekten auf die Gesundheit  der Bevölkerung und mit te lbaren Auswirkungen 

auf Flora und Fauna. Eingri f fe in das Landschaftsbi ld können Landschaftsästhet ik und 

Erholungsfunkt ion verschlechtern u nd sich so auf das Wohlbef inden der Bewohner und 

die At traktiv i tät des Gebiets auswirken.  

Die Prüfung der Wechselwirkungen erfolgt unter Berücksicht igung al ler re levanten 

Umweltbelange und orient ier t  s ich an dem Grundsatz einer ganzheit l ichen Umweltbe -

trachtung. D ie dabei festgestel l ten Wechselwirkungen sind bei der Entwicklung von 

Vermeidungs -,  Minimierungs - und Kompensat ionsmaßnahmen maßgebl ich zu berück-

sicht igen, um negative Ket teneffekte zu verhindern und die Leistungs - und Funkt ions-

fähigkeit  des Naturhaushalts dauerhaft zu bewahren.  

Nach dem gegenwär tigen Kenntnisstand und unter Berücksichtigung der festgelegten 

Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung werden erhebl iche negative Wechsel-

wirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes im Plangebiet nicht 

erwar tet.  Das Zusammenspiel der Schutzgüter ble ibt bei Durchführung der Planung 

insgesamt funkt ionsfähig und die Umweltqual i tät im Sinne der gesetzl ichen Vorgaben 

gesicher t.  

3.14  Ausw i rkungen ,  d ie  au fgrund  der  An fä l l i gke i t  der  zu läss igen  

Vorhaben  fü r  schwere  Un fä l le  oder  Katas t rophen ,  zu  e r war ten  

s ind  

Im Rahmen der umwelt fachl ichen Betrachtung gemäß § 1 Abs. 6 Nr.  7 Buchstabe j  

BauGB sind die Auswirkungen zu würdigen, die aufgrund der Anfäl l igkeit  der nach dem 

Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfäl le oder Katastrophen zu erwar-

ten sind, soweit diese für die Schutzgüter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstaben a bis d 

BauGB sowie deren Wechselwirkungen erhebl ich werden können.  

Die zu betrachtenden Auswirkungen umfassen sowohl Unfäl le,  die aus dem geplanten 

Vorhaben selbst durch betr iebl iche oder bautechnische Gegebenheiten result ieren 

können (z.  B. Explosionen, Brände, Schadstoffaustr i t te),  a ls auch externe Katastro-

phenereignisse wie Hochwasser, ex treme Wet terereignisse oder sonst ige Naturkata-

strophen, die auf das Plangebiet e inwirken und dadurch mit te lbar erhebl iche Auswir-

kungen auf die Umwelt entfa lten können. D ie Relevanz derar t iger Ereignisse ist  anhand 

der Wahrscheinl ichkeit  ihres Eintr i t ts und des damit verbundenen potent ie l len Scha-

densausmaßes nach dem Grundsatz des planerischen Ermessens zu beur tei len. Sehr 

unwahrscheinl iche Ereignisse, die außerhalb der Schwel le praktischer Vernunft  l iegen, 

ble iben bei der Betrachtung außer Ansatz.  
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Vorl iegend handelt es s ich bei den nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben um 

klassische Wohnnutzungen in Form von Einfamil ienhäusern und Doppelhäusern mit  

maximal zwei Vol lgeschossen; eine Zulassung von Anlagen mit besonderer Störfal lre -

levanz ist nicht  vorgesehen. Demgemäß ist  das Ris iko von schweren Unfäl len i .  S. des 

Störfal l rechts (vgl.  § 3 Abs. 5b und 5c BImSchG) für die zulässigen Vorhaben als äu -

ßerst gering einzustufen. Das Plangebiet bef indet s ich außerhalb von festgesetzten 

Überschwemmungsgebieten sowie außerhalb von Bereichen mit erhöhtem Gefähr-

dungspotenzial  durch geogene oder anthropogene Katastrophen (z.  B. Erdbeben, in-

dustr ie l le Großanlagen, Flugrouten).  

Externe Naturgefahren, wie extreme Niederschlagsereignisse, Stürme oder f lächen-

hafte Brände, können stets nicht mit  absoluter Sicherheit  ausgeschlossen werden. Ihre 

Eintr i t tswahrscheinl ichkeit  und das Schadensausmaß für die genannten Schutzgüter 

s ind jedoch unter Berücksicht igung der lokalen Standor tverhältnisse, der geplanten 

Nutzungsar t und bestehender Vorsorge - und Schutzmaßnahmen nach derzeit igen Er-

kenntnissen als nicht erhebl ich einzustufen.  

Die über die baurechtl ichen und technischen Vorgaben hinaus vorgesehenen Maßnah-

men zur Gefahrenabwehr, wie die Einhaltung des Mindestabstands zu Nachbargrund-

stücken, die Verwendung nicht brennbarer Baustoffe und die Gewährleistung einer 

le istungsfähigen Löschwasserversorgung, tragen dazu bei,  die Anfäl l igkeit  für re le -

vante Schadensereignisse weiter zu minimieren.  

Insgesamt s ind unter den gegebenen Rahmenbedingungen negative erhebl iche Um-

weltauswirkungen, welche auf die Anfäl l igkeit der zulässigen Vorhaben im Plangebiet 

für schwere Unfäl le oder Katastrophen zurückzuführen wären, nach aktuel lem Wis-

sensstand nicht zu erwar ten.  

3.15  I n  Bet rach t  kommende ander we i t i ge  P lanungsmögl ichke i ten  

Im Rahmen der städtebaul ichen Abwägung wurde geprüft,  ob alternat ive Standor te für 

die vorgesehene Wohnbauentwicklung in Bad Fredeburg in Betracht kommen. Auf-

grund der besonderen topograf ischen Gegebenheiten des Or tstei ls bestehen jedoch 

erhebl iche planungsrecht l iche und tatsächl iche Einschränkungen, die eine Inan-

spruchnahme anderer Flächen ausschl ießen oder nur mit  unverhältnismäßigem Auf-

wand ermögl ichen würden.  

Das Siedlungsgebiet Bad Fredeburg l iegt in einem Talraum zwischen zwei bewaldeten 

Höhenzügen, die den Or t westl ich und öst l ich rahmen. D iese topograf ische Lage führ t 

dazu, dass die zur Verfügung stehenden Flächen weitgehend durch bestehende Nut-

zungen, topograf ische Lagen oder infrastrukturel le Erschl ießungszwänge vorgeprägt 

s ind. Eine weitere Verdichtung im bestehenden Or tskern ist  aufgrund fehlender Bau-

lücken nicht mögl ich.  

Im Nordosten des Or tstei ls bef indet s ich zudem die akt ive Schiefergrube, deren Be -

tr iebsbereich nicht nur aufgrund immissionsschutzrecht l icher Einschränkungen, son-

dern auch wegen der betr iebl ichen Sicherheitsabstände einer Wohnnutzung entgegen-

steht.  Südlich der Bundesstraße B 511 sind größere Flächen durch gewerbl iche Nut-

zungen geprägt,  deren Lärm- und Verkehrsaufkommen eine schutzwürdige Wohnnut-

zung ausschl ießen.  
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Die west l ich verlaufende Landesstraße L 776 in Form der neu err ichteten Or tsumge -

hung erzeugt zusätzl iche Emissionen, die zu beachten sind und bei e iner heranrücken-

den Bebauung erhebl iche Abstandsf lächen erfordern würden. Eine planerische Ver-

dichtung im unmit te lbaren Nahbereich dieser Verkehrstrasse ist  daher weder aus städ-

tebaul icher noch aus immissionsschutzrecht l icher Sicht ver tretbar.  

Unter Berücksicht igung dieser Rahmenbedingungen verbleiben im Ergebnis ledigl ich 

die nördl ich des bestehenden Siedlungsbereichs gelegenen Flächen als potenziel l  ge -

eigneter Entwicklungsraum. Diese Flächen sind aufgrund ihrer topograf ischen Be -

schaffenheit ,  der günst igen Erschl ießungssituat ion und der städtebaul ichen Integra-

t ion als s iedlungsstrukturel l  ver trägl iche Erweiterungsoption zu bewer ten. Darüber 

hinaus lässt s ich die geplante Wohnnutzung hier in einem funkt ionalen und räumlichen 

Zusammenhang zur bestehenden Bebauung real is ieren, ohne in erhebl ichem Maße in 

konkurr ierende Nutzungen oder Schutzgüter einzugrei fen.  

Vor diesem Hintergrund ist  festzustel len, dass alternat ive Standor te für die geplante 

Entwicklung nicht in vergleichbarer Weise geeignet s ind. D ie vorgesehenen Flächen 

im Norden des Or tstei ls stel len damit die einzige sachgerechte und planungsrecht l ich 

umsetzbare Option für die Weiterentwicklung der Wohnsiedlungsstruktur Bad Frede -

burgs dar.  

3.16  Beschre ibung  der  e rheb l ichen  nachte i l i gen  Ausw i rkungen  

Die vorl iegende Planung wurde unter Berücksicht igung der Gesamtumwelt,  bestehen-

der Vorbelastungen, der räumlichen Situierung sowie der nachbarl ichen und kumulat iv 

wirksamen Vorhaben im Plangebiet umfassend geprüft.  Wesentl iche nachtei l ige Aus-

wirkungen, die  s ich aus der Wechselwirkung mehrerer Einzelaspekte oder durch die 

Summierung von Einzelvorhaben ergeben und einen erhebl ichen Eingri f f  in zusätzl iche 

Schutzgüter bewirken könnten, s ind derzeit  n icht zu erkennen. D ie vorl iegenden recht-

l ichen, technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung 

und die noch festzulegenden Maßnahmen zum Ausgleich der Umweltauswirkungen ge -

währle isten, dass die in den Buchstaben a bis i  erfassten Schutzgüter – einschl ießl ich 

Umweltmedien, Mensch, biologische Vielfa l t ,  Sachkultur,  Landschaft,  Wirkungsgefüge 

sowie gebietsübergrei fende Belange wie die Schu tzgüter von Natura 2000 – umfas-

send geschützt und gesicher t werden.  

Insbesondere durch die Anwendung des Vermeidungs -Gebots, die Einhaltung fachge -

setzl icher Vorgaben, die Umsetzung naturschutzfachl icher und immissionsschutz-

recht l icher Standards sowie die kont inuier l iche behördl iche Überwachung des Pla -

nungsvol lzugs wird s ichergestel l t ,  dass erhebl iche zusätzl iche nachtei l ige Auswirkun-

gen aufgrund von Wechselwirkungen oder Kumulat ivef fekten weder zu erwar ten noch 

zu befürchten sind. D ie in der Umweltprüfung festgestel l ten Auswirkungen verbleiben 

jewei ls auf e inem durch Ausgle ichs - und Kompensat ionsmaßnahmen begrenzten, ver-

tretbaren Niveau.  

Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass nach geltendem Kenntnisstand und bei 

Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen keine erhebl ichen nachtei l igen Auswirkun-

gen gemäß § 1 Abs. 6 Nr.  7 Buchstabe j  BauGB im Rahmen der dargestel l ten Bauleit-

planung zu erwar ten  sind. D ie Leistungs - und Funkt ionsfähigkeit  des Naturhaushalts 

sowie der Schutz der Umweltbelange bleiben im betrof fenen Plangebiet und seinem 

Wirkungsumfeld gewahr t.  
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4  Zusätzl iche Angaben  

4.1  Beschre ibung  der  w ich t igs ten  Merkma le  der  ve r wendeten  tech-

n i schen  Ver fahren  be i  der  Umwe l tp rü fung  

Die Umweltprüfung basier t  auf e inem strukturier ten, systematischen und wissen-

schaft l ich fundier ten Verfahren zur Ermit t lung und Bewer tung potenziel ler Umweltaus-

wirkungen. Der erste Schrit t  des Verfahrens stel l t  das sogenannte Screening dar,  bei 

dem unter Anwendung der gesetzl ichen Schwel lenwer te und Kri ter ien gemäß Umwelt -

Rechtsbehelfsgesetz (UmwRG) sowie der Eingri f fsregelungen des Baugesetzbuchs 

(BauGB) geprüft  wird, ob eine Umweltprüfung zwingend erforderl ich ist.  Daran schl ießt 

s ich das Scoping an, in dem Untersuchungsrahmen, Methodik und die zu betrachten-

den Schutzgüter sowie deren Wechselwirkungen festgelegt werden. Im Rahmen des 

frühzeit igen Betei l igungsverfahrens werden Behörden und Öffent l ichkeit  umfassend 

eingebunden.  

Im Zuge der Umweltprüfung wurden die relevanten Schutzgüter – Tiere, P f lanzen, bi -

ologische Viel fa l t ,  Boden, Wasser,  Luft,  Kl ima, Mensch, Landschaft  sowie Kultur - und 

Sachgüter – im Detai l  betrachtet.  Moderne technische Verfahren, insbesondere der 

Einsatz von Geograf ischen Informationssystemen (GIS), ermögl ichten eine präzise 

räumliche Analyse und die Integrat ion verschiedenar t iger Fachdaten. Für die Qual i -

tätssicherung der Ergebnisse kam dabei e ine Vielzahl amtl icher Fachinformationssys-

teme und nordrhein-westfä l ischer Landesdatenbanken zum Einsatz .  Hierdurch konn-

ten f lächendeckende Informationen zu Bodenbeschaffenheit,  Naturschutzrecht,  Ge -

wässerr icht l in ien, Grundwasserschutz und Agrarstrukturen einbezogen werden.  

Der ar tenschutzrecht l iche Fachbeitrag wurde durch Messt ischblat tabfrage und ge -

zie lte ergänzende Untersuchungen vor Or t for tgeschrieben. Diese methodische Vor-

gehensweise stel l t  s icher, dass die ar tenschutzrechtl iche Beur tei lung aktuel len Stan-

dards genügt und sämtl iche europarecht l ichen und nat ionalen Vorgaben berücksich-

t igt werden.  

Die behördl iche wie öf fent l iche Betei l igung sowie das Monitor ing nach Umsetzung der 

Planung runden die Umweltprüfung ab und ermögl ichen die Überprüfung unvorherge -

sehener Umweltauswirkungen.  

4.2  Beschre ibung der  gep lan ten  Maßnahmen zur  Über wachung  der  

e rheb l ichen  Ausw i rkungen  

Gemäß § 4c BauGB sind die erhebl ichen Umweltauswirkungen, welche im Zusammen-

hang mit der Durchführung der Bauleitpläne auftreten, systematisch zu überwachen, 

um unvorhergesehene, über die ursprüngl iche Prognose hinausgehende nachtei l ige 

Auswirkungen frühze it ig zu erkennen und rechtzeit ig geeignete Maßnahmen zur Ab-

hi l fe einle iten zu können. D ieses Kapitel  legt die vorgesehenen Kontrol lmaßnahmen 

sowie deren zeit l iche Abstände verbindl ich fest.  

Das Monitor ing fokussier t  s ich auf die Schutzgüter,  bei denen im Rahmen der Umwelt-

prüfung ein erhebl icher Eingri f f  festgestel l t  wurde. Liegen seit Vol lzug der Maßnahmen 

keine Anhaltspunkte für weitergehende, unvorhergesehene Umweltauswirkungen vor,  

besteht  grundsätzl ich keine Verpf l ichtung zur Ausweitung der Überwachung auf Zu-

satzaspekte.  
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Die Stadt Schmal lenberg  stel l t  s icher,  dass die baul iche Umsetzung str ikt  nach den 

verbindl ichen Festsetzungen des Bebauungsplanes erfolgt.  D ies betr i f f t  insbesondere 

die festgelegten Maßnahmen zur Minderung des Eingri f fs,  vornehmlich die grünordne -

r ischen Maßnahmen zur Sicherung  und Entwicklung naturschutzfachl ich relevanter 

Strukturen und Funktionsf lächen.  

Bei der beabsicht igten Ersatzmaßnahme wird es s ich um eine bereits anerkannte Öko-

kontomaßnahme handeln, deren ökologische Aufwer tung bereits erfolgte, sodass hier 

keine weiteren Kontrol len erforderl ich s ind.  

4.3  A l lgeme in  vers tänd l i che  Zusammenfassung  

Im Kontext des vorl iegenden Bauleitplanverfahrens für den Bereich „Zum Hal lenberg“ 

im Stadt tei l  Bad Fredeburg der Stadt Schmal lenberg wird mit  dem Umweltbericht e ine 

fundier te Entscheidungsgrundlage zur Bewer tung der voraussicht l ichen Umweltaus-

wirkungen geschaffen. Zie l  des Berichts ist  es, Transparenz über die Auswirkungen 

der planungsrecht l ichen Festsetzungen auf die nat ürl ichen Ressourcen und Rahmen-

bedingungen zu gewährle isten und das Al lgemeinwohl im Sinne einer nachhalt igen und 

sozialgerechten Entwicklung zu s ichern.  

Die Planung erfolgte vor dem Hintergrund eines for twirkenden Bedarfs an zusätzl ichen 

Wohnbauf lächen im zweitgrößten Stadt tei l  der Stadt Schmal lenberg. D ie Entscheidung 

zur Ausweisung des Plangebiets basier t  auf fachl ichen Restr ikt ionen sowie infrastruk-

turel len Rahmenbedingungen, welche alternat ive Entwicklungsf lächen ausschl ießen. 

D ie recht l iche Grundlage zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstel-

lung des Bebauungsplanes wurde im Rahmen des Paral le lverfahrens nach §  8 Abs.  3 

BauGB am 28.09.2023 geschaffen. Zie l  dieser Bauleitplanung ist die Umwidmung bis -

heriger Sondernutzungsf lächen (Kl in ik) in Wohnbauf lächen sowie die Nachverdichtung 

und Arrondierung bestehender Siedlungsstrukturen.  

Die wesentl ichen Festsetzungen des Bebauungsplanes umfassen insbesondere die 

Ausweisung der neuen Flächen als al lgemeine Wohngebiete nach §  4 BauNVO. Die 

zulässige baul iche Dichte wird durch Festsetzung der Grundf l ächenzahl (GRZ) be -

grenzt,  die Gebäudehöhen werden in Metern und durch Bezug auf einen Messpunkt 

eindeut ig geregelt .  D ie of fene Bauweise mit  seit l ichem Grenzabstand wird verpf l ich-

tend, zudem werden die überbaubaren Grundstücksf lächen zeichnerisch festgesetzt,  

um eine angemessene städtebaul iche Entwicklung und Integri tät des Or tsbi ldes zu 

gewährle isten. D ie öffent l ichen Verkehrsf lächen werden im Sinne eines verkehrsberu-

higten Bereichs ausgestaltet,  die unterirdische Führung sämtl icher Ver- und Entsor-

gungsleitungen vorgeschrieben. Maßnahmen zum Schutz,  zur P f lege und Entwicklung 

von Boden, Natur und Landschaft  s ind festgesetzt,  darunter Vorgaben zur Außenbe -

leuchtung, Rodungsverbote während  der Brut-  und Setzzeit  sowie Ausgleichsmaßnah-

men nach dem Bewer tungsrahmen des Hochsauerlandkreises. Ergänzende Festset-

zungen betref fen die Begrenzung der Grundf lächenzahl, Begrünung nicht überbauba-

rer Flächen, Bepf lanzungsgebote, Nutzung heimischer und s tandor tgerechter P f lan-

zenar ten sowie Begrünung von Dachf lächen zur Verbesserung des Mikrokl imas.  

Die Umweltprüfung erfolgte nach Anlage  1 zum BauGB und bezieht sämtl iche wesent-

l ichen Schutzgüter ein,  darunter  u.a.  Boden, Wasser,  Luft,  Kl ima, biologische Viel fa l t ,  

Mensch sowie Kultur- und Sachgüter.  Für die Schutzgüter wurden die jewei ls relevan-

ten Fachgesetze und Zielvorgaben berücksicht igt,  u.  a. Baugesetzbuch, 
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Bundesbodenschutzgesetz,  Bundesnaturschutzgesetz und Wasserhaushaltsgesetz.  

Der Umweltbericht dokumentier t  und bewer tet Bestandsaufnahme, baubedingte und 

anlagenbedingte Auswirkungen, Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung sowie 

Kompensat ionsmechanismen jewei ls di f ferenzier t  nach Schutzgut.  

Im Hinbl ick auf das Schutzgut Boden ist festzuhalten, dass die bebaubaren Flächen 

eine intensiv genutzte Wir tschaftswiese mit  anthropogen überprägten Böden darstel-

len. Durch die Bebauung ist  e ine irreversible Versiegelung und damit e in vol lständiger 

Funkt ionsverlust der Bodenfunkt ionen (Speicher-,  Fi l ter-,  Pufferfunkt ion, Lebensraum 

für Bodenorganismen) zu erwar ten. D ie Entwicklung führ t zu einer dauerhaften Um-

wandlung von landwir tschaft l icher Fläche in Siedlungsf läche, was als erhebl icher Ein-

gri f f  e inzustufen ist.  Im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen werden Ersatzmaßnahmen 

auf stadteigenen Grundstücken durchgeführ t,  um Biotopwer tdef iz ite kompensatorisch 

auszugleichen.  

Das Schutzgut Pf lanzen, Tiere und biologische Viel fa l t  ist  h insicht l ich der Bestands -

aufnahme als geringwer t ig einzustufen. D ie bestehenden Flächen bieten keine hoch-

wer t igen Biotopstrukturen oder bedeutende Funkt ionen als Lebensraum für streng ge -

schützte Ar ten. Durch baubedingte und anlagenbedingte Auswirkungen kommt es zu 

zeitweisem Verlust von Vegetat ionsdecke und Lebensraum sowie zur dauerhaften Re -

dukt ion der lokalen Ar tenviel fa l t.  Minderungsmaßnahmen beinhalten verbindl iche Vor-

gaben zur Baufeldfreimachung außerhalb der Brut -  und Setzzeiten, ex tensive Begrü-

nung und Bepf lanzung zur Förderung der Biodiversität sowie rechtskonforme Kompen-

sat ionsmaßnahmen gemäß naturschutzrecht l icher Anforderungen.  

Bezügl ich des Schutzgutes Wasser ist  durch die Versiegelung und Bebauung eine er-

hebl iche Einschränkung von Speicher-,  Fi l ter-  und Pufferfunkt ionen sowie der Grund-

wasserneubi ldung zu erwar ten. D ie Auswirkungen werden durch Begrenzung der ver-

s iegelten Flächen, Begrünung nicht überbaubarer Grundstückstei le und Instal lat ion 

von Dachbegrünungen minimier t  und durch Kompensat ionsmaßnahmen bi lanziel l  aus -

gegl ichen.  

Das Schutzgut Luft  und Kl ima erfähr t durch die Redukt ion der Verdunstungskühlung, 

die Versiegelung und die Erhöhung der Emissionen eine Beeinträcht igung. D ie Fest-

setzung von Begrünungsmaßnahmen, Erhalt  landschaftsprägender Vegetat ionsstruk -

turen tragen zur Minderung von Belastungen und zur Verbesserung des lokalen Mikro-

kl imas bei.  

Alle relevanten umwelt -  und städtebaul ichen Aspekte wurden unter Berücksicht igung 

gesetzl icher Anforderungen bewer tet und integrier t.  D ie Umweltauswirkungen sind 

insgesamt erhebl ich, werden jedoch durch konsequente Umsetzung der Minderungs - 

und Ausgleichsmaßnahmen planungsrecht l ich und umweltfachl ich kompensier t.  Das 

Verfahren trägt zur Sicherstel lung der bodenrecht l ichen Zulässigkeit zukünft iger Bau-

vorhaben und zur langfr ist igen Sicherung des Al lgemeinwohls unter Berücksicht igung 

der natürl ichen Lebensgrundlagen bei.  

4.4  Refe renz l i s te  der  Que l l e  

4.4.1  Fachgesetze und Fachplanungen  

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl.  I  S.  
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3634), zuletzt  geänder t  durch Ar t ikel  5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl.  I  

S.  189) .  

Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl.  

I  S. 3786), d ie zuletzt  durch Ar t ikel  2 des Gesetzes vom 3. Jul i  2023 (BGBl.  2023 I  

Nr.  176) geänder t  worden ist .  

Bundesnaturschutzgesetz vom 29. Jul i  2009 (BGBl.  I  S. 2542), zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  

48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl.  I  Nr.  323) .  

Bundes -Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 (BGBl.  I  S.  502),  das zuletzt  durch Ar t ike l  7 

des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl.  I  S. 306) geänder t  worden ist  

Bundeswaldgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Oktober 1975 (BGBl.  I  S.  

2655), zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  3 des Gesetzes zur Vereinfachung des 

Waldumwandlungsrechts vom 1. Januar 2024 (BGBl.  I  S.  12) .  

Denkmalschutzgesetz Nordrhein -Westfa len (DSchG NRW) vom 13. Apr i l  2022 (GV. NRW. S.  

366),  zuletzt  geänder t  am 1. Juni  2022 (GV. NRW. S.  388).  

Energiewir tschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. Jul i  2005 (BGBl.  I  S.  

1970), zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  2 des Gesetzes zur  Beschleunigung des 

Energienetzausbaus vom 30. Juni  2023 (BGBl.  I  S. 1750).  

Erneuerbare -Energien-Gesetz vom 21. Jul i  2014 (BGBl.  I  S. 1066),  zu letzt  geänder t  durch 

Ar t ike l  1 des Gesetzes zur Anpassung der Förderbedingungen für Windenergie an Land 

vom 18. Dezember 2024 (BGBl.  I  S.  2400).  

Gesetz zum Schutz der Natur in Nordrhein -Westfa len (Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG 

NRW) vom 21. Jul i  2000 (GV. NRW. S.  710), zuletzt  geänder t  durch Gesetz vom 2. 

Oktober 2025 (GV. NRW. S.  487).  

Landesentwick lungsplan Nordrhein -Westfa len in der Fassung der dr i t ten Änderung vom 14. 

März 2025 (GV. NRW. S. 230), ergänzt durch die aktuel len Änderungsverordnungen 

zur Fest legung von Windenergie -Vorranggebieten.  

Landesforstgesetz Nordrhein -West fa len (LFoG NRW) in der Fassung vom 1. Apr i l  2025 (GV.  

NRW. S. 661),  zu letzt  geänder t  durch Ar t ike l  1 des Gesetzes vom 18. September 2025 

(GV. NRW. S.  134).  

Landeskl imaschutzgesetz Nordrhein -West fa len (K l imaG NRW) in der Fassung vom 1. Apr i l  

2025 (GV. NRW. 2025 S. 288),  zu letzt  geänder t  durch das Gesetz zur  Neufassung des 

K l imaschutzgesetzes Nordrhein -Westfa len vom 1.  Apr i l  2025 (GV. NRW. S.  288).  

Landeswassergesetz Nordrhein -Westfa len (LWG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 25. Juni  1995 (GV. NRW. S. 924),  zu letzt  geänder t  durch Ar t ikel  7 des Gesetzes 

vom 2. Oktober 2025 (GV. NRW. S.  222).  

Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.  1991 I  S.  58),  die zuletzt  durch 

Ar t ike l  6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl.  2025 I  Nr.  189) geänder t  worden 

ist .  

Wasserhaushaltsgesetz vom 31. Jul i  2009 (BGBl.  I  S. 2585),  das zuletzt  durch Ar t ike l  2 des 

Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl.  I  S. 3901) geänder t  worden ist  

4.4.2  Verordnungen, Richtl inien und Verwaltungsvorschriften  

HSK (2006):  Hochsauer landkreis.  Berücksicht igung qual i tat iver Aspekte bei  der Bewer tung 

von Eingr i f fen in Natur und Landschaft  und von Ausgle ichs -  oder Ersatzmaßnahmen. 

Hochsauer landkreis,  Fachdienst 35 – Untere Naturschutzbehörde  



 

ARTENSCHUTZBEITRAG 

 für das Untersuchungsgebiet des  

Bebauungsplanes Nr. 176 „Zum Hallenberg“  

und der 46. Änderung des Flächennutzungsplanes  

 

 

Stadt Schmal lenberg  

 

   -  21.11.2025 -  

 

TEIL D –  Artenschutzbei t rag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Planungsbüro Biol ine  

Orketalstraße 9 

35104 Lichtenfels  

 



 

INHALTSVERZEICHNIS 

 

1  Einleitung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1  

1.1  Anlass und Ziel der Entwicklungsabsichten  .................................................. 1  

1.2  Rechtliche Grundlagen  .............................................................................. 1  

1.3  Leitfaden Nordrhein-Westfalen  ................................................................... 3  

2  Beschreibung des Vorhabens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

2.1  Lage und Umfang des Projekts  ................................................................... 4  

2.2  Beschreibung der geplanten Maßnahmen  .................................................... 5  

2.3  Darstellung der Wirkfaktoren auf Natur und Ar ten  ........................................ 6  

3  Methodik der ar tenschutzrechtl ichen Prüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  

3.1  Vorgehensweise bei der Datenerhebung  ...................................................... 6  

3.2  Abgrenzung des Untersuchungsraums  ........................................................ 7  

3.3  Quellen und Datenbasis  ............................................................................ 8  

4  Bestandserfassung und Relevanzprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  

4.1  Darstellung der vorhandenen Lebensräume und Biotope  ............................... 9  

4.2  Übersicht der im Untersuchungsraum vorkommenden, relevanten Arten  ....... 11  

4.3  Habitatpotenzialanalyse  .......................................................................... 14  

4.4  Bewertung der Relevanz von Wirkfaktoren auf die Betroffenheit der Ar ten  ..... 16  

5  Konf l iktanalyse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

6  Maßnahmenplanung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  17  

6.1  Vermeidungsmaßnahmen (V)  .................................................................... 17  

6.2  Empfohlene Minderungsmaßnahmen  ......................................................... 18  

7  Ausnahmeprüfung  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18  

8  Zusammenfassung und Fazit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18  

8.1  Ergebnis der ar tenschutzrechtlichen Prüfung  ............................................. 18  

8.2  Bewertung der Zulässigkeit des Vorhabens aus ar tenschutzrechtlicher Sicht  . 19  

9  Verwendete Literatur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

10  Anhänge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20  

10.1  Art für Ar t Formular „Bluthänf ling“  ............................................................ 21  

10.2  Art für Ar t Formular „Feldsperling“  ........................................................... 24  

10.3  Art für Ar t Formular „Gartenrotschwanz“  ................................................... 27  

10.4  Art für Ar t Formular „Girlitz“  .................................................................... 30  

10.5  Art für Ar t Formular „Kleinspecht“  ............................................................ 33 

 



 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

 

Abbi ldung 1: Übersicht zur Lage des Plangebiets.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

Abbi ldung 2: Abgrenzung des Untersuchungsraumes.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  

Abbi ldung 3: Grünlandf läche  als zentraler Bestandtei l  des Plangebietes  . . . . . . . . . . . . . .  10  

Abbi ldung 4: Grünlandf läche und im Norden angrenzenden Gehölzstruktur,  . . . . . . . . . .  10  

Abbi ldung 5: Straße „Zum Hal lenberg“ im Westen des Plangebiets mit   

angrenzendem Baumbestand.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11  

 

 

 

TABELLENVERZEICHNIS 

 

Tabel le 1: Messt ischblat tabfrage, Quadrant I I  des Messt ischblat tes 4815.  . . . . . . . . . . . .  12  
 

  



Ar tensc hu tz rech t l i che  P rü fung   

zum Bebauungsp lan  Nr .  176  "Zum Ha l l enberg “  und  zu r  46 .  Änderung  des  F lächennu tzungsp lanes  

 

 

-  1 -  

1 Einleitung 

1.1 Anlass und Ziel der Entwicklungsabsichten  

Der Anlass für die Entwicklungsabsichten der Stadt Schmal lenberg ergibt s ich aus 

einem anhaltenden und zunehmenden Nachfragedruck nach Wohnbaugrundstücken im 

zweitgrößten Hauptort der Stadt Schmal lenberg. In Bad Fredeburg kann dieser Druck 

nicht mit  vorhandenen und nur einzeln verfügbaren Baulücken im Innenbereich bewäl-

t igt werden. Die Standorteignung des Plangebiets ergibt s ich aus raumordner ischen 

und städtebaul ichen Restr ikt ionen, die alternat ive Erweiterungsf lächen ausschl ießen. 

Die Wahl des Gebiets „Hal lenberg“ wurde insbesondere durch die infrastrukturel len 

Rahmenbedingungen, bestehende Nutzungen und die nachgewiesene Eignung für e ine 

geordnete städtebaul iche Entwicklung best immt. Die Planung erfährt landes - und re-

gionalplaner ische Zust immung im Kontext der 42. FNP -Änderung und prof i t iert per-

spekt iv isch von einer prognost iz ierte n Steigerung der Wohnraumnachfrage infolge der 

bevorstehenden Inbetr iebnahme der Ortsumgehung L  776. Das Erfordernis der Bau-

le itplanungen ergibt s ich aus dem nachweisl ich bestehenden und fortwirkenden Bedarf  

an zusätzl ichen Wohnbauf lächen im Stadttei l  Bad Fredeburg, der mit den gegenwärt ig 

planungsrecht l ich verfügbaren Flächen nicht gedeckt werden kann. Neben dem kon-

t inuier l ichen Nachfragedruck wirken die Verbesserung der infrastrukturel len Anbin-

dung und die ört l ichen städtebaul ichen Rahmenbedingungen verstärkend auf die 

Wohnraumnachfrage und machen eine zeitnahe Ausweitung des Angebots unabding-

bar.  Mangel an baul ich nutzbaren Flächen außerhalb des Plangebietes und die fest-

gestel l te Nichtverfügbarkeit  der bestehenden Baulücken unterstreichen die Notwen-

digkeit  e iner Bauleitplanung. Nur durch die Umwidmung des bisher igen Sondergebiets 

in eine Wohnbauf läche können die Voraussetzungen für e ine nachhalt ige, bedarfsor i-

ent ierte und städtebaul ich verträgl iche Entwicklung an diesem Standort geschaffen 

werden. 

Ziel  der Planung ist die bauleitplaner ische Schaffung der rechtl ichen Voraussetzungen 

für e ine bedarfsgerechte Erweiterung des Wohnbauf lächenangebotes im Stadttei l  Bad 

Fredeburg. Weiteres Ziel  ist  die Förderung einer nachhalt igen und sozialgerechten 

Stadtentwicklung gemäß §  1 BauGB, die eine städtebaul ich verträgl iche Nachverdich-

tung und Arrondierung bestehender Siedlungsstrukturen erm ögl icht.  Die Planung sol l  

zur Sicherung des Wohnraumangebotes und zur Vermeidung weiterer Fl ächenknapp-

heit  beitragen. Zudem sol len die Voraussetzungen geschaffen werden, um den gest ie-

genen Anforderungen an Wohnbauf lächen gemäß den übergeordneten Zielen und Vor-

gaben der Landes- und Regionalplanung Rechnung zu tragen.  

1.2 Rechtliche Grundlagen  

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist  zu prüfen, ob Verbotstatbestände nach § 44 

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) durch den Vol lzug des Bebauungsplanes ein-

treten können.  

Nach dem Bundesnaturschutzgesetz (§ 44 Absatz 1 BNatSchG) ist  es verboten,  
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1)  wild lebenden Tieren der besonders geschützten Ar ten nachzustel len, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu 

entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

2)  wild lebende Tiere der streng geschützten Ar ten und der europäischen Vogelar ten 

während der For tpf lanzungs -, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs - und Wande -

rungszeiten erhebl ich zu stören; e ine erhebl iche Störung l iegt vor,  wenn sich durch 

die Störung der Erhaltungszustand der lokalen Populat ion einer Ar t verschlechter t,   

3)  For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten der wi ld lebenden Tiere der besonders geschütz-

ten Ar ten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören,  

4)  wild lebende Pf lanzen der besonders geschützten Ar ten oder ihre Entwicklungsfor-

men aus der Natur zu entnehmen, s ie oder ihre Standor te zu beschädigen oder zu 

zerstören.  

Bei der Prüfung, ob Verbotstatbestände nach § 44 Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) durch den Vol lzug des Bebauungsplanes eintreten können, stel l t  die Ar-

tenschutzprüfung (ASP) das zentrale Element dar.  D ie Ar tenschutzprüfung basier t  auf 

den Best immungen des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Sie dient der Um-

setzung europäischer Ar tenschutzr icht l in ien in nat ionales Recht und ist  recht l ich in 

den §§ 44 und 45 BNatSchG veranker t.  D iese Vorschri f ten setzen die Vorgaben der 

FFH-Richt l in ie und der Vogelschutzr icht l in ie um. Der Anwendungsbereich der Ar ten-

schutzprüfung erstreckt s ich auf Eingri f fe in Natur und Landschaft gemäß § 15 

BNatSchG in Verbindung mit dem Landesnaturschutzgesetz.  

Eine Besonderheit der Ar tenschutzprüfung l iegt in ihrer Eigenständigkeit .  Sie kann 

nicht durch andere Umweltprüfungen wie die Umweltver trägl ichkeitsprüfung oder die 

FFH-Ver trägl ichkeitsprüfung ersetzt werden. D ie Ar tenschutzprüfung dient somit der 

Sicherstel lung, dass bei dem Bauleitplanverfahren die ar tenschutzrecht l ichen Belange 

entsprechend den gesetzl ichen Vorgaben berücksicht igt werden. Sie fokussier t  s ich 

auf die europäisch geschützten Ar ten, insbesondere die FFH -Anhang-IV-Ar ten und die 

europäischen Vogelar ten.  

Um den Prüfprozess zu vereinfachen, wird in Nordrhein -Westfalen die Ar tenschutzprü-

fung auf sogenannten „planungsrelevante Ar ten“ beschränkt.  Planungsrelevante Ar ten 

sind eine naturschutzfachl ich begründete Auswahl derjenigen geschützten Ar ten, die 

bei e iner Ar tenschutzprüfung im Sinne einer Ar t - für-Ar t-Betrachtung einzeln zu bear-

beiten s ind. Das LANUK best immt die für Nordrhein -Westfalen planungsrelevanten Ar-

ten nach einheit l ichen naturschutzfachl ichen Kri ter ien  

Der Ablauf und die Inhalte einer Ar tenschutzprüfung umfassen die folgenden drei  Stu -

fen:  

•  Stufe I :  Vorprüfung (Ar tenspektrum, Wirk faktoren)  

Die erste Stufe der Ar tenschutzprüfung dient a ls in i t ia le Einschätzung mögl icher 

ar tenschutzrecht l icher Konf l ikte.  In diesem Prozess wird eine überschlägige Prog-

nose erstel l t ,  um zu ermit te ln, ob und bei welchen Ar ten potenziel le Konf l ikte auf-

treten könnten. Zu diesem Zweck ist es notwendig, a l le verfügbaren Informationen 

über das betrof fene Ar tenspektrum zu sammeln und auszuwer ten.  
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Bei dieser Beur tei lung spielen sowohl der spezi f ische Vorhabentyp als auch die 

ör t l ichen Gegebenheiten eine entscheidende Rol le.  Es ist  wicht ig,  sämtl iche rele -

vanten Wirk faktoren des geplanten Vorhabens in die Betrachtung einzubeziehen, 

um eine umfassende Einschätzung vornehmen zu können. D iese erste Stufe dient 

a ls Weichenstel lung für den weiteren Verlauf der Ar tenschutzprüfung.  

Nur wenn sich aus dieser in i t ia len Prüfung Hinweise auf mögl iche ar tenschutzrecht-

l iche Konf l ikte ergeben, wird für die betref fenden Ar ten eine ver t iefende Untersu-

chung in der zweiten Stufe erforderl ich.  

•  Stufe I I :  Ver t iefende Prüfung der Verbotstatbestände  

Es werden Vermeidungsmaßnahmen erarbeitet,  die auch vorgezogene Ausgleichs-

maßnahmen umfassen können. In manchen Fäl len wird zusätzl ich ein Ris ikoma-

nagement konzipier t.  Nach der Fest legung dieser Maßnahmen erfolgt e ine erneute 

Prüfung, um festzustel len, ob trotz der geplanten Schutzmaßnahmen noch Verstöße 

gegen ar tenschutzrecht l iche Verbote zu erwar ten sind.  

Sol l te s ich herausstel len, dass für best immte Ar ten weiterhin eine vorhabenspezi -

f ische Verletzung der ar tenschutzrechtl ichen Verbotstatbestände nicht ausge -

schlossen werden kann, wird ein Ausnahmeverfahren (Stufe I I I )  notwendig.  

•  Stufe I I I :  Ausnahmeverfahren  

In dieser Phase der Ar tenschutzprüfung wird eine eingehende Untersuchung durch-

geführ t,  um festzustel len, ob die drei  wesent l ichen Voraussetzungen für e ine Aus-

nahmegenehmigung erfül l t  s ind. D iese Voraussetzungen umfassen das Vorl iegen 

zwingender Gründe, die  Alternat iv losigkeit  des Vorhabens und die Sicherstel lung, 

dass der Erhaltungszustand der betrof fenen Ar ten nicht beeinträcht igt wird. Nur 

wenn al le diese Bedingungen erfül l t  s ind, kann eine Ausnahme von den ar ten-

schutzrecht l ichen Verboten in Betracht gezo gen werden.  

Die Beur tei lung der ar tenschutzrecht l ichen Relevanz des geplanten Vorhabens erfolgt  

dabei in str ikter Übereinst immung mit der Verwaltungsvorschri f t  zur Anwendung der 

nat ionalen Vorschri f ten zur Umsetzung der FFH -Richt l in ie (92/43/EWG) und der Vo-

gelschutzricht l in ie (2009/147/EG). D iese als VV-Ar tenschutz bekannte Vorschri f t ,  die 

vom Minister ium für Kl imaschutz,  Umwelt,  Landwir tschaft,  Natur - und Verbraucher-

schutz NRW (MKULNV) im Jahr 2016 erlassen wurde, bietet den recht l ichen und me -

thodischen Rahmen für die  Durchführung dieser Prüfung in Planungs - oder Zulas -

sungsverfahren.  

1.3 Leitfaden Nordrhein-Westfalen  

Für die Erstel lung des Ar tenschutzbeitrags wurde der aktuel le Leit faden des Landes 

Nordrhein-Westfalen, das „Methodenhandbuch zur Ar tenschutzprüfung in NRW“, zu -

grunde gelegt.  D ieses Methodenhandbuch bündelt  die fachl ichen und recht l ichen 

Standards für die Durchführung ar tenschutzrecht l icher Prüfungen im Rahmen von 

Bauleitplan- und Genehmigungsverfahren in NRW und stel l t  damit die maßgebl iche 

Grundlage für die Vorgehensweise dar.  Es def in ier t  die Methoden und den Umfang der 

erforderl ichen Datenerhebungen, gibt ar tspezi f ische Hinweise zur Bestandserfassung 

und beschreibt die Bewer tung der Wirksamkeit  von Vermeidungs - und Ausgleichsmaß-

nahmen. D ie Anwendung des Methodenhandbuchs gewährle istet,  dass die 
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ar tenschutzrecht l ichen Belange systematisch, nachvol lz iehbar und entsprechend den 

aktuel len naturschutzfachl ichen Erkenntnissen in die Planung einbezogen werden.  

2 Beschreibung des Vorhabens  

2.1 Lage und Umfang des Projekts  

Das Plangebiet bef indet s ich im nördl ichen Bereich des Schmal lenberger Stadt tei ls 

Bad Fredeburg nordöst l ich des Friedhofs und umfass t die südwest loche Erweiterungs-

f lächen des Kl in ikgebietes „Zum Hal lenberg“ . Der räumliche Geltungsbereich erstreckt 

s ich auf die unmit te lbar an die Erschl ießungsstraße „Zum Hal lenberg“ angrenzenden 

Grundstücke und beinhaltet die städt ischen Grundstücke Nr. 585, 586 und 587 der 

Flur 1. D ie Gesamtgröße des Plangebietes beträgt run d 1,5 Hektar.  

 

Abbi ldung 1:  Übers icht  zur  Lage des Plangebiets.   

Im Süden und Norden wird das Gebiet durch angrenzende Bebauung und dem Grund-

stück des Kurmit te lhauses begrenzt, im Westen durch die bestehende Straße „Zum 

Hal lenberg“. Im Osten bi ldet die bestehe Nutzungs - und Grundstücksgrenze die 

Grenze des räumlichen Ge ltungsbereiches. Das Plangebiet l iegt innerhalb des baul i -

chen Zusammenhangs zwischen Kurmit telhaus und Wohnbebauung und ist  durch die 

vorhandene Infrastruktur direkt erschlossen. Eine weitergehende Flächeninanspruch-

nahme über die Erschl ießungsstraße hinaus  in den Außenbereich erfolgt nicht.  
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Der Großtei l  des Plangebiets wird von einem landwir tschaft l ich genutzten Grünland 

eingenommen. Des Weiteren umfasst es die asphalt ier te Straße im Westen und zwei 

Einzelbäume auf der Grenze zwischen Straße und Grünland.  

Mit der Aufstel lung des Bauleitplans werden die bauplanungsrecht l ichen Vorausset-

zungen für e ine wohnbaul iche Stadterweiterung geschaffen. Zie l  ist  es, die städtebau-

l iche Struktur sowie das Maß der baul ichen Nutzung in Anpassung an die bestehende 

Nachbarbebauung for tzuführen, um ein st immiges und harmonisches Or tsbi ld zu ge -

währle isten. D ie Ar t der zulässigen Nutzungen orient ier t  s ich dabei an der vorherr-

schenden Einfamil ien- und Doppelhausbebauung, wobei zusätzl ich eine Mehrpar teien-

wohnnutzung auf e inem Grundstück ermögl icht werden sol l ,  um ein vie lfä l t iges Wohn-

angebot zu schaffen.  

2.2 Beschreibung der geplanten Maßnahmen  

Das geplante Vorhaben umfasst die Entwicklung neuer Wohnf lächen in direktem Ver-

bund mit bereits bestehender Wohnbebauung des Stadt tei ls Bad Fredeburg der Stadt 

Schmal lenberg.  

Die verkehrl iche Erschl ießung des Plangebietes erfolgt auf Grundlage des bestehen-

den, durch den Bebauungsplan Nr.  27 „Hal lenberg und Suntelt “ vorgegebenen Er-

schl ießungskonzeptes und wird über die Straße „Zum Hal lenberg“ s ichergestel l t .  D ie 

erforderl ichen Versorgungsinfrastrukturen für Strom, Wasser,  Abwasser und Telekom-

munikat ion s ind im Randbereich des Plangebietes vorhanden und gewährle isten die 

technische Anbindung al ler Baugrundstücke.  

Zur Sicherstel lung geordneter Wohn - und Verkehrsverhältnisse wird auch die innere 

Erschl ießung des Plangebietes bauplanungsrecht l ich gesicher t.  Vorgesehen ist  die 

Ausweisung von mindestens 6,0 Meter breiten Verkehrsf lächen, die eine le istungsfä-

hige und sichere Erschl ießung für den motoris ier ten Verkehr sowie für Ver - und Ent-

sorgungsleitungen (Strom, Wasser,  Abwasser,  Kommunikation) gewährle isten. D ie 

St ichstraßen sind als verkehrsberuhigte Bereiche konzipier t  und mit Wendeanlagen 

versehen.  

Im öst l ichen Abschnit t  des Plangebietes wird ein Kinderspielplatz bauleitplanerisch 

festgesetzt,  um den Anforderungen an gesunde Wohn - und Lebensverhältnisse sowie 

den Bedürfnissen der künft igen Bewohner – insbesondere Famil ien mit  Kindern – zu 

entsprechen. Durch die arrondierende Lage und der angestrebten Nutzung sind aus -

reichend Flächen für pr ivate und öffent l iche Grünanlagen sowie eine angemessene 

Durchgrünung des Quar t iers s ichergestel l t ,  h ierdurch fügt s ich das Plangebiet in ein 

at trakt ives Wohnumfeld ein.  

Die ordnungsgemäße Abwasser- und Oberf lächenwasserentsorgung erfolgt über das 

vorhandene Mischkanal isat ionssystem. Das Schmutzwasser wird gesammelt und über 

einen Schmutzwassersammler an die Ruhrverbands -Kläranlage in Bremke weitergelei -

tet und dor t behande lt.  Eine Versickerung des Niederschlagswassers direkt auf den 

Grundstücken ist  aufgrund der Geländesituat ion und der mögl ichen Beeinträcht igung 

von Unterl iegergrundstücken ausgeschlossen. D ie technische Versorgung mit Strom, 

Wasser und Telekommunikat ion er folgt über die vorhandenen Netze.  
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Zur Minimierung der Umweltauswirkungen sind verschiedene Maßnahmen zum Schutz 

von Natur und Landschaft  vorgesehen. Dazu zählen die Begrenzung der überbaubaren 

Grundstücksf lächen, die Anlage und Begrünung von nicht überbauten Flächen , das 

P f lanzen heimischen Gehölzen, die Verwendung insektenschonender Außenbeleuch-

tung, die Begrenzung der Höhe baul icher Anlagen sowie die Begrünung von Dachf lä -

chen baul icher Anlagen.  

Mit diesen Maßnahmen wird das Ziel  verfolgt,  die wohnbaul iche Entwicklung der Stadt 

Schmal lenberg mit den Anforderungen des Umwelt -  und Kl imaschutzes in Einklang zu 

bringen und eine nachhalt ige, umweltver trägl iche Flächenentwicklung sicherzustel len.  

2.3 Darstellung der Wirkfaktoren auf Natur und Ar ten  

Im Rahmen des geplanten Vorhabens ergeben sich verschiedene Wirk faktoren, die auf  

Natur und Ar ten im Plangebiet e inwirken können. D ie wicht igsten Wirk faktoren lassen 

sich nach bau -,  anlagen- und betr iebsbedingten Einf lüssen unterscheiden und orien-

t ieren sich an den Vorgaben des Methodenhandbuchs zur Ar tenschutzprüfung in NRW.  

Während der Bauphase zählen hierzu insbesondere die Flächeninanspruchnahme 

durch Erdarbeiten, die Neuerr ichtung von Gebäuden und Infrastruktureinr ichtungen 

sowie die Beseit igung oder der Rückschnit t  von Vegetat ion. D iese Maßnahmen können 

zur Zerstörung oder Beeinträcht igung von Lebensräumen, insbesondere von For tpf lan-

zungs - und Ruhestät ten bodenbrütender Vogelar ten führen. Temporäre Störungen 

durch Lärm, Erschüt terungen, Staubentwicklung und den Einsatz von Maschinen kön-

nen zusätzl ich zu einer Vergrämung em pfindl icher Ar ten beitragen und deren Brut - 

und Aufzuchterfolg beeinträcht igen.  

Betr iebsbedingt wirken sich vor al lem eine Zunahme  bzw. Dauerhaft igkeit  der Präsenz 

des Menschen,  von Verkehrs -,  Lärm- und Lichtemissionen sowie die dauerhafte Ver-

siegelung von Flächen aus . Letztere führ t zu einem dauerhaften Verlust von Lebens-

räumen für Flora und Fauna und kann die Durchlässigkeit  der Landschaft für wan-

dernde Ar ten einschränken. Besonders nachtakt ive und l ichtempfindl iche Ar ten, wie 

Fledermäuse und Insekten, können durch kün st l iche Beleuchtung in ihrem Verhalten 

und ihrer Lebensraumwahl gestör t werden.  

Weitere relevante Wirk faktoren ergeben sich aus der Veränderung der Nutzungsinten-

sität .  Auch stof f l iche Einträge, wie Schadstoffe aus dem Betr ieb von Fahrzeugen und 

Maschinen, können die Umweltgüter Boden und Wasser beeinträcht igen. D ie Überbau-

ung einer bis lang landwir tschaft l ich genutzten Grünlandf läche  kann zudem die Le -

bensraumeignung für Offenlandar ten weiter verschlechtern.  

3 Methodik der artenschutzrechtlichen Prüfung  

3.1 Vorgehensweise bei der Datenerhebung  

Die Durchführung der Ar tenschutzprüfung erfolgte nach dem Grundsatz,  e ine ausrei -

chende und fachl ich fundier te Bestandsaufnahme der im Plangebiet re levanten Ar ten 

und ihrer Lebensräume sicherzustel len. Umfang und Tiefe der Untersuchungen wurden 
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dabei an die naturräumlichen Gegebenheiten sowie die Ar t und den Umfang des ge -

planten Vorhabens angepasst.  Zu Beginn der Datenerhebung fand im Oktober 2024 

eine gezielte Vor-Or t-Begehung der betrof fenen Flächen stat t.  Zie l dieser Begehung 

war es, das Ar tpotenzial  im Untersuchungsraum einzuschätzen, erste Hinweise auf 

das Vorkommen besonders oder streng geschützter Ar ten zu gewinnen und die Struk-

tur sowie die  Nutzung der vorhandenen Lebensräume zu erfassen.  

Im Anschluss an die Geländeerhebung wurden vorhandene Datenquel len systematisch 

ausgewer tet,  um das Ar tenspektrum im Untersuchungsgebiet mögl ichst vol lständig 

abzubi lden. Hierzu zählte insbesondere eine Messt ischblat tabfrage, mit  der relevante 

faunist ische und f lor ist ische Nachweise aus amtl ichen und wissenschaft l ichen Daten-

banken abgefragt wurden. Ergänzend erfolgte eine Auswer tung der Fundpunktkataster 

der Landschafts informationssammlung (@LINFOS), um weitere Hinweise auf das Vor-

kommen geschützter Ar ten im Umfeld des Plangebiets zu erhalten.  

Die Kombinat ion aus aktuel ler Geländeerhebung und der Auswer tung bestehender Da-

tenquel len gewährle istet,  dass sowohl aktuel le als auch längerfr ist ig dokumentier te 

Nachweise in die ar tenschutzrecht l iche Bewer tung einf l ießen. Auf diese Weise wurde 

eine belastbare Datengrundlage geschaffen, um die im Plangebiet vorkommenden Ar-

ten und deren Lebensräume angemessen zu erfassen und die weiteren Schrit te der 

Ar tenschutzprüfung fachgerecht durchführen zu können.  

3.2 Abgrenzung des Untersuchungsraums  

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums erfolgte gemäß den Vorgaben des „Metho-

denhandbuchs zur Ar tenschutzprüfung in NRW“. Zwar handelt  es s ich um einen < 200 

Quadratmeter  großen Bereich, jedoch entfa ltet die Entwicklung eines al lgemeinen 

Wohngebietes keine relevanten über die Fläche hinausragenden Emissionen. Zumal 

fügt s ich das zu entwickelnde Baugebiet in die bereits bebaute Kul isse von Bad Fre -

deburg ein.  Entsprechend wurde der Untersuchungsraum def inier t:   

•  der Vorhabenbereich (Geltungsbereich des Bebauungsplans) zuzügl ich eines 300-

Meter-Radius.  

Dieser Radius berücksicht igt die maximale planerisch relevante Fluchtdistanz stö-

rungsempfindl icher Ar ten und deckt potenziel le Wirk faktoren wie Lärm, Lichtemissio-

nen und Habitatverluste ab.  
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Abbi ldung 2:  Abgrenzung des Untersuchungsraumes.  

Das Untersuchungsgebiet umfasst:  

•  Tei le des bebauten Or tsgebietes von Bad Fredeburg  mit  Wohnbebauung und sozi -

aler Infrastruktur (Fr iedhof,  Kl inik,  Spor tplatz u.a.).  

•  Offenlandbereiche mit  Grünland und Heckenstrukturen  

•  Angrenzende Waldf lächen  im Norden, die als Pufferzone zum Landschaftsschutz-

gebiet „Schmal lenberg Süd-Ost“ fungieren.  

•  Tei le gesetzl ich geschütz ter Biotope (BT-HSK-01774, BT-HSK-01773, BT-4815-

605-9),  bei denen es s ich um Fl ießgewässer oder Nass - und Feuchtgrünland han-

delt ,  die s ich etwa 200 bis 270 Meter west l ich bzw. 200 m öst l ich des Vorhaben-

bereichs erstrecken.  

Die gewählte Abgrenzung gewährle istet,  dass al le relevanten Lebensraumtypen – von 

Siedlungsstrukturen über Grünlandf lächen bis zu Waldrändern – erfasst werden. 

Gleichzeit ig werden ar tspezi f ische Habitatansprüche und mögl iche Wechselwirkungen 

mit benachbar ten Schutzgebieten systematisch berücksichtigt.   

3.3 Quellen und Datenbasis  

Für die Erstel lung des Ar tenschutzbeitrags wurde eine Vielzahl von Quel len und Daten 

ausgewer tet,  um eine fundier te und umfassende Bestandsaufnahme der relevanten 

Ar ten und ihrer Lebensräume im Untersuchungsgebiet s icherzustel len. Grundlage der 

Datenerhebung bi ldet das „Methodenhandbuch zur Ar tenschutzprüfung in Nordrhein -
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Westfalen“,  das behördenverbindl iche Standards für die Planung und Durchführung 

von Ar tenschutzprüfungen vorgibt und die Nutzung verschiedener Datenquel len expl i -

z i t  empfiehlt .  

Zunächst wurden aktuel le und histor ische Daten aus dem Fachinformationssystem 

(FIS) „Geschützte Ar ten in Nordrhein -Westfalen“ in Form einer Messt ischblat tabfrage  

sowie aus der Landschafts informationssammlung (@LINFOS) herangezogen. Diese 

Datenbanken l iefern Informationen zu bekannten Vorkommen planungsrelevanter Ar-

ten und deren Lebensräumen im Untersuchungsgebiet und dessen Umfeld.  

Neben diesen landesspezif ischen Datenquel len wurden auch weitere öf fent l ich zu -

gängl iche Informationssysteme und Literatur ausgewer tet,  darunter Ar tensteckbriefe,  

Verbreitungskar ten und Fachgutachten. Zusätzl ich f lossen die Ergebnisse der im Ok-

tober 2024 durchgeführ ten Vor-Or t-Begehung in die Bewer tung ein, um die Aktual i tät  

und Vol lständigkeit  der Datenbasis s icherzustel len.  

4 Bestandserfassung und Relevanzprüfung  

4.1 Darstellung der vorhandenen Lebensräume und Biotope  

Im Untersuchungsgebiet kommen unterschiedl iche Biotope und damit Lebensräume 

verschiedener Ar ten vor.  Zur Bewer tung fand eine Vor-Or t-Begehung des Plangebietes 

(=direkter Geltungsbereiche des geplanten Bebauungsplanes) stat t .  Dabei wurden die 

Biotoptypen nach dem HSK-Schlüssel1 anhand der Biotoptypenl iste eingeordnet.  Das 

weitere Untersuchungsgebiet wurde mit te ls Luftbi ldauswer tungen eingeschätzt.   

Der zentrale Bereich des Plangebietes (=Geltungsbereich des Bebauungsplanes) be -

steht aus einer regelmäßig genutzten Wir tschaftsgrünlandf läche (Typ 13). Das Plan-

gebiet (=Geltungsbereich des Bebauungsplanes) wird im Norden von einer Gehölz-

struktur (Typ 26) begrenzt. Im Osten schl ießt s ich eine verbrachte ruderal iser te  Wie -

senf läche mit  e inem lockeren Baumbestand an. Im Süden grenzt  vorhandene Bebau-

ung von Bad Fredeburg an. Im Westen des Plangebietes bef indet s ich die Straße „Zum 

Hal lenberg (Typ 1) an der s ich ein Baumbestand (18) bef indet.   

Das weitere Untersuchungsgebiet wird im Süd en von der bebauten Or tslage Bad Fre -

deburg gebi ldet.  Auch im Westen und Norden schl ießt s ich die Bebauung von Bad 

Fredeburg an, ist  in diesem Gebiet jedoch stark durchgrünt mit  Grünf lächen und Ge -

hölzzügen.  Der rest l iche Tei l  des Gebiets im Osten wird von Grün landf lächen und 

Waldf lächen gebi ldet.  D ie Grünlandf lächen sind durch die „Bödefelder Straße“ mit  an-

grenzenden breiten Gehölzzüge unter tei l t .  Auch innerhalb der of fenen Grünlandstruk-

turen gibt es schmale Heckenzüge. Tei le des Untersuchungsgebiets l iegen im Land-

schaftsschutzgebiet Schmal lenberg Süd -Ost und beherbergen kle ine gesetzl ich ge -

schützte Biotope in Form von Fl ießgewässern und einem Feuchtgrünland.  

 
1 Berücks icht igung qual i tat iver  Aspekte  be i  der  Bewer tung von E ingr i f fen  in  Natur  und Landschaf t  und 

von Ausgle ichs -  oder  Ersat zmaßnahmen  
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Innerhalb des Untersuchungsgebiet gibt es am öst l ichen und west l ichen Rand kle ine 

Bäche. Dabei handelt  es s ich um Osten um das Fl ießgewässer „Schmiedinghausen“ 

und im Westen um den Bach „Fret telt “.   

 

Abbi ldung 3:  Grünlandf läche, welche den zentra len Tei l  des Plangebietes e innimmt.  

 

Abbi ldung 4:  Grünlandf läche und im Norden angrenzenden Gehölzstruktur,   
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Abbi ldung 5:  Straße „Zum Hal lenberg“ im Westen des Plangebiets mit  angrenzendem Baum-

bestand.  

4.2 Übersicht der im Untersuchungsraum vorkommenden, relevanten 

Ar ten 

Zunächst f indet zur Vorprüfung des Ar tenspektrums gemäß dem Methodenhandbuch 

zur Ar tenschutzprüfung NRW eine Datenabfragen zu aktuel l  bekannten oder zu erwar-

tenden Vorkommen planungsrelevanter Ar ten stat t.  Dazu f indet eine Auswer tung des 

Fachinformationssystems „Geschützte Ar ten in NRW“ sowie der „Landsch afts informa-

t ionssammlung – @LINFOS“ stat t.  

Das Untersuchungsgebiet l iegt im Quadrant 2 des Messt ischblat tes 4815 Schmal len-

berg, sowie zu sehr geringen Antei len in Quadrant 4 des Messt ischblat tes 4715 Eslohe 

(Sauerland).  Der Eingri f fsbereich (=Geltungsbereich des Bebauungsplanes) l iegt nur 

im Quadrant 2 des Messt ischblat tes 4815 Schmal lenberg. Da bei der Entwicklung ei -

nes al lgemeinen Wohngebietes keine relevanten über die Fläche hinausragenden Emis -

sionen erwar tet werden, f indet nur eine Auswer tung des Quadraten 2 des Messt isch-

blat tes 4815, was den Ge ltungsbereich des Bebauungsplanes abdeckt, stat t .   
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Tabel le 1: Messt ischblat tabfrage für den Quadranten I I  des Messt ischblat tes 4815.  

 

Art   

Erhaltungszu-

stand in NRW 

(KON) 

Bemerkung zum Vorkommen 

innerhalb des Geltungsberei-

ches 

Wissenschaft l icher 

Name Deutscher Name  

 

Säuget iere 

Fel is s i lvestr is  Wi ldkatze G+ 

Keine geeigneten Habitate im 

Plagebiet  vorhanden 

Barbaste l la barbas-

te l lus Mopsf ledermaus S 

Potenz ie l le Sommer- /  Über-

gangsquart iere im Baumbe-

stand, Nahrungsgast  

Eptesicus serot inus  

Breit f lügel f leder-

maus G 

Potenz ie l le Sommer- /  Über-

gangsquart iere im Baumbe-

stand, potenz ie l le  Quart iere 

im angrenzenden Ortsgebiet ,  

Nahrungsgast  

Myot is mystacinus  

K le ine Bart f leder-

maus G 

Potenz ie l le Sommer- /  Über-

gangsquart iere im Baumbe-

stand, potenz ie l le  Quart iere 

im angrenzenden Ortsgebiet ,  

Nahrungsgast  

Myot is natterer i  Fransenf ledermaus G Nahrungsgast  

P ip istre l lus nathusi i  

Rauhaut f leder-

maus G 

Potenz ie l le Sommer- /  Über-

gangsquart iere im Baumbe-

stand, Nahrungsgast  

P ip istre l lus p ip ist re l-

lus Zwergf ledermaus G 

Potenz ie l le Sommer- /  Über-

gangsquart iere im Baumbe-

stand, potenz ie l le  Quart iere 

im angrenzenden Ortsgebiet ,  

Nahrungsgast  

Vögel  

Accip i ter gent i l is  Habicht  G pot .  Nahrungsgast  

Accip i ter n isus  Sperber G pot .  Nahrungsgast  

Aegol ius funereus Raufußkauz S 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Alauda arvensis  Feld lerche U- 

Aufgrund der Si lhouettenwir-

kung der angrenzenden Be-

bauung und Gehölzkul isse 

keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Alcedo atthis  E isvogel  G 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Anthus pratensis  Wiesenpieper  S 

Aufgrund der Si lhouettenwir-

kung der angrenzenden Be-

bauung und Gehölzkul isse 

keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 
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Anthus t r iv ia l is  Baumpieper  U- 

Keine geeigneten Bruthabitate 

im Plangebiet  vorhanden, evt l .  

Nahrungsgast  

Ardea cinerea Graureiher  U pot .  Nahrungsgast  

Asio otus Waldohreule  U pot .  Nahrungsgast  

Buteo buteo Mäusebussard G pot .  Nahrungsgast  

Charadr ius dubius  F lussregenpfe i fer  S 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Ciconia n igra  Schwarzstorch U 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Coturnix coturnix  Wachtel  U 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Cuculus canorus Kuckuck U- pot .  Nahrungsgast  

Del ichon urbica Mehlschwalbe U pot .  Nahrungsgast  

Dryobates minor  K le inspecht  G 

Potenz ie l le Bruthabitate in be-

nachbarter Parkanlage, Nah-

rungsgast  

Dryocopus mart ius  Schwarzspecht  G 

Keine geeigneten Bruthabitate 

im Plangebiet  vorhanden, 

Nahrungsgast  

Falco t innunculus  Turmfalke G pot .  Nahrungsgast  

Gal l inula chloropus  Teichhuhn G 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Hirundo rust ica  Rauchschwalbe U- pot .  Nahrungsgast  

Lanius col lur io  Neuntöter  G- pot .  Nahrungsgast  

Lanius excubi tor  Raubwürger  S pot .  Nahrungsgast  

L inar ia cannabina Bluthänf l l ing  U 

pot .  Nahrungsgast sowie Brut  

in  benachbarten Gärten und 

öst l ich angrenzender Wiesen-

brache mit  Gehölzen und He-

cken mögl ich 

Lul lu la arborea Heidelerche G 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden  

Mi lvus mi lvus  Rotmi lan G pot .  Nahrungsgast  

Parus montanus Weidenmeise  G 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden  

Passer montanus Feldsper l ing U 

pot .  Nahrungsgast sowie Brut  

in  benachbarten Gärten und 

Park mögl ich  

Pernis apivorus Wespenbussard U pot .  Nahrungsgast  

Phoenicurus phoeni-

curus Gartenrotschwanz U 

pot .  Nahrungsgast sowie Brut  

in  benachbarten Gärten und 

Park mögl ich  

P icus canus Grauspecht  S pot .  Nahrungsgast  

Poeci le montanus Weidenmeise  G 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Scolopax rust ico la  Waldschnepfe U 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 
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Ser inus ser inus Gir l i tz  U 

pot .  Nahrungsgast sowie Brut  

in  benachbarten Gärten und 

Park mögl ich  

Streptopel ia  turtur  Turtel taube S pot .  Nahrungsgast  

Str ix a luco Waldkauz G pot .  Nahrungsgast  

Sturnus vulgar is  Star U 

pot .  Nahrungsgast ,  Brut  im 

angrenzenden Siedlungsraum 

mögl ich 

Tachybaptus ruf icol-

l is  Zwergtaucher  G 

Keine geeigneten Habitate im 

Plangebiet  vorhanden 

Tyto a lba  Schle iereule  G pot .  Nahrungsgast  

 

Eine Datenabfrage der Landschafts informationssammlung (@LINFOS) ergab im Unter-

suchungsgebiet keine Fundpunkte geschützter Ar ten.   

4.3 Habitatpotenzialanalyse  

Ergänzend zur Abfrage vorhandener Daten wird eine Habitat -Potenzial -Analyse durch-

geführt.  Dabei wird eine di f ferenzierte Analyse des jewei l igen Lebensraumpotenzials 

in Bezug auf das mögl iche Vorkommen einer Art durch Auswertung der vorhandenen 

Daten sowie gegebenenfal ls e iner ergänzenden Ortsbegehung und einer überschlägi-

gen Wirkungsprognose durchgeführt.  Im konkreten Fal l  kommt es zur Auswertung von 

Luftbi ldern, außerdem fand im Oktober 2024 eine Ortsbegehung statt.   

Säugetiere:  

Wi ldkatze: Ein Vorkommen der Wildkatze innerhalb des Untersuchungsgebietes kann 

nicht gänzl ich ausgeschlossen werden, da auch Tei lbereiche von bewaldetem Gebiet  

und von durch Gehölzzüge gut struktur ierten Offenlandes eingenommen werden. Da 

das Vorhaben (Entwicklung eines al lgemeinen Wohngebietes) keine weit über den Gel-

tungsbereich hinausragenden Emissionen auslöst, beschränkt s ich die Habitat -Poten-

zia l-Analyse auf den konkreten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie unmit-

te lbar angrenzende Habitate. Im konkreten Eingr i f fsbereich (=Geltungsbereich) wird 

ein Vorkommen der Wildkatze jedoch ausgeschlossen. Es gibt keine für die Wildkatze 

gut geeigneten Strukturen, zudem handelt  es s ich um einen durch den Menschen stark 

geprägten Raum, was der versteckten Lebensweise der Art entgegenst eht.  Das Ein-

treten artenschutzrecht l icher Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG hinsicht l ich 

der Wildkatze können mit hinreichender Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden.  

Fledermäuse: Fledermäuse können im Untersuchungsgebiet in den Wald - aber auch 

Siedlungsgebieten Quart iere beziehen. Da das Vorhaben (Entwicklung eines al lgemei-

nen Wohngebietes) keine weit  über den Geltungsbereich hinausragenden Emissionen 

auslöst, beschränkt s ich die Habitat -Potenzial-Analyse auf den konkreten Geltungs-

bereich des Bebauungsplanes sowie unmitte lbar angrenzende Habitate. Im konkreten 

Eingr i f fsbereich (=Geltungsbereich) können Quart iere in den begrenzenden Gehölzen 

zu f inden sein. Zudem stel l t  die Fläche ein Jagd - und Nahrungsgebiet dar.   
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Vögel :   

Im Untersuchungsgebiet können eine Vielzahl unterschiedl icher Vogelarten verschie-

dener Gi lden vorkommen. Da das Vorhaben (Entwicklung eines al lgemeinen Wohnge-

bietes) keine weit  über den Geltungsbereich hinausragenden Emissionen auslöst, be-

schränkt sich die  Habitat-Potenzial -Analyse auf den konkreten Geltungsbereich des 

Bebauungsplanes sowie unmitte lbar angrenzende Habitate. Innerhalb des Geltungs-

bereiches gibt es unterschiedl iche Strukturen, die Habitate für verschiedenen Vogel-

arten darstel len. Die Gehölzst rukturen bieten Lebensraum für gebüschbrütende Vo-

gelarten. Nester können frei  im Astwerk err ichtet oder auch in Bodennähe oder am 

Boden in den schützenden Gehölzstrukturen angelegt werden. Höhlenbrüter  werden 

aufgrund fehlender geeigneter Bäume im räumlichen Geltungsbereich ausgeschlos-

sen. Ein Vorkommen könnte aber in den öst l ich benachbarten Baumbeständen außer-

halb des Geltungsbereichs vorhanden sein.  Bodenbrüter des Offenlandes  werden auf 

der Fläche mit nur ger inger Wahrscheinl ichkeit  erwartet, da die umr ahmenden Gehölze 

und Baukul isse eine gewisse Si lhouttenwirkung entfa lten, worauf Arten wie die Feld-

lerche mit  e iner Meidung des Gebietes reagieren. Horstbrüter  wie Rotmilan oder Mäu-

sebussard können im Geltungsbereich aufgrund fehlender geeigneter Bäume als Brut-

vögel ausgeschlossen werden. Eine Nutzung als Nahrungshabitat scheint aber wahr-

scheinl ich.  

Amphibien:  

Innerhalb des Untersuchungsgebietes können verschiedene terrestr ische und aquati-

sche Lebensräume für Amphiben vorkommen. Da das Vorhaben (Entwicklung eines 

al lgemeinen Wohngebietes) keine weit  über den Geltungsbereich hinausragenden 

Emissionen auslöst,  beschränkt s ich die Habitat -Potenzial-Analyse auf den konkreten 

Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie unmitte lbar angrenzende Habitate. Der 

Geltungsbereich weist keine Gewässer und somit potenziel len Laichhabitate für Am-

phibien auf.  Die nächstgelegenen Gewässer bi lden die Bäche „Schmiedinghausen“ im 

Osten (Entfernung ca. 170 m) und „Frettelt“ im Westen (Entfernung ca. 280 m). Der 

Geltungsbereich stel l t  kein optimales t errestr isches Habitat für Amphibien dar.  Die 

öst l ich angrenzende ruderals ierte Wiese und Gehölzstrukturen können hingegen ein 

geeignetes terrestr isches Habitat für Amphiben darstel len. Es werden aber vorwie-

gend ubiquitäre Arten wie z.B. Erdkröte (Bufo bufo ) erwartet.  Das Eintreten arten-

schutzrecht l icher Verbotstatbestände gemäß § 44 BNatSchG hinsicht l ich Amphiben 

kann mit hinreichender Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden.  

Repti l ien:  

Innerhalb des Untersuchungsgebietes gibt es potenziel le Habitate für Repti l ienarten. 

Da das Vorhaben (Entwicklung eines al lgemeinen Wohngebietes) keine weit  über den 

Geltungsbereich hinausragenden Emissionen auslöst,  beschränkt s ich die Habitat -Po-

tenzial-Analyse auf den konkreten Geltungsbereich des Bebauungsplanes sowie un-

mitte lbar angrenzende Habitate. Aufgrund der Habitatausstattung innerhalb des Gel-

tungsbereiches und Lage des Geltungsbereiches werden keine besonderen Vorkom-

men von Repti l ien erwartet.  Das Eintreten artenschutzrecht l icher Verbotstatbestände 

gemäß § 44 BNatSchG hinsicht l ich Repti l ien können mit hinreichender Wahrschein-

l ichkeit  ausgeschlossen werden.  
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Grundsätzl ich s ind im Geltungsbereich und dessen Nahbereich geeignete Habitate für 

Fledermausarten und verschiedene gebüsch - und höhlenbrütende Vogelarten vorhan-

den. Bodenbrüter des Offenlandes werden aufgrund der Kul issenwirkung der angren-

zenden Gehölze und Bebauung ausgeschlossen.  

Somit s ind im Vorhabenraum Vorkommen europäisch geschützter Arten zu erwarten 

und es f indet eine Vorprüfung der Wirkfaktoren statt.   

4.4 Bewertung der Relevanz von Wirkfaktoren auf die Betroffenheit  der 

Ar ten  

Durch das Vorhaben werden verschiedene bau -,  anlagen- und betr iebsbedingte Wirk-

faktoren (vgl.  Kap. 2.3) ausgelöst.  Im Folgenden wird die Betrof fenheit  der relevanten 

Ar ten bzw. Ar tengruppen einzeln anhand mögl icher vom Projekt ausgehenden Wirk-

faktoren bewer tet.   

Säugetiere:  

Ein Vorkommen der Wildkatze kann aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen 

im Plangebiet ausgeschlossen werden. Verbotstatbestände des § 44 BNatSchG wer-

den nicht ausgelöst.  

Die im Gebiet gemeldeten Fledermausarten können das Plangebiet in erster Linie zur 

Nahrungssuche nutzen. Sommer - /  Übergangsquart iere können in den begleitenden 

Gehölzen vorkommen. Durch die geplante Wohnbebauung gehen die Nahrungsf lächen 

nicht gänzl ich ver loren, da auch Gärten zur Nahrungssuche genutzt werden. Hier s ind 

entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zur Gestaltung naturnaher Garten-

f lächen und die Verwendung heimischer Gehölze bei Pf lanzungen zu tref fen. Des Wei-

teren sol len Festsetzungen zum Erhalt  vorhandener Gehölze getrof fen werden. Ver-

botstatbestände nach § 44 BNatSchG lassen sich nicht ableiten.  Der Ver lust von Nah-

rungsf lächen durch den Eingr i f f  kann aufgrund der ger ingen Ausstattung vernachläs-

sigt werden. 

Vögel :   

Die im Messt ischblatt  gel isteten Arten sind zum Großtei l  a ls  potenziel le  Nahrungs-

gäste auf den Flächen des Plangebietes einzuschätzen. Eine essenziel le Bedeutung 

der Flächen als Nahrungshabitat lässt s ich aufgrund der ger ingen Artenviel fa l t  und 

homogenen Habitatausstattung nicht ableiten. Zudem gehen die Flächen bei e iner 

Nutzung als al lgemeines Wohngebiet nicht komplett  a ls Nahrungshabitat ver loren, da 

Gartenf lächen vor al lem bei naturnaher Gestaltung Nahrungsquel len bieten. Hier s ind 

entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan zur Gestaltung naturnaher Garten-

f lächen und die Verwendung heimischer Gehölze bei Pf lanzungen zu tref fen. Öst l ich 

an den Geltungsbereich angrenzend bef indet s ich eine Wiesenbrache mit lockerem 

Baumbestand, welche ein attrakt ives Bru t- und Nahrungshabitat darstel l t .  E ine Er-

schl ießung der benachbarten Fläche als al lgemeines Wohngebiet kann vor al lem zur 

Bauphase vergrämende Wirkungen haben. Somit könnten Zugr i f fsverbote nach § 44 

BNatSchG ausgelöst werden, sodass eine vert iefende Prüfu ng (ASP I I)  durchgeführt 

werden muss.  Die vert iefende Prüfung beschränkt s ich auf solche Arten, deren Brut-

vorkommen auf der benachbarten Wiesenbrache mit lockerem Baumbestand und 
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angrenzenden Gehölzstrukturen nicht ausgeschlossen werden kann. Im konkreten Fal l  

betr i f f t  dies Bluthänf l ing, Kleinspecht ,  Feldsper l ing, Gartenrotschwanz und Gir l i tz.  Die 

vert iefte Prüfung erfolgt anhand von artspezi f ischen Protokol len, die diesem Dokument 

beigefügt s ind.  

Amphiben und Repti l ien : 

Aufgrund fehlender geeigneter Habitatstrukturen im Plangebiet wird ein Vorkommen 

mit hinreichender Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden. Verbotstatbestände 

des § 44 BNatSchG werden nicht ausgelöst.  

5 Konfliktanalyse 

Die Konf l iktanalyse wird in den beigefügten Ar t - für-Ar t-Protokol len (Kapitel  10) doku-

mentier t  und umfasst mehrere systematische Schrit te.  Zunächst erfolgt die ar tspezif i -

sche Prüfung, bei der die Betroffenheit  der jewei l igen Ar t ermit te lt  und detai l l ier t  dar-

gestel l t  wird. Im Anschluss werden in einem zweiten Arbeitsschrit t  mögl iche Ve rmei -

dungsmaßnahmen sowie Aspekte des Ris ikomanagements integrier t,  um potenziel le 

negat ive Auswirkungen zu minimieren.  

Darauf aufbauend wird eine Prognose erstel l t ,  die ar tenschutzrecht l iche Verbotstat-

bestände anhand konkreter Fragestel lungen bewer tet.  Hierbei wird analysier t,  ob Tiere 

durch die geplanten Maßnahmen verletzt oder getötet werden könnten. Zusätzl ich wird 

geprüft,  ob Störungen während sensibler Phasen wie For tpf lanzung, Aufzucht,  Mauser,  

Überwinterung oder Wanderung den Erhaltungszustand lokaler Populat ionen gefähr-

den könnten. Weiterhin wird bewer tet,  ob For tpf lanzungs - oder Ruhestät ten entnom-

men, beschädigt oder zerstör t  werden, ohne dass deren ökologische Funkt ion im 

räumlichen Kontext erhalten bleibt.  Paral le l  dazu wird für P f lanzen evaluier t,  ob Ent-

nahmen, Schädigungen oder Zerstörungen von Entwicklungsformen oder Standor ten 

erfolgen, die ebenfal ls die ökologische Funkt ional i tät beeinträcht igen würden.  

Abschl ießend wird eine Gesamtbeur tei lung vorgenommen, in der mögl iche Ausnahme -

voraussetzungen gemäß Ar tenschutzrecht überprüft  und – fa l ls zutref fend – deren Vor-

l iegen oder Erforderl ichkeit  begründet dargestel l t  werden.  

6 Maßnahmenplanung 

6.1 Vermeidungsmaßnahmen (V)  

(V-1): Entfernung und Rückschnit t  von Gehölzen im Zeitraum vom 01.10. bis zum 

28.02. -  außerhalb der gesetzl ichen Brut - und Setzzeiten  

Um Störungen während ihrer besonders sensiblen For tpf lanzungs - und Aufzuchtzeiten 

zu vermeiden, ist  im Bebauungsplan festzusetzen, dass Gehölze ausschl ießl ich außer-

halb der Brut-  und Setzzeit  entfernt oder zurückgeschnit ten werden dürfen . Durch 

diese zeit l iche Beschränkung wird s ichergestel l t ,  dass keine Störungen, Verletzungen 

oder Tötungen von brütenden Vögeln, Jungtieren oder anderen besonders geschützten 

Ar ten auftreten und deren For tpf lanzungs - und Ruhestät ten unversehr t ble iben. Sol lte 

ausnahmsweise e ine Entfernung von Gehölzen  während der Brut -  und Setzzeit 
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unumgänglich sein,  ist  vorab eine Kontrol le durch einen fachkundigen Gutachter 

durchzuführen. Werden dabei aktuel le Brutplätze oder andere relevante Vorkommen 

festgestel l t ,  ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Naturschutzbehörde abzu-

st immen, um den Schutz der betrof fenen Ar ten sicherzustel len.  

(V-2):  Verwendung insektenschonender Außenbeleuchtung  

Es sind ausschl ießl ich warmweiße LED -Leuchten mit e iner Farbtemperatur von maxi -

mal 2.700 bis 3.000 Kelvin einzusetzen, da diese einen besonders geringen Blau - und 

UV-Antei l  aufweisen und somit deut l ich weniger Fluginsekten anziehen als herkömmli -

che Leuchtmit tel.  Zusätzl ich werden die Leuchten so konzipier t,  dass s ie vol lständig 

nach unten abgeschirmt s ind und kein Licht nach oben abstrahlen. D ies reduzier t  die 

Reichweite des Lichts und verhinder t,  dass Insekten aus größerer Entfernung ange -

lockt werden. D ie Maßnahme trägt maßgebl ich zum Schutz der in der Umgebung vor-

kommenden Fledermäuse und Vögel bei.  Fledermäuse sind auf e in ausreichendes An-

gebot an Fluginsekten als Nahrungsquel le angewiesen. Durch eine insektenfreundl iche 

Beleuchtung wird verhinder t,  dass Insekten in großer Zahl von den Lichtquel len ange -

zogen und dor t gefangen oder getötet werden. Gleichzeit ig ble iben dunkle Bereiche 

als Jagdhabitate für Fledermäuse erhalten. Auch Vögel prof i t ieren von einer reduzier-

ten nächt l ichen Beleuchtung, da sie wenig er desorient ier t  werden und ihre Schlaf-

plätze nicht gestör t werden.  

6.2 Empfohlene Minderungsmaßnahmen  

(M-1):  Naturnahe Durchgrünung des Wohngebietes  

Zur Schaffung neuer und Stützung vorhandener Habitate ist  im Bebauungsplan fest-

zusetzen, dass nicht überbaubare Grundstücksf lächen naturnah auch mit Gehölzen zu 

begrünen sind. Dabei s ind heimische und standor tgerechte Ar ten zu verwenden, 

wodurch vie lschicht ige Brut-  und/oder Nahrungshabitate für verschiedene Insektenar-

ten sowie Vögel und Fledermäuse entstehen. Ebenfal ls s ind Dachf lächen ex tensiv zu 

begrünen. Durch die extensive Dachbegrünung entsteht e in Lebensraum, der durch 

eine gezielte Auswahl heimischer und blütenreicher P f lanzenar ten sowie die Anlage 

vegetat ionsarmer Bereiche  auf Dächer das Vorkommen unterschiedl icher Insekten-

gruppen wie Wildbienen, Schmet ter l inge, Käfer und Heuschrecken  förder t .  Hierdurch 

erfolgt e ine deut l iche Anreicherung der Insektenfauna auf der begrünten Dachf läche. 

In der Folge erhöht s ich das Nahrungsangebot für insektenfressende Vögel und Fle -

dermäuse, die die Dachbegrünung als Jagdhabitat nutzen können.  

7 Ausnahmeprüfung  

-  Es ist  keine Ausnahmeprüfung erforderl ich -  

8 Zusammenfassung und Fazit  

8.1 Ergebnis der ar tenschutzrechtl ichen Prüfung  

Im Rahmen der ar tenschutzrecht l ichen Prüfung für die geplante Aufstel lung des Be -

bauungsplanes Nr. 176 „Zum Hal lenberg“ zur Ausweisung eines al lgemeinen 
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Wohngebietes im Stadt tei l  Bad Fredeburg der Stadt Schmal lenberg  wurde umfassend 

untersucht,  ob durch das Vorhaben Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG ausge -

löst werden könnten. Grundlage der Prüfung waren aktuel le Geländeerhebungen, die 

Auswer tung amtl icher Datenbanken sowie eine Analyse der vorhandenen Lebensräume 

und des Ar tenspektrums im Untersuchungsgebiet.  

Im Plangebiet wurden für verschiedene Vogelar ten (wie Bluthänf l ing, Feldsperl ing, Gir-

l i t z,  Gar tenrotschwanz und Kleinspecht) potenziel le Konf l ikte festgestel l t .  D ie über-

planten Flächen dienen vor al lem als Nahrungshabitat für Fledermäuse Vögel. Angren-

zende Gehölze und ruderal is ier te Wiesen können auch Bruthabitat oder Sommerquar-

t ier dienen. Für die Wildkatze und planungsrelevante Repti l ien - und Amphibienar ten 

konnten dagegen keine geeigneten Habitatstrukturen nachgewiesen werden, sodass 

für diese Ar ten das Eintreten ar tenschutzrecht l icher Verbotstatbestände mit hinrei -

chender Wahrscheinl ichkeit  ausgeschlossen werden kann.  

Um den gesetzl ichen Anforderungen zu genügen und negative Auswirkungen auf 

streng und besonders geschützte Ar ten zu vermeiden, wurden verschiedene Maßnah-

men festgelegt. Dazu zählen die zeit l iche Begrenzung zur Entfernung und Rückschnit t  

von Gehölzen außerhalb der Brut -  und Setzzeiten sowie der Einsatz insektenschonen-

der Außenbeleuchtung. Flankierend werden eine naturnahe Durchgrünung des Gebie -

tes mit  Festsetzungen zur naturnahen Begrünung nicht überbaubarer Grundstücksf lä -

chen unter der Verwendung heimischer  Ar ten sowie ex tensive Dachbegrünungen fest-

gelegt,  um die Verfügbarkeit  von Brutplätzen und das Nahrungsangebot  von Vögeln 

und Insekten zu stärken.  

Eine Ausnahmeprüfung nach § 45 BNatSchG ist  nicht erforderl ich, da durch die ge -

planten Vermeidungs - und Minderungsmaßnahmen al le ar tenschutzrecht l ichen Ver-

botstatbestände vermieden werden können.  

8.2 Bewertung der Zulässigkeit des Vorhabens aus ar tenschutzrechtl i -

cher Sicht  

Die ar tenschutzrechtl iche Zulässigkeit der Ausweisung eines al lgemeinen Wohngebie -

tes im Schmal lenberger Stadt tei l  Bad Fredeburg ist  gegeben, da durch Vermeidungs - 

und Minimierungsmaßnahmen al le Verbotstatbestände nach §44 BNatSchG ausge -

schlossen werden können.  

Im Untersuchungsgebiet wurden europäisch geschützte Fledermausar ten als Nah-

rungsgäste sowie prior i täre Vogelar ten anhand vorhandener Datenquel len und einer 

Habitatpotenzialanalyse klassi f iz ier t .  Potenziel le Konf l ikte ergaben sich insbesondere 

durch:  

•  Störungen während sensibler For tpf lanzungsphasen  

•  Beeinträcht igung von Quar t ier-  und Nahrungshabitaten durch Lichtemissionen.  

Durch die kombinier te Anwendung von:  

•  Regelungen zur Entnahme von Gehölzen  (01.09.-28.02.)  

•  Festsetzungen zur Verwendung insektenschonender Leuchtmit te l  
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•  Festsetzungen zur naturnahen Durchgrünung des Gebietes unter der Verwen-

dung heimische Ar ten  

wird der Erhaltungszustand der lokalen Populat ionen gesicher t .   

Ein Ausnahmeverfahren nach §45 Abs. 7 BNatSchG ist entbehrl ich, da die Maßnah-

menkombinat ion al le ar tenschutzrecht l ichen Verbote wirksam vermeidet.  
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10.1 Art für Ar t Formular „Bluthänf l ing“  

  



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Bluthänfling (Linaria cannabina)

■
3

4815
3

■

■

Die Art kann potenziell als Brutvogel auf der benachbart zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
vorhandenen Wiesenbrache mit lockerem Baumbestand und angrenzenden Gehölzen vorkommen. Eine 
Betroffenheit kann durch etwaige Gehölzentnahmen oder -rückschnitte sowie Störungen durch Lärm oder 
Kulissen während der Bauphase ausgelöst werden. Eine Betroffenheit der Art beschränkt sich hauptsächlich auf 
den Zeitraum der Bauphase. Das allgemeine Wohngebiet stellt bei entsprechender Durchgrünung mit 
naturnahen Gärten und heimischen Gehölzen ein geeignetes Nahrungs- sowie Bruthabitat der Art dar.

Als zentrale Vermeidungsmaßnahme wird eine Bauzeitenregelung formuliert. Demnach dürfen Gehölzentnahmen 
und -rückschnitte nur außerhalb der Brutzeiten durchgeführt werden. Des Weiteren trifft der Bebauungsplan 
Festsetzung zur naturnahen Gestaltung nicht überbaubarer Flächen und ein Anpflanzen heimischer Gehölze, 
sodass das allgemeine Wohngebiet Funktionen als Lebensraum für die Art darstellen kann. Beeinträchtigungen 
durch Störungen während der Bauphase können aufgrund der geringen Störungsemfindlichkeit der Art als 
vernachlässigbar erachtet werden (vgl. Bernotat & Dierschke 2021). 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände effektiv 
vermieden werden. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
In angrenzenden Parkfächen stehen ausreichend Ausweichhabitate zur Verfügung und das 
Plangebiet kann auch als Wohngebiet bei entsprechender Durchgrünung wieder durch die Art 
besiedelt werden.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen 
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen 
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. 
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren 
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der 
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei 
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).
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10.2 Art für Ar t Formular „Feldsperling“ 

 

  



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Bluthänfling (Linaria cannabina)

■
3

4815
3

■

■

Die Art kann potenziell als Brutvogel auf der benachbart zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
vorhandenen Wiesenbrache mit lockerem Baumbestand und angrenzenden Gehölzen vorkommen. Eine 
Betroffenheit kann durch etwaige Gehölzentnahmen oder -rückschnitte sowie Störungen durch Lärm oder 
Kulissen während der Bauphase ausgelöst werden. Eine Betroffenheit der Art beschränkt sich hauptsächlich auf 
den Zeitraum der Bauphase. Das allgemeine Wohngebiet stellt bei entsprechender Durchgrünung mit 
naturnahen Gärten und heimischen Gehölzen ein geeignetes Nahrungs- sowie Bruthabitat der Art dar.

Als zentrale Vermeidungsmaßnahme wird eine Bauzeitenregelung formuliert. Demnach dürfen Gehölzentnahmen 
und -rückschnitte nur außerhalb der Brutzeiten durchgeführt werden. Des Weiteren trifft der Bebauungsplan 
Festsetzung zur naturnahen Gestaltung nicht überbaubarer Flächen und ein Anpflanzen heimischer Gehölze, 
sodass das allgemeine Wohngebiet Funktionen als Lebensraum für die Art darstellen kann. Beeinträchtigungen 
durch Störungen während der Bauphase können aufgrund der geringen Störungsemfindlichkeit der Art als 
vernachlässigbar erachtet werden (vgl. Bernotat & Dierschke 2021). 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände effektiv 
vermieden werden. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
In angrenzenden Parkfächen stehen ausreichend Ausweichhabitate zur Verfügung und das 
Plangebiet kann auch als Wohngebiet bei entsprechender Durchgrünung wieder durch die Art 
besiedelt werden.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen 
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen 
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. 
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren 
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der 
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei 
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).
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10.3 Art für Ar t Formular „Gartenrotschwanz“ 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Bluthänfling (Linaria cannabina)

■
3

4815
3

■

■

Die Art kann potenziell als Brutvogel auf der benachbart zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
vorhandenen Wiesenbrache mit lockerem Baumbestand und angrenzenden Gehölzen vorkommen. Eine 
Betroffenheit kann durch etwaige Gehölzentnahmen oder -rückschnitte sowie Störungen durch Lärm oder 
Kulissen während der Bauphase ausgelöst werden. Eine Betroffenheit der Art beschränkt sich hauptsächlich auf 
den Zeitraum der Bauphase. Das allgemeine Wohngebiet stellt bei entsprechender Durchgrünung mit 
naturnahen Gärten und heimischen Gehölzen ein geeignetes Nahrungs- sowie Bruthabitat der Art dar.

Als zentrale Vermeidungsmaßnahme wird eine Bauzeitenregelung formuliert. Demnach dürfen Gehölzentnahmen 
und -rückschnitte nur außerhalb der Brutzeiten durchgeführt werden. Des Weiteren trifft der Bebauungsplan 
Festsetzung zur naturnahen Gestaltung nicht überbaubarer Flächen und ein Anpflanzen heimischer Gehölze, 
sodass das allgemeine Wohngebiet Funktionen als Lebensraum für die Art darstellen kann. Beeinträchtigungen 
durch Störungen während der Bauphase können aufgrund der geringen Störungsemfindlichkeit der Art als 
vernachlässigbar erachtet werden (vgl. Bernotat & Dierschke 2021). 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände effektiv 
vermieden werden. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
In angrenzenden Parkfächen stehen ausreichend Ausweichhabitate zur Verfügung und das 
Plangebiet kann auch als Wohngebiet bei entsprechender Durchgrünung wieder durch die Art 
besiedelt werden.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen 
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen 
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. 
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren 
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der 
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei 
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).
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10.4 Art für Ar t Formular „Girl itz“ 

 

 

  



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Bluthänfling (Linaria cannabina)

■
3

4815
3

■

■

Die Art kann potenziell als Brutvogel auf der benachbart zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
vorhandenen Wiesenbrache mit lockerem Baumbestand und angrenzenden Gehölzen vorkommen. Eine 
Betroffenheit kann durch etwaige Gehölzentnahmen oder -rückschnitte sowie Störungen durch Lärm oder 
Kulissen während der Bauphase ausgelöst werden. Eine Betroffenheit der Art beschränkt sich hauptsächlich auf 
den Zeitraum der Bauphase. Das allgemeine Wohngebiet stellt bei entsprechender Durchgrünung mit 
naturnahen Gärten und heimischen Gehölzen ein geeignetes Nahrungs- sowie Bruthabitat der Art dar.

Als zentrale Vermeidungsmaßnahme wird eine Bauzeitenregelung formuliert. Demnach dürfen Gehölzentnahmen 
und -rückschnitte nur außerhalb der Brutzeiten durchgeführt werden. Des Weiteren trifft der Bebauungsplan 
Festsetzung zur naturnahen Gestaltung nicht überbaubarer Flächen und ein Anpflanzen heimischer Gehölze, 
sodass das allgemeine Wohngebiet Funktionen als Lebensraum für die Art darstellen kann. Beeinträchtigungen 
durch Störungen während der Bauphase können aufgrund der geringen Störungsemfindlichkeit der Art als 
vernachlässigbar erachtet werden (vgl. Bernotat & Dierschke 2021). 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände effektiv 
vermieden werden. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
In angrenzenden Parkfächen stehen ausreichend Ausweichhabitate zur Verfügung und das 
Plangebiet kann auch als Wohngebiet bei entsprechender Durchgrünung wieder durch die Art 
besiedelt werden.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen 
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen 
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. 
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren 
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der 
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei 
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).
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10.5 Art für Ar t Formular „Kleinspecht“ 



 
 
B.)     Antragsteller (Anlage „Art-für-Art-Protokoll“) 
 

Angaben zur Artenschutzprüfung für einzelne Arten  
(Für alle Arten, die im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung geprüft werden, einzeln bearbeiten!) 
 

Durch Plan/Vorhaben betroffene Art:  
 
 

 

Schutz- und Gefährdungsstatus der Art 
 

 

 FFH-Anhang IV-Art 
 

 europäische Vogelart 

Rote Liste-Status 

Deutschland 

Nordrhein-Westfalen 

Messtischblatt 
 
 

 

 Erhaltungszustand in Nordrhein-Westfalen 
 

 atlantische Region      kontinentale Region            
 

            grün         günstig          
 

            gelb          ungünstig / unzureichend            
 

            rot             ungünstig / schlecht                   
 

Erhaltungszustand der lokalen Population 
(Angabe nur erforderlich bei evtl. erheblicher Störung (II.3 Nr.2)    
  oder voraussichtlichem Ausnahmeverfahren(III)) 

 A         günstig / hervorragend 
 

 B          günstig / gut            
 

 C          ungünstig / mittel-schlecht        

Arbeitsschritt II.1:    Ermittlung und Darstellung der Betroffenheit der Art  
                                   (ohne die unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 
 
 
 
 

 

 
 

Arbeitsschritt II.2:    Einbeziehen von Vermeidungsmaßnahmen und des Risikomanagements 
 
 
 
 

 

Arbeitsschritt II.3:    Prognose der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 
                                            (unter Voraussetzung der unter II.2 beschriebenen Maßnahmen) 

 
 
 
 

 

  

1.   Werden evtl. Tiere verletzt oder getötet? 
       (außer bei unabwendbaren Verletzungen oder Tötungen, bei einem nicht signifikant erhöhtem  
          Tötungsrisiko oder infolge von Nr. 3) 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Werden evtl. Tiere während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwin-  
       terungs- und Wanderungszeiten so gestört, dass sich der Erhaltungszustand 
       der lokalen Population verschlechtern könnte? 

 ja  nein 

 3.   Werden evtl. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten aus der Natur entnommen 
       beschädigt oder zerstört, ohne dass deren ökologische Funktion im räumlichen 
       Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja 
 
 

 nein 

 4.   Werden evtl. wild lebende Pflanzen oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur 
       entnommen, sie oder ihre Standorte beschädigt oder zerstört, ohne dass deren 
       ökologische Funktion im räumlichen Zusammenhang erhalten bleibt? 

 ja  nein 

 

 

 

  

  

  

Bluthänfling (Linaria cannabina)

■
3

4815
3

■

■

Die Art kann potenziell als Brutvogel auf der benachbart zum Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
vorhandenen Wiesenbrache mit lockerem Baumbestand und angrenzenden Gehölzen vorkommen. Eine 
Betroffenheit kann durch etwaige Gehölzentnahmen oder -rückschnitte sowie Störungen durch Lärm oder 
Kulissen während der Bauphase ausgelöst werden. Eine Betroffenheit der Art beschränkt sich hauptsächlich auf 
den Zeitraum der Bauphase. Das allgemeine Wohngebiet stellt bei entsprechender Durchgrünung mit 
naturnahen Gärten und heimischen Gehölzen ein geeignetes Nahrungs- sowie Bruthabitat der Art dar.

Als zentrale Vermeidungsmaßnahme wird eine Bauzeitenregelung formuliert. Demnach dürfen Gehölzentnahmen 
und -rückschnitte nur außerhalb der Brutzeiten durchgeführt werden. Des Weiteren trifft der Bebauungsplan 
Festsetzung zur naturnahen Gestaltung nicht überbaubarer Flächen und ein Anpflanzen heimischer Gehölze, 
sodass das allgemeine Wohngebiet Funktionen als Lebensraum für die Art darstellen kann. Beeinträchtigungen 
durch Störungen während der Bauphase können aufgrund der geringen Störungsemfindlichkeit der Art als 
vernachlässigbar erachtet werden (vgl. Bernotat & Dierschke 2021). 

Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen können Verbotstatbestände effektiv 
vermieden werden. Die ökologische Funktion bleibt im räumlichen Zusammenhang gewahrt. 
In angrenzenden Parkfächen stehen ausreichend Ausweichhabitate zur Verfügung und das 
Plangebiet kann auch als Wohngebiet bei entsprechender Durchgrünung wieder durch die Art 
besiedelt werden.  

■

■

■

■



 
Arbeitsschritt III:    Beurteilung der Ausnahmevoraussetzungen 
                                  (wenn mindestens eine der unter II.3 genannten Fragen mit „ja“ beantwortet wurde) 
  

1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden  
      öffentlichen Interesses gerechtfertigt? 
 
 
 
 

 

 
 
 

 ja 

 
 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden? 
           
 
 
 

 

 ja  nein 

 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogelarten 
       nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  

 ja  nein 

 

  
  
 
 
 

 
 

 

Kurze Darstellung der Bedeutung der Lebensstätten bzw. der betroffenen 
Populationen der Art (lokale Population und Population in der biogeografischen 
Region) sowie der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses, 
die für den Plan/das Vorhaben sprechen.  
  

Kurze Bewertung der geprüften Alternativen bzgl. Artenschutz und Zumutbarkeit.

Kurze Angaben zu den vorgesehenen Kompensatorischen Maßnahmen, ggf. 
Maßnahmen des Risikomanagements und zu dem Zeitrahmen für deren 
Realisierung; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. Ggf. Darlegung, warum sich der 
ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern wird und die 
Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht  behindert wird (bei 
FFH-Anhang IV-Arten mit ungünstigem Erhaltungszustand).



Protokoll einer Artenschutzprüfung (ASP) – Gesamtprotokoll –  
 
A.)     Antragsteller (Angaben zum Plan/Vorhaben) 
 

Allgemeine Angaben  
 

 
 
 

Plan/Vorhaben (Bezeichnung):                                                                                                                           . 
 
 

Plan-/Vorhabenträger (Name):                                                   Antragstellung (Datum):                                     . 
 
 
 
 

 

Stufe I:    Vorprüfung (Artenspektrum/Wirkfaktoren) 
 

 

Ist es möglich, dass bei FFH-Anhang IV-Arten oder europäischen Vogelarten die 
Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG bei Umsetzung des Plans bzw. Realisierung 
des Vorhabens ausgelöst werden? 
g 

 

 
 ja 

 

 
 nein 

Stufe II:  Vertiefende Prüfung der Verbotstatbestände 
               (unter Voraussetzung der unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“) beschriebenen Maßnahmen und Gründe) 

 
 

Nur wenn Frage in Stufe I „ja“:   

 Wird der Plan bzw. das Vorhaben gegen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG 
verstoßen (ggf. trotz Vermeidungsmaßnahmen inkl. vorgezogener Ausgleichs-
maßnahmen oder eines Risikomanagements)?  
G 

 
 ja 

 
 nein 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arten, die nicht im Sinne einer vertiefenden Art-für-Art-Betrachtung einzeln geprüft wurden: 
Begründung: Bei den folgenden Arten liegt kein Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG vor (d.h. keine erhebliche Störung 
der lokalen Population, keine Beeinträchtigung der ökologischen Funktion ihrer Lebensstätten sowie keine unvermeidbaren Verletzungen 
oder Tötungen und kein signifikant erhöhtes Tötungsrisiko). Es handelt sich um Irrgäste bzw. um Allerweltsarten mit einem landesweit 
günstigen Erhaltungszustand und einer großen Anpassungsfähigkeit. Außerdem liegen keine ernst zu nehmende Hinweise auf einen 
nennenswerten Bestand der Arten im Bereich des Plans/Vorhabens vor, die eine vertiefende Art-für-Art-Betrachtung rechtfertigen würden.
 
 

Stufe III: Ausnahmeverfahren  
 

 

Nur wenn Frage in Stufe II „ja“:   

 1.   Ist das Vorhaben aus zwingenden Gründen des überwiegenden öffentlichen 
      Interesses gerechtfertigt? 

 

 ja 
 

 nein 

 2.   Können zumutbare Alternativen ausgeschlossen werden?   ja  nein 
 3.   Wird der Erhaltungszustand der Populationen sich bei europäischen Vogel- 

       arten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV-Arten günstig bleiben?  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
g 

 

 ja 
 

 nein 

  
 
 
 
 
 

 

. 
 

Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 176 "Zum Hallenberg"

Stadt Schmallenberg

Die Stadt Schmallenberg beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 176 "Zum Hallenberg". Entstehen soll 
ein reines Wohngebiet mit Einzel- und Doppelhausbebauung. Das Vorhaben befindet sich auf einer Grünlandfläche, 
die sich an die bebaute Ortslage von Bad Fredeburg anschließt. Bei Ausführung des Planes wird eine Offenlandfläche 
zu bebautem Wohnland, was vor allem einen Verlust an Nahrungsflächen zur Folge hat. Nähere Informationen können 
der Begründung inkl. Umweltbericht und dem Artenschutzbeitrag entnommen werden. 

■

■

 Ggf. Auflistung der nicht einzeln geprüften Arten.

■

■

Kurze Darstellung der zwingenden Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
und Begründung warum diese dem Artenschutzinteresse im Rang vorgehen; ggf. 
Darlegung warum sich der ungünstige Erhaltungszustand nicht weiter verschlechtern  
wird und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes nicht behindert 
wird; ggf. Verweis auf andere Unterlagen.  
Kurze Darstellung der geprüften Alternativen, und Bewertung bzgl. Artenschutz und 
Zumutbarkeit; ggf. Verweis auf andere Unterlagen. 
 



 
Antrag auf Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG 
 

 

Nur wenn alle Fragen in Stufe III „ja“: 
   Die Realisierung des Plans/des Vorhabens ist aus zwingenden Gründen des überwiegenden  

      öffentlichen Interesses gerechtfertigt und es gibt keine zumutbare Alternative. Der Erhaltungszustand  
      der Populationen wird sich bei europäischen Vogelarten nicht verschlechtern bzw. bei FFH-Anhang IV- 
      Arten günstig bleiben. Deshalb wird eine Ausnahme von den artenschutzrechtlichen Verboten gem.  
      § 45 Abs. 7 BNatSchG beantragt. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

 
 

Nur wenn Frage 3. in Stufe III „nein“: 
(weil bei einer FFH-Anhang IV-Art bereits ein ungünstiger Erhaltungszustand vorliegt) 

   Durch die Erteilung der Ausnahme wird sich der ungünstige Erhaltungszustand der Populationen nicht  
      weiter verschlechtern und die Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes wird nicht  
      behindert. Zur Begründung siehe ggf. unter B.) (Anlagen „Art-für-Art-Protokoll“).  
 

Antrag auf Befreiung nach § 67 Abs. 2 BNatSchG 
 

 

Nur wenn eine der Fragen in Stufe III „nein“: 
   Im Zusammenhang mit privaten Gründen liegt eine unzumutbare Belastung vor. Deshalb wird eine  

      Befreiung von den artenschutzrechtlichen Verboten gem. § 67 Abs. 2 BNatSchG beantragt. 
       
 
 

 

 Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung. Kurze Begründung der unzumutbaren Belastung
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